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Nächste Sitzung 153 

Präs'i!dent Dr. lDr. HuIJJdihammer ·eröffoet die 
Sitz11.mg um '9 Uhr. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich eröffne die 
1163. V:ollsiitzung des BraJnerischen .Landtages. Der 
Schriftfüib.rer verliest id1as V1er21eichnis der vo·r lie
genden EntschulJfögiungen. 

Gräßler, iSchriftfillmer: Nach Artikel 5 AJbsatz 2 
des Aufiwandsen tschä!digium,gsgeset:zJes s!LDJd en tschul
d:igt oder ibeur1a1UJbt fo1gende A!big.eordnete: 
Dr. Ba~umg1artner, Behr<in1ger-, Dem·eter, Drex1er, 
Dr. ·Ecklh:ardt, von Flerury,. von suTIJd z:u Fr,ancken
stein, Ge1genwarth, Geiger, IHettrd.ch, Dr. Jüngling, 
Klai:fler, Kierber-, Pföechl, 1Roßmanri, [)r. Schweiger, 
Dr. Seitz, Dr. ISoenning und Dr. Wrüllner. 

Präsident Dr. Hundhammer: Me:ine iDamen und 
Herren! Am 11. Oktober ihiat 1unser Ko11ege Piehler 
se:inen 65. Geburtstag g·efäiert. Er 1gehört ·zu den 
KoHegen, die sd.ch etne 1asußerorden tlich große Einer
gte und T.atkm·ft .auch in diesem Ai.ter- ibewaihrt 
h:cuben, so daß der 65. Gerburtstag lbe!i. :i!hm wohl so 
gerechnet werden darf wie :bei 1anderen Menschen 
der 50. oder der- 55. 

{Briavorufä, ·allgemeiner Bei:flall) 

Als PräsiJdent .~ann ich zwar nd.cht d<l:e J,ahre zu
rücksetzen, :aiber ich ,d,arf doch Jüer 1zum Ausdruck 
ibring·en, rdiaß wir iihn ibewnmdern in seiner \Energie 
und Kraft 'll:Ild :ifu.m ·. von Herzen :SJUch wei terihin 
Gesu'Il!dheit und 1Schlaf.fensmöglichkeit wünschen. 

1(Allgeme:tner Beifall) 
Wir tr·eten nunmeihr in idd:e 'I1agesordnsu111g ·ein. 
Ich rufe asuf d:i!e :Z:Lfr5er 8 der 'I1ag,esorrdnsung: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ge
setzes über die Grundsteuerfreiheit · und Ge
bührenfreiheit für den sozialen Wohnungsbau 
(Beilage 4545). 

Zunächst wird über die Beratungen des Aus
schusses für den. Staafähaushalt '(Beilage 46ll) be
richtet. Hierzu erteile ich de·m Herrn Kollegen 
Haas das Wort. 

Baas 1(SiPD}, Berd.chterstatter: Meine sehr ver
ehrten Damen und Herren! !Der Ausschuß für den 
Staiatshaus:h:alt ihiat in seiner 228 . .Siit:zung .am Dä.ens-
1Jag, dem 29. September 1953, iUher den Entwurf 
ei.nes Gesetz·es. zur .Ä!DJderung des Gesetz·es üiber dd.e 
Grundsteuierfriei:heit und Getbüihrenfr·eii!hett :für den 
so1zd.alen Woih'IllUngsbau (Bei1aige 4545) uind über c1as 
Gutachten des '8eDJats· '(Anlage 489) lbel'laten. Be
richterstatter war Abgeo.rdneter Haas, Mitbericht
erstatter Abgeordneter Wimmer. 

Der B •e r i c O::t t 1e r s t .a t t 1e r schloß sich der im 
GUtachten des 1Sernats 1auf Beilage 489 v.ertretenen 
A'Uiffe:ssiu:n1g ·.an, daß der Er1aß ·eines Äniderungsge
se~2!es nicht notweDJfög sei, da das lb:ayecische Ge
setz iüher die Grundsteruerfr.ed!heit und Geibüihren
fred!hiei t ·.für den soziialen Wohnungsrhau ohnedies 
am 31. iLVIärz 1954 1aiuslaufo. 

Der V.ertreter 1des F i n .a n :z m in i s t e r i u m-s 
wies dal'lauf ihin, daß die ursprünglich ed.nheitliche 
Koil.1!21eption im :Er1aß der Grundsteuer, der Gru:nd
eriwe11bsteuer l\l!D!d der Gebil!hren im Kl:einwoh
nu'Il!gslbSJU durch das 1Erste W:ohnungsibrasuges:etz des 
Bu'Il!des 1außer 1Kr1a·fä .gesetzt wu1:ic1e. Im biay,erischen 
Gesetz sei nicht f.estge1egt, rdiaß die Gebührenrbe
freoiung rautomatisch mit dem 31. März 1954 ent
fällt; denn in § 8 heiße es: „Alle zur Beschaffung 
von Kleinwoihnung1en (§§ 1 ibis 4) 1erford1erlichen 
GeschMte sind von .allen Gebühren usw. hef.reiit''. 
Für die Gl'lUil!d:s:beuer suil!d Gru:niderwe:rfösteuer sei 
dageigen rausdrücklich bestimmt, diaß id1e Bauten 
ibiis :zum 31. März 1954 ibezsugsfertig sein müssen., 

Der Viertreter der 0 b •er s t ·e n B :a 'U 1b e h ö r d e 
machte jedoch damuf 1a:ufmerks1am, daß die Ge
bühren!hefrntu\tl.g für 1den Wolhnu!l.1igsbiau nicht be
langlo:s s1ei. Bed. 30 000 Wohnungen komme immer
hin ·ein Betr:a.g von 3 Miillionen DM in Fr.aige sund, da 
die Gelbüihren d.n den Großstäidte·ri vielleicht sogar 
200 DM rbet:riarg•eh, unter Umständ·en ein Hetr1a1g bis 
zu 16 Milld:olJJ!en DM. 

Der Vertreter des F in 1a n ·z m i n i s t 1e r d. u m s 
erkfärte daZJu, •DJach idier ibayeTd.schen Reg·elung habe 
eine Befreiung von de.Ji Gerichts- 'UTiid Verwaltungs
gebühr.en ibe:sfaDJden. Di1e Bect:r.eiiung von den Ge
richts:ge1bühr·en sei durch das Bundesg·esetz aib:g.elöst 
worden. Insowed.t sei al:so § 8 rdes 1biayerischen 
Ge:s·etzes 1außer K11aft gesetzt, IJJ!icht d1ag·eig1en bezüg
lich der V:erwaltungsgebühr.en. · 
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(Haas [SPD]) 

Nach ed.ner e1ing,eihenden AU1Ssp11ache kiam der 
Ausschl\lß ;zl\l 1dem Beschll\lß, dem ArtitkeJ. 1 des 
Gesetzentwurfs der Staatsregierung zuzustimmen. 
Da!bei ihaiben sich zrwei AJhgeordnete der Stimme 
enthalten. Weiter wurde beschlossen, dem Artikel 2 
folJg·ende ·Fassung zu :geben: 

Art. 2 

(1) !Dieses Gesetz tritt am 1. April 1954 in 
Kmf.t. 

(2) Di:e AiusfüihTungsbestimmu111gen e.rläßt rdas 
1Staatsministedum der Fi111anzen dm Benehmen 
mit dem Staatsministerium des Innern. 

Ich bitte das Hohe Haus, diesem Beschluß beizu
treten. 

Präsident Dr.'Hundhammer: Ülber di!e Beratun
gen des Ausschusses für !Rechts- und Verfiassrungs
foag,en 1(Bei1ag,e 4644) 1berich tet der Herr AJbgeordnete 
Junker; ich erteile ihm das Wort. 

Junker (CSU), Herichte.rstatter: Herr Präsident, 
Hohes Haus! iDer Ausschuß für Rechts- und Ver
fassuil'l!gsfr.agen ihat sich in seiiner 172. Sd.tzung mit 
dem Entwurf 1eines Gesetz.es :zur Änderung des 
Gesetzes über die Grundsteuerfreiheit und Gebüh
renfr.ei1heit ffrr den sozi:alen Woh.n1ungs1b:al\l hefoßt. 
Berichterstatter w.ar ich, iMi1Jberichterstatter 'Cte·r 
Herr Abgeordnete Kramer. 

Nachdem vom Berichterstatter erwähnt 
worden war, daß der Senat ein solches Gesetz 
nicht für not\'''ernd:ig hält, d1a die !i.n Bayern gegen
ülber der BltlThdesTeg,el1rnig weüer-ge!hende Ver,billi
gung und Befreiung kaum in Erscheinung treten 
dür,fte, s·etzte sich 1d:er Rechts- ;u[]Jd Ver:fiassungs
ausschuß doch üiber dfose Bedenken, ddce nicht 
unbedingt r'echtlicher Art sind, hin1weg l\lnJd fäßte 
nach kurzeT Debatte Ülber den Ze!i.tpunkt des In
kr.afttr:etens des Gesetz·es fo1genden Beschluß: 

Gegen den Beschluß des Ausschusses für den 
Sta:atsih.allli'lih:alt '(Bei1Jage 4611) werden keine 11echt
lichen Beden1ken ·erholben. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich sch1Jage vor, 1auch 
i:n 1di:esem Flafäe wi!e sonst iülbliich die allgemeine 
und 1die 'besondeTe Erörte·rung miteiniander Z!U ver
b:ind:en. - DaJgegen eriheibt sich ,].{!eine lErinnerl\lng. 

W.iT tr-eten in 1ilie e ,r s t eL ·es un g ed.n. Ich er
öffne di!e Ausspr1ache. - ,Eine Wo.rtmeliclru.ng erfolgt 
rricht. 

Wir kommen zur Ab s tim m u n g. Dabei wird 
zugvundegelegt der Wortlaut des Gesetzes auf 
Be:il1aige 4545. 

Ich Tl\lf.e .auf Arti.kel 1. Tu 1Jautet: 

Art.1 

§ 8 des Gesetz·es üibe,r 1die GriuIJJdsteruerfTei
'heit l\lnd Gebüihrenfrreih:eit für den sozialen 
Woihnunigslbau •vom 28. No'V'ember 1949 {GVBl. 
1950 S. 30) wird aufgehoben. 

Wer di·eser Fiassi;tng zustimmt, wolle sich vom 
P'Latz erheben. - Ich bitte um d:ie Gegenprobe. 

- StdmmentihiaJtung,en? - In den Reithen der SPD 
hat sich jenrnnd .an dier Albstimmung nicht beteiligt. 
De·r Artikel 1 ist !bei einigen Stimmenthaltungen 
angenommen: 

Ich rufe ,a;uf den Artikel 2. Der lHa111shaltsaus
schuß schlägt fo1ge!l1!de F1assung vm: 

Art. 2 

(1) Dii:eses Gesetz tritt am 1. April 1954 in 
Kraft. 

(2) Die Ausführungsbestimmungen erläßt das 
Staatsmin:isterilUill 1der Fin1anZJen im Benehmen 
mit dem 'Staiatsministerium des InneTn. 

W.er diesem Adtikel ·zustimmt, wolle skh vom 
Platz erihehen. - Ich !bitte um 1d:ice Gegenprobe. 
-Stimmenthaltungen?-Artikel 2 ist bei 3 Stimm
enth1altungen ·angenommen. 

Damit dst die ,erste Lesrung ibeenJdet. 

Wii.r treten in 1dtte :z w e :i t ·e L 1e s ru n g 'ein. Ich 
sch1ag,e vor, dieselibe unmittelibar folgen zu lassen. 
- Dagegen ·erhe1bt sich k!eine Erti.nnerung. 

Ich eTöffne die Ausspr.ach,e. - Eine Wortme1dung 
erfo1Jgt 1a1uch :in der zweiten L·esunig nicht. 

Wir .kommen zur Abs t d. m m u n g. IDaibei wer
den zugrundegdegt 1ctieBeschlüsse der ersten Lesung. 

Ich ru:De .auf: AirtiikeJ. 1 - ·ohne E•tlnnerung, Ar
tikel 2 - ohne lErinir.Ler·ung. Ich stelle fost, daß 
beide Artikel die :Oustimmung des Hauses ;auch in 
der zweiten Lesung gefunden haben. Dieselbe ist 
damit 1beendet. 

Wk kommen:zurS c ih 1. u ß .ab s tim mu ng über 
d:as g.anz·e Geset:z. Ich schlJage vor, sie in ein:ßacher 
Fiorm vorzun~hmen. - Das Hohe lHaius ist damit 
einverstanden. 

Ich bitte idti:ejeniigen Mitglieder des Hohen Hal\lses, 
die dem Gesetz in de'r F1assung idter Heschl üsse der 
zweiten Lesl\lng die Zustimmung ,erteilen, sich 
vom F!Jatz zu er1he1ben. - 1Danke. Ich ibitte um die 
Gegenprobe. - Stimmenthaltungen?-Bei 3 Stimm
enthiaJtungen dst ldas Gesetz :arug•enommen. 

Das Gesetz ·er1hält den Titel: 

Gesetz zur Än!der:unig des Gese·tzes über ,die 
Grundsteuerfrei1heit und Gehührenfreiheit für 
den soz:Dalen Wohnungsibal\l. 

Ich stelle füst, daß 1auch die ÜlberschTift des Ge
setz·es vom Hohen IHal\ls gelbilligt d.st. 

Ich rufe 1n11.mmehr ,auf Zii,ffer 9 der 'D8!gesordnung: 

Entwurf einer Landfahrerordnung (Beilage 
4139). 

Den Bericht iüheT :die Verh1andlung,en des Aus
schusses für Rechts- 'lfil11d Ver:fiassungsfr.agen (Bei
lage 4608) ,ea:stattet Herr Abgeordneter 'Dhieme. Ich 
ert·e:ile ihm das Wort. 

Thieme (SPD), Berichterstatter: Meine '.Damen, 
meine Herren! Der Rechts- und Verfassungsaus
schuß hat in seiner Sitzung vom 24. September den 
Entwurf einer Larrdfahreror-dnl\lrrg 'behandelt, der 
Ihnen in Beilage 4139 vorliegt. Mitberichterstatter 

3 
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war Herr Kollege Junker, die Berichterstattung 
war mir üibertragen. 

Nach intensiver Behandlung der einzelnen Ar
tikel kam der Rechts- und Verfassungsausschuß zu 
dem Beschluß, den Sie auf Beilage 4608 vorfinden. 

Ich darf zu der Landfa:hrerol'dnung einige a 11-
g .e m e in e B e m e r k u n g e n vorausschicken. Da
bei kann ich mich kurz fassen, weil der Gesetzent
wurf einstimmige Annahme durch den Ausschuß 
gefunden hat. Sie erinnern sich, daß durch Beschluß 
dieses Hohen Hauses vom 10. F·ebruar 1953 die 
$taatsregierung ersucht worden ist, an Stelle des 
damals vorliegenden Entwurfs einer Landfahrer
und Arbeitsscheuenordnung getrennte Entwürfe in 

· Form einer Landfahrerordnung und eines Arbeits
scheuengesetzes vorzulegen. Das Ergebnis dieses . 
Besch1usses ist der Entwurf auf Beilage 4139. Ver
gleichen wir diesen neuen von der Staatsregierung 
vorgelegten Entwurf mit der damals im Plenum 
bereits ibehandelten Vorlage auf Be!i.lage 2979, so 
zeigt sich, daß füe Bestimmungen über die ·Land
fahrer in der Zwischenzeit keine wesentlichen Än
derungen erfahren haben. Man hat sich bei der 
Erstellung des neuen Entwurfs im wesentlichen 
darauf beschränkt, jene Artikel und Absät:z;e, die 
sich auf den Kreis der Arbeitsscheuen bezti.ehen, 
herauszulassen. 

Zusammenfassend darf ich darauf '.hinweisen, 
daß die uns heute vorl:iegende Landfahrerordnung 
im Zuge der früheren ·Bestimmungen einige Er -
schwer u n gen wiederherstellt, so die Erlaub
nrspfl.icht für das Umherziehen mit Fahrzeugen, 
das Mitführen. bestimmter 'Diere, den Besitz von 
Waffen und Munition; ferner enthält die Landfah
rerordnung ein Verbot des Umherziehens mit schul
pfl.ichügen Kindern, gewisse Beschränkungen für 
das Lagern im Freien, für das Aufstellen von Fahr
:z;eugen und- für den A!ufenthalt üiberhaupt. Außer
dem besteht nach der neuen Ordnung eine beson
dere Melde- und Ausweispflicht. 

Dagegen sind gegenüber den früheren Bestim
mungen Er 1 eicht e r u n g e n eä.ngetreten: Es 
besteht keine Benachteiligung wegen der Rasse, 
ein Freiheitsentzug unterliegt der Entscheidung der 
Gerichte und außerdem können Reisen in Ho!'den 
unter Zugrundelegung eines Landfa:hreribuches vor
genommen werden. Der Entwurf unterscherdet sich 
von der früheren Vorlage und den früheren Aib
sichten auch dadurch, daß er ausschließlich Fragen 
der öffent1ichen Sicherheit und Ordnung betrifft. 
Die Kontrolle der Landfahrer ist keine sozialpoli-

. tische Angelegenheit. Aus diesem Grunde war auch 
·für diesen Entwurf die Zuständigkeit des sozial
politischen Ausschusses nicht gegeben, während an 
den Beratungen des vorhergehenden dem Hause 
vorgelegten Entwurfs der sozialpolitische Ausschuß 
mit beteiligt war. 

Bei der B e r i c h t er s tat t u n g wurde aus
geführt, daß man sich seit Jahrhunderten bemühe, 
mit den Zigeunern fertig zu werden, ohne daß es 
bisher gelungen sei. Alle bisher in Mittel- und 
Westeuropa gegen diese Gruppen ergriffenen Maß-

nahmen seien ziemlich wirkungslos geblieben, eine 
Seßhaftmachung der auf Erhaltung ihrer Art be
dachten Menschen sei nicht ·erreicht worden. Schon 
immer sei Bayern in der Gesetzgebung bezüglich 
der Landfahrer und Zigeuner streng. vorgegangen. 
Darailif sei es wohl •zurückzuführen, daß Bayern 
die wenigsten Ztgeuner im Lande habe. 

Bei der Ber·atung des Regierungsentwurfs kam 
es zu einigen Ä n d e r u n g e n. Ich darf auf die 
Be!i.lage 4608 verweisen, in der sie ihren Nieder
schlag gefunden halben. Diese Änderungen sind ein
stimmig angenommen worden. Den Ü!brigen Arti
keln wurde in der Fassung des Regierungsentwurfs 
zugestimmt. Ich glaube, Einzelheiten über diese 
Artikel im Augenlblick nicht ·sagen zu müssen. 
Vielleicht evgibt sich darüber noch eine Diskussion. 
Der Text wird im Verlaufe der Abstimmung über 
die einzelnen Artikel verlesen werden. 

Ich bitte das Hohe Haus, dem Beschlusse des 
Rechts- und Verfassungsausschusses beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich schlage dem 
Hohen Hause vor, die allgemeine und die beson
dere Erörterung zu verbinden. -

Wir treten in die ·e r s t ·e L e s u n g ein. Ich er
öffne •die Aussprache. - Eine Wortmeldung erfolgt 
nicht. 

Wir kommen zur A 'b s tim m u n g. Ich bitte, die 
Beilage 4139 zur Hand zu nehmen und mir - im 
Gegensatz zu den Ausführungen des Berichterstat
ters - die Verlesung des Gesetzestextes zu erlas
sen. Der Gesetzestext ist ziemlich umfangreich. Ich 
darf wohl annehmen, daß sich die Mitglieder des 
Hohen Hauses mit ihm vertraut gemacht haben. 

Ich rufe auf den Artikel 1. Wer ihm die Zu
stimmung erteilt, wolle Platz ·behalten. - Ich bitte 
um die Gegenprobe. - Gegen 2 Stimmen. 

(A!bg. Bezold: Ich stimme nicht für 
· Pold:zeigeset:z;el) 

Stimmenthaltungen - erfolgen nicht. Artikel 1 ist 
angenommen. 

Ich rufe auf den Artikel 2. Der Ausschuß hat 
geigenülber dem Regü.erungsentwurf beantragt, in 
Absatz 2 Buchstabe c nach dem Wort „die" fol
gende Worte einzufügen: „mit Zuchthaus oder". 
Wer dem Artikel 2 Absatz 1 und den Buchstaben ia 

und ib des Absatzes 2 die Zustimmung erteilt, möge 
Platz behalten. - Ich bitte um die Gegenprobe. -

(Abg. Bezold: Ich bin dagegen! Ich stimme 
nicht für Polized.gesetze! - A'bg. von Knoe-

ringen: Ein Mann unter uns!) 

Gegen 1 •Stimme. •Stimmenthaltungen? - Absatz 1 
und die Buchsta!ben a und b des AJbsatzes 2 sind 
angenommen. 

Nach dem einmütigen Ausschuß.vorschlag soll 
Buchsta'be c folgenden Text erh?-lten: 

die mit Zuchthaus oder wegen Hochverrats, 
Staatsgefährdung oder Landesverrats ver
urteilt sind. 

Wer dem ·zustimmt, wolle Platz behalten. - Ich 
bitte um die Gegenprobe. - Gegen 1 Stimme. 
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Stimmenthaltungen - erfolgen nicht. Der Buch
stabe c ist mit der Einfügung angenommen. 

Ich rufe auf ·den Buchstaben d) sowie den Rest 
des Absatzes 2 und die .A!bsätze 3 und 4 des Ar
tikels 2. Wer dem die Zustimmung erteilt, wolle 
Platz behalten. - Ich bitte um die Gegenprobe. -
Gegen eine Stimme. - Stimmenthaltungen - er
folgen nicht. - Der Artikel 2 ist auch im übrigen 
Teil angenommen. 

Ich rufe auf den Artikel 3 in der Formulierung, 
wie sie sich aus der Regierungsvorlage ergibt. Wer 
ihm die Zustimmung erteilt, wolle Platz behalten. 
- Ich bitte um die Gegenprobe. - Gegen zwei 
Stimmen. Stimmenthaltungen - erfolgen nicht. 
Der Arükel 3 ist angenommen. 

Ich rufe auf den Artikel 4 in der Fassung der 
Regierungsvorlage. Wer ihm die Zustimmung er
teilt, wolle Platz •behalten. - Ich fbltte um die Ge
genprobe. - Gegen zwei Stimmen. Stimmenthal
tungen - erfolgen nicht. Artikel 4 ist angenom
men. 

Ich rufe auf den ·Artikel 5 in der F'assung der 
Regierungsvorlage. Wer ihm zustimmt, wolle Platz 
behalten. - Ich bitte um ·die Gegenprobe. - Ge
gen zwei Stimmen. Stimmenthaltungen - erfolgen 
nicht. Artikel 5 i!st angenommen. 

Ich rufe auf den Artikel 6 in der Fassung der 
Regierungsvorlage. Wer ihm zustimmt, wolle Platz 
behalten. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Ge
gen Z'Nei Stimmen. Stimmenthaltungen - erfolgen 
nicht. Der Artikel i:st angenommen. 

Ich rufe auf Artikel 7 in der Fassung der Regie
rungsvorlage. Wer :i'hm zustimmt, wolle Platz be
halten. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Gegen 
zwei Stimmen. Stimmenthaltungen - liegen nicht 
vor. Der Artikel ist angenommen. 

Ich rufe auf den Artikel 8. Der Rechts- und Ver
fassungsausschuß schlägt vor, in .A!bsatz 3 die Worte 
„in dem" durch das Wort „im" zu ersetzen, also 
eine redaktionelle Änderung. Wer dem Artikel 8 in 
dieser Form die Zustimmung erteilt, wolle Platz 
behalten. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Ge
gen zwei Stimmen. Stimmenthaltungen - liegen 
nicht vor. Der Artikel ist angenommen. 

Ich rufe auf Artikel 9. Der Rechts- und Ver
fassungsausschuß schlägt hierzu vor, in Albsatz 1 
Buchstabe a) die Worte „oder gemeindefreien Ge
biete" zu streichen. Wer dem Artikel in der Fas
sung der Regierungsvorlage mit der vom Rechts
und Verfassungs·ausschuß empfohlenen Änderung 
zustimmt, wolle Platz behalten. - Ich bitte um 
die Gegenprobe. - Gegen zwei Stimmen. Stimm
enthaltungen - erfolgen nicht. Der Artikel ist an
genommen. 

Ich vufe auf Artikel 10. Der Rechts- und Verfas
sungsausschuß empfiehlt, in Absatz 1 den ersten 
Satz folgendermaßen nell. zu fassen: 

(1) Zuständig ist ·die Kreisverwaltungsbehörde, 
in deren Bereich der L·andfaihrer bei Beginn 
des .Verfahrens seinen Aufenthalt hat. 

Wer dem Artikel 10 in der Fassung der Regie
rungsvorlage mit der ·eben bekanntgegebenen Än
derung die Zustimmung erteilt, wolle Platz behal
ten. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimm
enthalimngen? - Der Artikel ist angenommen. 

Ich rufe auf de.n Artikel 11 in der Fassung der 
Regierungsvorlage. Wer ihm die Zustimmung er
teilt, wolle Platz· behalten. - Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Gegen 
zwei Stimmen ist der Artikel angenommen. - Ich 
bemerke, daß bei Artikel 1 0 keine Gegenstim
men abgegeben wurden. -

Ich rl,lfe auf Artikel 12 in der Fassung der Re
gierungsvorlage. Wer ·zustimmt, wolle Platz be
halten. - Ich bitte um die Gegenpro'be. - Stimm
enthaltungen? - Artikel 12 ist ohne Gegenstim
men angenommen. 

Ich rufe auf Artikel 13. Wer ihm zustimmt in 
der Formulierung der Regierungsvorlage, wolle 
Platz behalten. ---'- Ich ·bitte um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen? - Artikel 13 ist ohne Ge
genstimmen angenommen. 

Ich rufe auf den Artike"l 14. Der Ausschuß hat 
vorgeschlagen, die Worte „den Staatsministerien 
der Justiz und für Unterricht und Kultus" zu er
setzen durch die Worte „dem Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus". Der Artikel 14 lautet 
somit: 

Das Staatsministerium des Innern erläßt im 
El.nvernehmen mit dem Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus die erforderlichen Aus
führungsbestimmungen. 

Wer dem zustimmt, wolle Platz behalten. -
Stimmenthaltungen? - Der Artikel ist ohne Ge
genstimmen angenommen. 

Ich rufe ·auf ·den Artikel 15. Es ist vo11geschlagen, 
ihn wie folgt 21u fassen: 

Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 1953 in 
Kraft. 

Wer dem ·zustimmt, wolle Platz behalten. -Stimm
enthaltungen - erfolgen nicht. Der Artikel ist ein
stimmig angenommen. Damit ist die erste Lesung 
beendet. 

Wir treten in die zweite Lesung ein, wenn 
das Hohe Haus keine Erinnerungen dagegen er
hebt. Ich eröf~ne die Aussprache und teile mit, daß 
mir eben ein Abänderungsantrag Dr. Zdralek vor
gelegt wird dahingehend, daß in Artikel 5 Absatz 2 
die Worte „mit abgerundeter Klinge" gestrichen 
werden sollen. Zur Begründung des Antrags er
teile ich das Wort dem Herrn Abgeordneten 
Dr. Zdralek. 

Dr. Zdralek (SPD): Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Der Artikel 5 A:bsatz 2 sieht vor, 
daß der Absatz 1 des gleichen Artikels nicht Platz 
greifen soll bei Haushaltsmessern mit „abgerunde
ter Klinge". Wenn wir diese Ausnahme auf die 
abgerundeten Klingen beschränken, dann bedeutet 
das, daß kein Landfahrer ein Brotmesser . oder ein 
Kartoffelmesser usw: tn~t sich führen kann. 

(Abg. Bezold> Das. ibraucht er auch nicht; · 
er ist ja kein Mensch nach dem Gesetz!) 
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Da:s ist ein Schildibürgerstreich, den wir doch nicht 
mitmachen können. 

(Abg. Dr. Schier: Das ist doch 
verfassungswidrig!) 

Es genügt, wenn wir sagen: „Haushaltsmesser". 
Dann sind die Haushaltsmel'fser ·ausgenommen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Der Herr Abge
ordnete Bezold meldet sich zum Wort; ich erteile 
ihm das Wort. 

Bezold (FDP): Ich möchte nur ganz kurz 1begrün
den, warum ich dem Gesetz nicht zustimme. 
Meiner Meinung nach geht es so nicht. Entweder 
nimmt man die Landfahrer überhaupt aus den 
menschlich-gesetzliei'i.en Bind!ungen heraus; dann 
muß man sie aber auch von den Steuern und allem, 
was mit diesen Bindungen zusammenhängt, be
freien. Oder man gföt ·zu, daß es Menschen sind, 
die in einem gewissen Zusammenhang mit dem 
Staat stehen; dann kann man nicht ein solches 
Gesetz machen, das schon mehr als ein Polizei
gesetz, das eine Zwangsjacke ist. 

(Wiiderspruch) 

Übrigens •eine Zwangsjacke, die gar nichts nützt; 
denn in derri AugeD'blick, in dem sich der Land
fahrer eine Wohnung zulegt, ist das ganze Gesetz 
und alles, was darin steht, in den Wind gesprochen 
und kann nicht mehr angewendet werden. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile das Wort 
dem Herrn hbgeordneten Thieme. 

Thieme (SPD): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Ich muß sagen, daß der Herr Abge
ordnete Bezold heute Nacht offenbar schlecht ge
ruht hat. Er hatte Gelegenheit, im Ausschuß für 
Rechts- und Verfassungsfra:gen diese Fragen ein
gehend zu behandeln oder durch einen Fraktions
kollegen behandeln zu lassen. 

Ich möchte meinem Bericht noch anfügen, daß 
wir uns im Rechts- und Verfassungsausschuß sehr 
eingehend mit den Bestimmungen befaßt und sehr 
genau untersucht haben, ob bei diesem Gesetz 
irgendwie gegen Grundrechte verstoßen wird. Nach 
gründlicher Überlegung halben wir herausgefun
den, daß hier Grundrechte in keiner Weise verletzt 
werden und daß auf Grund des Materials und der 
langen Erfahrung, die die bayerische Verwaltung 
hat, das Gesetz sehr wohl am Platz ist. Man ist, 
.wie wir feststellen konnten, hi:er mit einer Vor• 
sicht, ich möchte fast sagen, mit einer Behutsam
keit vorgegangen, daß man das Gesetz nicht so 
energisch als ein Polizeigesetz darzustellen oder 
sich nicht in dieser Weise in ·der Öffentlichkeit zu 
äußern braucht. Alle früheren strengen Bestim
mungen aus der Zeit vor 1933 sind absolut gE7-
fallen. 

Was den Abänderungsantrag des Herrn Kolle
gen Dr. Zdralek betrifft, so darf ich darauf ver
weisen, ·d!aß auch im Rechts- und Verfassungsaus
schuß über diese Frage Debatten stattgefunden 

haben und daß man 1sich hier dazu entschlossen 
hat, diesen A'bsatz 2 zu belassen. Jetzt im Plenum 
noch davon zu sprechen, daß Küchenmesser oder 
Kartoffelschälmesser als Waffe benützt werden 
könnten und nicht mitgeführt werden dürfen, ist 
wohl sehr irrig. Man hat den Aibsatz, daß A!bsatz 1 
für Haushaltsmesser mit abgerundeter Klinge nicht 
gilt, eingefügt, um ·irgendwelchen übereifrigen 
Polizeiorganen die Möglichkeit zu nehmen, in der 
SchU!blade - wenn eine solche existiert - noch 
die einzelnen Haushaltsgeräte durchzusehen. 

Ich bitte das Plenum, deni Abänderungsantrag 
nicht beizutreten. · 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile weiter 
das w·ort dem Herrn hbgeordneten Dr. Schier. 

Dr. Schier (BHE): Meine Damen und Herren! Ich 
anerkenne absolut, daß es notwendig ist, sich mit 
den Verhältnissen der Landfahrer in irgendeiner 
Form zu befassen. Denn es kann gar keinem Zwei
fel unterliegen, daß das Landfahrerwesen eine 
Quelle von Unzukömmlichkeiten und Verlbrechen 
ist. Ob aber eine Regelung in der Form dieses Ge
setzes möglich ist, möchte 1ich sehr stark ·bezweifeln, 
weil Artikel 73 des Grundgesetzes ausdrücklich 
bestimmt, daß der BuD'd die ausschließliche Ge
setz;geibung Ü'ber die Freizügi:gkeit besitzt. Infolge
dessen glaube ich, daß nur der Bundestag in der 
Lage wäre, ein solches Gesetz zu beschließen. Sonst 
hätte es keinen Sinn, in den Artikel 73 des Grund
gesetzes aufzunehmen, daß sich der Bund die aus
schließliche Gesetzgebung über diesen Komplex 
vorbehält. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile weiter 
das Wort dem Herrn Abgeordneten Dr. Fischer. 

Dr. Fischer (CSU): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Der Herr Kollege Dr. Schier übersieht, 
daß es sich hier nicht. um ein Gesetz zur Regelung 
oder Beschränkung der Freizügigkeit, sondern um 
ein sicherheitspolizeiliches Gesetz handelt. Gemäß 
dem Grundgesetz sind wir auf diesem Gebiet zu
ständig. Das schließt nicht aus, daß aus sicherheits
polizeilichen Überlegungen Beschränkungen der 
Freizügigkeit eingeführt werden. Dieser rechtliche 

· Einwand geht also fehl. 

Ich habe mich auch gewundert, daß sich der Herr 
Kollege Bezold in dieser sehr scharfen Form gegen 
das Gesetz überhaupt gewandt hat. Wir haben doch 
im Rechts- und. Verfassungsausschuß eingehendst 

(Abg. Bezold: Ich war nicht dabei!) 

und in ernster Würdigung alles vorgetragen, was 
für und gegen das Gesetz spricht. Man darf nicht 
übersehen: Es handelt sich nicht etwa um ein Ge
setz gegen Zigeuner, in dem gewisse rassenpoliti
sche Gesichtspunkte berücksichtigt würden. Es han
delt sich um ein Gesetz gegen Landfahrer, einerlei 
welcher Abstammung sie sind. Überlegungen, die 
bei einem Zigeunergesetz richtig sein mögen, kön
nen hier nicht angestellt werden. Die Erfahrungen, 
die gerade Bayern, aber auch andere deutsche und 
nichtdeutsche Länder gemacht haben, zwingen uns 
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dazu, uns gegen gewisse Gefahrenquellen, die nun 
einmal mit dem Landfahrerwesen zusammenhän
gen, energisch zu schützen. Wir sind im Rechts- und 
Verfassungsausschuß vorsichtig und behutsam genug 
gewesen, nur soweit zu gehen, als im Interesse der 
Sicherheit unserer gesamten Bevölkerung - auch 
der Landfahrer selber - unbedingt erforderlich ist. 
Ich meine also, man sollte dem Gesetz keine 
Schwierigkeiten mehr bereiten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Aussprache ist 
geschlossen. Wir kommen zur Ab s tim m u n g. 
Ihr werden die Beschlüsse der ersten Lesung zu
grunde gelegt. 
· Ich rufe auf Artikel 1 - ohne Eri(lnerung, 

Artikel 2 - ohne Erinnerung, 
Artikel 3 - ohne Erinnerung, 
Artikel 4 - ohne Erinnerung. 

Zu Artikel 5 liegt der Abänderungsantrag 
Dr. Zdralek vor, im Absatz 2, der jetzt die Fassung 
hat: 

Absatz 1 gilt nicht für Haushaltsmesser mit 
abgerundeter Klinge, 

die Worte ,;mit abgerundeter Klinge" zu streichen. 
Wer diesem Abänderungsantrag zustimmt, wolle 
sich vom Platz erheben. - Ich bitte um die Gegen
probe. - Das letztere ist die Mehrheit. Der Ab
änderungsantrag ist abgelehnt. 

Artikel 5 ist im übrigen ohne Erinnerung. 
Artikel 6 - ohne Erinnerung. 
Artikel 7 - ohne Erinnerung. 
Artikel 8 - ohne Erinnerung. 
Artikel 9 - ohne Erinnerung. 
Artikel 10 - ohne Erinnerung. 
Artikel 11 - ohne Erinnerung. 
Artikel 12 - ohne Erinnerung. 
Artikel 13 - ohne Erinnerung. 
Artikel 14 - ohne Erinnerung. 
Artikel 15 - ohne Erinnerung, 

Ich stelle fest, daß die einzelnen Artikel die Zu
stimmung des Hauses auch in der zweiten Lesung 
gefunden haben. Die zweite Lesung ist beendet. 

Wir kommen zur S c h 1 u ß a b s t i m m u n g 
über das ganze Gesetz. Ich schlage vor, diese in 
einfacher Form vorzunehmen. - Dagegen erhebt 
sich keine Erinnerung. Ich bitte diejenigen Mit
glieder des Hohen Hauses, die dem Gesetz in der 
Fassung der Beschlüsse der zweiten Lesung die Zu
stimmung erteilen, sich vom Platz zu erheben. -
Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthaltun
gen? - Gegen 5 Stimmen bei 4 Stimmenthaltun
gen ist das Gesetz angenommen. 

Es erhält den Titel: Landfahrerordnung. 

Ich stelle fest, daß auch die Überschrift des Ge
setzes die -Zustimmung des Hauses gefunden hat. 

Ich rufe auf Ziffer 10 der Tagesordnung: 

Entwurf einer Verordnung zur Durchfiihrung 
des Versorgungsschadenrentengesetzes (Bei
lage 4597). 

Den Bericht über die Verhandlungen des Aus
schusses für Rechts- und V<;rfassungsfragen (Bei
lage 4640) erstattet der Herr Abgeordnete von 
Knoeringen; ich erteile ihm das Wort. 

von Knoeringen (SPD), Berichterstatter: Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Nach § 1 
Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über die Gewährung 
von vorläufigen Renten bedarf die Verordnung zur 
Durchführung dieses Gesetzes der Zustimmung des 
Landtags. Der Rechts- und Verfassungsausschuß 
hat am 6. Oktober . den von der Staatsregierung 
vorgelegten Entwurf dieser Verordnung beraten. 
Er hat gegen diese Verordnung keine Einwendun
gen erhoben. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
zu diese·r Materie erfolgt nicht. Wir kommen zur 
Abstimmung. Der einstimmige Vorschlag des Aus
schusses für Rechts- und Verfassungsfragen lautet, 
dem Entwurf der Verordnung zur Durchführung 
des Versorgungsschadenrentengesetzes die Zustim
mung zu geben. Wer dem beitritt, wolle sich vom 
Platz erheben. - Ich stelle die einstimmige An
nahme des Ausschußvorschlages durch das Plenum 
fest. 

Ich rufe auf Ziffer 11 der Tagesordnung: 

Antrag der .Abgeordneten Dr. Ankermüller, 
Dr. Lenz, von Knoeringen, Op den Orth, Ban
tele, Simmel und Hadasch betreffend Anglei
chung der Bereitschaftspolizei an den Bund"'s
grenzschutz hinsichtlich der Besoldung (Bei
lage 4386). 

Über die Beratungen des Ausschusses für Besol- · 
. dungsfragen (Beilage 4601) berichtet der Herr Ab
geordnete Falb; ich erteile ihm das Wort. 

Falb (SPD), Berichterstatter: Herr Präsident, 
Hohes Haus! Der Ausschuß für Besoldungsfragen 
hat sich in seiner 49. Sitzllilg vom 28. September 
1953 mit dem auf Beilage 4386 abgedruckten An
trag befaßt. Det Antrag lautet: 

Die Staatsregierung wird ersucht, dafür zu 
sorgen, daß die Beamten der Bereitschafts
polizei hinsichtlich Einstufung, Besoldungs
dienstalter und Versorgung mindestens den 
Beamten des Bundesgrenzschutzes gleichge
stellt werden. 

Berichterstatter war ich selbst, Mitberichterstatter 
der Herr Abgeordnete Schreiner. 

Der Antragsteller Dr. An k e r m ü 11 er führte 
an, die Unzuträglichkeiten in der Besoldung der 
bayerischen Bereitschaftspolizei seien im wesent
lichen darauf zurüCkzuführen, daß einigen ehe
maligen Offizieren, die sich jetzt im Offiziersdienst
grad befinden, das Besoldungsdienstalter nicht an
gerechnet werden könne. Die Folgen seien interne 
Schwierigkeiten in der Bereitschaftspolizei, aber 
auch die Gefahr der Abwanderung zum Bundes
grenzschutz. Die internen Schwierigkeiten ergäben 
sich daraus, daß Vorgesetzte, die sich im. gleichen 
Dienstalter befänden und mit den gleichen Auf
gaben betraut seien, in einem verschiedenen Rang 
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Dienst machen, je nachdem ob ihnen die Dienst
zeit angerechnet wird oder nicht. 

Der Vertreter der Staatsregierung, Oberregie
rungsrat Dr. Kr o 11 , gab zu überlegen, ob es 
nicht besser sei, die Worte „Einstufung" und „Ver
sorgung" zu streichen. Die bayerische Einstufung 
sei nicht schlechter, zum Teil sogar besser als die 
des Bundes. Gewisse Unterschiede gegenüber dem 
Bundesgrenzschutz ergäben sich daraus, daß die 
Bereitschaftspolizei mehr an den Rängen des Be
amtenrechts festhalte, während der Bundesgrenz
schutz in einem stärkeren Maße soldatisches Ge
präge trage. 

An der Aussprache beteiligten sich die Abge
ordneten S i t t i g , P i t t r o f f und W e g g a r t -
n e t , die sich für die Annahme des Antrags aus
sprachen. 

Der Berichterstatter verwies auf,die all
gemein beamtenrechtliche Härte, daß die Über
nahme erst mit dem 30. Lebensjahr erfolgen könne, 
während sie beim Bund schon mit dem 27. Lebens
jahr möglich sei. Die Härte lasse sich aber nicht 
auf Grund des Antrags bereinigen. Er empfehle, 
dem Antrag zuzustimmen. 

Der Besoldungsausschuß faßte nach längerer ein
gehender Beratung bei einer Stimmenthaltung den 
Beschluß, dem Antrag auf Beilage 4386 zuzustim
men. 

Ich bitte das Hohe Haus, sich dem Antrag des 
Besoldungsausschusses anzuschließen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Über 1die Ber.atung,en 
des Ausschusses für den Staiatsihau:sfhlalt (Beil>age 
4'648) rber.ichtet de,r !Herr Albgeorrd1IJJete Hofmann 
Leopold. Ich ,erteile ihm das WQ["t. 

Hofmann Leorpol!d i(rSiPD), Berichterstatter: Hohes 
Haus, m,eine :Damen 'Uil11d !Herren! De>r Ausschruß f.ür 
den Sta:atsihaushralt h:at sich dn seiner 231. Sitzung; 
am Dienstag, dem 6. Oktorbe,r 1953, mit dem An
trag auf Beilage 4386 beschäftigt und hat, obwohl 
der Vertreter des Fd.namministeriums, Ober11egie
ruI11gsr:at Dr. Kron, ein:ige 1beso1dungsrechhliche „Be
denken geltend machte, rden Atntrrag ,einstimmig 
·angenommen, weil 'eir finanzdcell:e Arusrwirkiungen 
n'Ur in g1anz geringfäh Ausmaß 'halbe. Ich !bitte rdJaiher 
das Hohe Ha'Us, rdem Beschlrf:tß des Ausschusses 
beizrutJ'."leten. 

Präsident Dr. Hundhammer:. Wortme1dungen lie
g,en nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung. 
Wer 1den Voirschlägen der rbed.rde[1 Alus:schüsse aruf 
AnI11aihme des Ihnen :auf BeHag<e 4386 vorliergen
den Antrags rbeitritt, wolle sich vom Platz erheben. 
- Der Vorschlag· ist vom Plenum einstimmig ge
billigt. 

Ich rufo auf Z·if,fer 12 1a der T,agesorrdnung: 

Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichts
hofs betreffend Antrag der Frau Auguste 
Zirovnik, Ergoldsbach/Niederbayern, Bevoll
mächtigter Rechtsanwalt Dr. Karl Fees in 
München, auf Feststellung der Verfassungs-

widrigkeit des 1. Halbsatzes des Satzes 2 des 
Absatzes 2 von § 4 des Gesetzes zur Regelung 
der Rechtsverhältnisse der unter § 63 des Ge
setzes zu Art. 131 des Grundgesetzes fallenden 
Personen vom 31. Juli 1952 (GVBI. S. 235). 

Ülber rdie Ve1J'.'ihandlru1ng1en 1des, Ausschusses für 
Rechts- JUnd VerdJassJUngsf:riagen 1(Bei1aig·e 4645) be
richtet der Herr A!hg0eordnete :Ur. Fischer. Ich erteile 
ihm das W91J'.'t. 

Dr. Fischer r(OSrU), Berichterstatter: Herr Präsi
dent, meine Dramen und Hernenl Der Rechts- und 
Verfassungsra'Uisschuß rhat sich ram 6 .. Oktobeir mit 
der voTlieigeTI!den Popu1ark1age der Friaru Zirovnik 
befaßt. Berichterstatter war d.ch, M:itberichteirstatter 
der Herr KoHege iDr. ·Riaß. Gemäß § 4 . A!bsatz 2 
Satz 1 des BrayierJschen Ges·etzes :zu Artikel 131 rdes 
GruI11dges,et:zes wer·den für 'die Gewäilwung von 
Leistungen (Übergangsgehalt, Versorgungsbezüge 
t~sw.) Beamte auf Widerruf, die sich im Zeitpunkt 
,der Alußemdienststell:ung miilldestens. 6 J aihre nach 
Vollendung rdes 27. Le1bensj1ahres in einer !PJJainstelle 
befunden rbJarben, wie Beamte rauf Lebenszeit be
hanrdelt, sofern nicht di!e Eirnen'I1iuillg :z;um Be:amt,en 
'auf Lerbens::z;eit arus Gründen, rdiie ä.n ihrer Person 
liegen, unterbli!eiben ist. Dies,eir § 4 A!bsatz 2 Satz 2 
hat arber nun •eiinen Haaibsratz 1, rdeir 1besragt: „Satz 1 
gilt für weiibliche Beamte :b:ur, wenn sd!e ibei der 
AJUßem:1ienststell'Ung zrugleich rdas 35. Le'bensjiahr 
vollendet 'haben". 

Die Antrragstellerin, Fraru Zirovnik, ,eirfrüllt nun 
alle Vor:aussete/ung•en rgemäß § 4 Albsratz 2 Satz 1 
des Bayerischen Gesretz.es zu Artillle1l 131 GG. Sie 
war Be1amtin ra'Uf W:iderruf, sl!e war Lehr,eirin und 
hat sich im Zeitpunkt der AußerdienststeUrung im 
Mai 1945 über ,5 J1aihre n1ach Vollendnmg des 27. Le-
1bensjrahres in ,einer Planstel1e befunden; .ferner ist 
die Ernen;nung :zuir Beramtin raiuf Lerben:s!Zled.t nicht 
aus in ihrer iPerson 1:te.geiJJJden Gründen unter
]olie:ben. S~e eTfüllt 1a1ber: :nicht rdie Vorraussetzung 
des § 4 Albsiatz 2 rSraiJz 2 Rai!Jbsratz 1, rdas iheißt, sie 
ist im Zeiitpunkt lder A'UBel'd:iJenststeliLunrg am Mai 
1945 nicht 35 Jaih-De alt g,ewes•en. Die F'olg·e ist, idlaß 
d:te Ant:riaigstellerin, Fraru Zirov.nik, nicht :als Be
amtin auf Lebenszeit behandelt wird. 

Die Antr:agstelleriin möchte nun, rdaß dieser spe
ztell fÜIJ'.' wedJbliche Beamte 1geJ.tende § 4 Absratz 2 
Sratz 2 lHailbsatz 1 1c1es B:ayeirischien Gesetz;es Z'U Ar
tikel 131 des Grundgesetzes für verfassungswidrig 
erklärt wird, und zwar deshalb - so argumen
tiert sie -, weil diese Bestimmung 1gegen den 
Alrti:kel 118 Absatz 2 rder Bayeirrschren V:erfossung 
verstoße. 1Dd:ese Bestimm'Ung J;arut,et: „Männer unld 
Frauen ih.aiben grrundsätzlich rdieS:eJ!ben staiatsibür
gerrlichen Rechte und Pflichten." OJ:1e AntragsteUerin 
werst im für,em Antrag :an Iden Bayerischen Ve,r
fassungsgerichtshof auch darauf hin, daß bundes
rechtlich diese Gleichstellung bereits erreicht sei. 
Dem,g,egenüiber ist 'ZIU srag,en, d:aß der Artikel 118 
Arbsatz 2 der 1baye1J'.'isch!ei!l V:erfassung sich nur auf 
staatsbü11gerliche 1Rechte JUnd Pfüchten 'bezieht. Die 
Fr,a,g,e, ob e;ine Beamtin desihalrb, weil sie dras 
35. Lebensjahr im Zeitpunkt der Außerdienrst
stellung noch nicht vollendet hiat, ranlders 'behandelt 
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we11den .könne, .ist a•ber keine F['.age ld:es staats
ibür.g·edichen Rechts ord!er einer s1Ja:ats1brür:gerlichen 
Pflicht; es ·kann 1a'1so nicht ges1a.gt we11den, daß durch 
direse Bestimmung ides § 4 .Aibsatz 2 Satz 2 Halb
s:atz 1 des Bayerischen Gesetzes zu. Artikes 131 des 
Grundgesetzes .der Artikel 118 Albs.atz 2 ider bay
erischen Verfassung verletzt sei. Ob etwa ·ein Artikel 
des Bonner Grunrdg·esetzes verletizt sei, !hiat der 
Bayerische V·erfossungs1g1er.ichtsihof nicht zu prüfen. 
Hi.erzu kommt, daß 1auch im .BundesP'eTsonalgesetz 
vom J1Uli 1950 fü'1' wetllbl'ich·e und männliche Beamte 
eine teilweise verschiedene Behandlung getroffen 
worden ist. Zusammenfassend kam der Ausschuß 
einstimmig zu folgendem Beschluß: 

1. Der L1ai!1ldta.g beteii:tgt sich an dem Verfäihr·en. 

2. Der AntDag 1deT AntT1agstel1eT:in, F~au Zirov
nik, vom 14. J1Uli 1953 ist als unibe.gründet 
zurückzuweisen. 

3. Zum Vertreter des Landtags wird der Ab
geo.rdnete Dr. Fischer benannt. 

4. Aillf mündlich·e Ver-h!andlunrg w:ird verzichtet, 
da es sich um r.eine IRechtsfoagen hiandelt. 

Ich •bitte d.Jesem Beschluß ibei!Z1Utl'.1eten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
liegt nicht vor; wir stimmen ab. Wer dem vom 
Berichterstatter wiedergegebenen Ausschußvor
schlag beitritt, wolle Platz behalten. - Ich bitte 
um die GegenprD'be. - Gegen eine St•imme 

(Zuruf von der BP: .Stimmenthaltungen?) 

- Stimmenthaltungen? - bei 10 Stimmenthaltun
gen ist, wie vom Ausschuß vorgeschlagen, beschlos
sen. c 

Es folgt Ziffer 12 'b: 

Schreiben des Bundesverfassungsgerichts be
treffend Antrag des Herrn Dr. Bahls und Ge
nossen auf Nichtigerklärung verschiedener 
Bestimmungen des Bundesgesetzes zur Rege
lung der Rechtsverhältnisse der unter Arti
kel 131 des Grundgesetzes fallenden Personen 
vom 11. Mai 1951 (BGBI. I S. 307). 

Über die Beratung im Ausschuß für Rechts- und 
Verfassungsfragen (Beilaige 4646) berichtet der 
Herr Abgeordnete Dr. von Prittwitz und Gaffron; 
ich erteile ihm das Wort. 

Dr. von Prittwitz und Gaffron (CSU), Bericht
erstatter: Meine Damen und Herren! Die kürzeste 
Berichterstattung ist in diesem Fall die Verlesung 
des Protokolls der Ausschußberatung über dieses 
vom Herrn Prästdenten erwähnte Schreiben des 
Bundesverfassungsgerichts: ' 

Der B er i c h t er s tat t er bemerkte, daß die 
Verfassungsbeschwerde dem Landtag versehent
lich 8 Monate ·zu :spät zugeleitet wurde. Am 21. Sep
tember habe das Bundesverfassungsgericht bereits 
einen mündlichen Termin abgehalten. Das Urteil 
sei in zwei bis drei Wochen zu erwarten. Es habe 
also keinen Sinn mehr, sich mit der Beschwerde 
zu befassen. · 

Der ein1stimmige Beschluß des Ausschusses lau
tet: 

Der Landtag beteilLgt si'ch nicht an dem 
Verfahren. 

Ich stelle dem Hause anheim, sich diesem Votum 
anzuschließen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
liegt mir nicht vor. Wir 1stimmen ab. Wer dem vom 
Berichterstatter wiedergegebenen Ausschußvor
schlag zustimmt, wolle Pliatz behalten. - Stimm
enthaltungen? - Es ist eiil'stimmig beschlossen, wie 
vom Ausschuß vorgeschlagen. 

Ich rufe auf die Ziffer 12 c: 

Schreiben des Bundesverfassungsgerichts be
treffend Antrag des 1. Zivilsenats des Ober
landesgerichts Nürnberg auf Entscheidung über 
die Verfassungsmäßigkeit des § 19 des Bayeri
schen Gesetzes zur Regelung der Rechtsverhält
nisse der unter § 63 des Gesetzes zu Artikel 131 
des Grundgesetzes fallenden Personen (Baye
risches Gesetz zu Art. 131 GG) vom 31. Juli 
1952 (GVBI. S. 235). 

Den Bericht ü:ber die Beratung im Ausschuß für 
Rechts- und Verfassungsfragen (Beilage 4647) er
stattet der Herr .Nbgeordnete Donsberger; ich er
teile ihm das Wort. 

Donsberger (CSU), Berichterstatter: Herr Präsi
dent, meine Damen und Herren! Der Vorsitzende 
des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichts hat 
am 1. Juli 1953 den vom Herrn Präsidenten ange
führten Antrag des 1. Zivilsenats des Oberlandes
gerichts Nürnberg an den Bayerischen Landtag zur 
Stellungnahme geschickt. Der Rechts- und Ver
fassungsausschuß hat sich in seiner 172. Sitzung 
am 6. Oktober 1953 mit der· Klage befaßt. Der 
Sachverhalt ist kurz folgender: 

Der 1. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Nürn
berg hat in der Verhandlung am 12. Dezember 
1952 die Klage des Studienprofessors Dr. Hans 
Meerbrei in Erlangen gegen die Stadtgemeinde 
Nürnberg wegen Forderung verhandelt und be
schlossen: 

I. Der Rechtsstreit wird ausgesetzt. 

II. Es ist die Entscheidung des Bundesverfas
sungsgerichts darüber einzuholen, ob § 19 des 
Bayerischen Gesetzes zur Regelung der Rechtsver
hältnisse der unter § 63 des Gesetzes zu Artikel 131 
des Grundgesetzes fallenden Personen (Bayerisches 
Gesetz zu Art. 131 GG) vom 31. Juli 1952 ver
fassungswidrig ist. 

Aus der Begründung dieses Beschlusses ergibt 
sich, daß der Kläger, Studienprofessor Dr. Hans 
Meerbrei, Beamter der Stadt Nürnberg war. Durch 
eine Entschließung des Stadtrats Nürnberg vom 
22. Juni 1945 ist Dr. Meerbrei wegen nachgewie
sener Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt 
worden. Die Militärregierung von Nürnberg ord
nete am 3. Dezember _1948 die Entlassung des Klä
gers an. Der Kläger wurde von .der Spruchkammer 
rechtskräftig als Mitläufer ·eingestuft. Bis zum 
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31. März 1951 hat0 die Stadt Nürnberg dem Kläger 
ein gekürztes Ruhegehalt gezahlt. Vom 1. April 
1951 an bekommt der Kläger das volle Ruhegehalt. 
Unter Hinweis auf § 19 des Bayerischen Gesetzes 
zu Artikel 131 des Grundgesetzes verweigert die 
Stadt Nürnberg dem Kläger die Nachzahlung des 
Unterschiedsbetrags, der zwischen dem vollen 
Ruhegehalt und dem bis zum 31. März 1951 an ihn 
gezahlten Teilruhegehalt liegt. Der Kläger vertritt 
in seiner Klage den Standpunkt, daß der § 19 des 
Bayerischen Gesetzes zu Artikel 131 des Grund
gesetzes gegen Artikel 3, Artikel 33 Absatz 5 und 
Artikel 13 des Grundgesetzes verstoße. 

Der 1. Zivilsenat vertritt in der Begründung 
seines Beschlusses den Standpunkt, daß das Bun
desgesetz zu Artikel 131 des Grundgesetzes nur 
ergänzende Vorschriften durch die Länder zulasse. 
Eine ergänzende Vorschrift sei es aber nicht, wenn 
durch Landesgesetz ein weiterer Personenkreis dem 
Bayerischen Gesetz zu Artikel 131 des Grund
gesetzes unterstellt wird, der vom Bundesgesetz 
zu Artikel 131 des Grundgesetzes nicht erfaßt ist. 
§ 19 des Bayerischen Gesetzes zu Artikel 131 des 
Grundgesetzes erweitere den Personenkreis, der 
unter das Bundesgesetz zu Artikel 131 des Grund
gesetzes fällt. Dies sei nicht zulässig. Der § 19 des 
Bayerischen Gesetzes zu 'Artikel 131 des Grund
gesetzes verstoße ferner gegen den Gleichheits-

. grundsatz (Grundgesetz Artikel 3), gegen die im 
Grundgesetz festgelegten beamtenrechtlichen Grund
sätze (Grundgesetz Artikel 33 und bayerische Ver
fassung Artikel 95) und gegen die Eigentumsgaran
tie (Grundgesetz Artikel 14). 

§ 19 des Bayerischen Gesetzes zu Artikel 131 des 
Grundgesetzes enthält Überleitungsvorschriften für 
Versorgungsansprüche aus Versorgungsfällen, die 
1i:J. der· Zeit vom 8. Mai 1945 bis zum 7. November 
1946 angefallen sind. Der Artikel 165 des bayeri
schen Beamtengesetzes lautet: 

(1) Versorgungsbezüge, die vor Inkrafttreten 
dieses Gesetzes festgesetzt worden sind, blei
ben gewahrt. 

(2) Abs. 1 findet keine Anwendung auf Be
amte im Warte- oder Ruhestand und auf Hin
terbliebene von Beamten, wenn sie entweder 
selbst oder - im Falle der Hinterbliebenen 
- auch der verstorbene Beamte vom Gesetz 
zur Befreiung von Nationalsozialismus und 
Militarismus betroffen sind. Bestehende Rege
lungen bleiben in Kraft. 

Der Artikel 165 des bayerischen Beamtengesetzes 
ist durch die Entscheidung des Bayerischen Ver
fassungsgerichtshofs vom 10. Juni 1950 als verfas
sungsmäßig erklärt worden. Der § 19 des Bayeri
schen Gesetzes zu Artikel 131 des Grundgesetzes 
ist kein Ausfluß des Artikels 131 des Grundgesetzes 
und der hiezu ergangenen Vorschriften, sondern 
eine Überleitungsregelung aus Artikel 165 Absatz 2 
des bayerischen Beamtengesetzes. Wenn im § 19 
des Bayerischen Gesetzes zu Artikel 131 des Grund
gesetzes bestimmt ist, daß § 63 Absatz 1 Nr. 2 und 
Absatz 2 des Gesetzes zu Artikel 131 des Grund-

gesetzes eine entsprechende Anwendung auf ver
sorgungsberechtigte Personen findet, die ihren Ver
sorgungsbezug in der Zeit vom 8. Mai 1945 bis 
zum Inkrafttreten des bayerischen Beamtengesetzes 
erworben haben, wenn sie entweder selbst oder im 
Falle der Hinterbliebenen auch die verstorbenen " 
Beamten vom Befreiungsgesetz betroffen sind, so · 
handelt es sich nicht um eine auf Grund der Er
mächtigung des § 63 Absatz 3 des Bundesgesetzes 
zu Artikel 131 des Grundgesetzes erlassene Vor
schrift. Der § 19 des Bayerischen Gesetzes zu Ar
tikel 131 stellt eine nur auf Grund der Bestimmung 
des Artikels 165 des bayerischen Beamtengesetzes 
vom 28. Oktober 1946 notwendig gewordene Vor
schrift dar. Weil der unter § 19 des Bayerischen 
Gesetzes zu Artikel 131 des Grundgesetzes fallende 
Personenkreis nach der alten Fassung des § 63 des 
Bundesgesetzes zu Artikel 13'i des Grundgesetzes 
nicht unter dieses Bundesgesetz, aber unter Arti
kel 165 Absatz 2 des bayerischen Beamtengesetzes 
fällt, mußten die Rechtsverhältnisse dieses Per
sonenkreises infolge der durch Artikel 165 Ab
satz 2 des bayerischen Beamtengesetzes geschaf
fenen ;Lücke gesetzlich geregelt werden. Dies ist 
durch die Erlassung des § 19 des Bayerischen Ge
setzes zu Artikel 131 des Grundgesetzes geschehen. 

Durch § 19 des Bayerischen Gesetzes zu Arti
kel 131 des Grundgesetzes sind gleichartige Tat
bestände gesetzlich nicht ungleich festgelegt wor
den. Die unter § 63 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 
des Bundesgesetzes zu Artikel 131 des Grundgeset
zes fallenden Personenkreise erfüllen den gleichen 
Tatbestand wie jene Personenkreise, die unter § 19 
des Bayerischen Gesetzes zu Artikel 131 des Grund
gesetzes fallen. Im übrigen fällt der unter § 19 
des Bayerischen Gesetzes zu Artikel 131 des Grund
gesetzes fallende Personenkreis nach der N eufas
sung des Bundesgesetzes zu Artikel 131 des Grund
gesetzes unter den geänderten § 63. Der Einwand, 
daß § 19 des Bayerischen Gesetzes zu Artikel 131 
des Grundgesetzes gegen den Gleichheitsgrundsatz 
verstoße, ist nicht begründet. 

§ 19 des Bayerischen Gesetzes zu Artikel 131 des 
Grundgesetzes hat die durch Artikel 3 des Grund
gesetzes und Artikel 95 der Bayerischen Verfassung 
gewährleisteten Rechte der Versorgungsempfänger 
nicht beschnitten. Gegen die im Artikel 33 Absatz 5 
des Grundgesetzes festgelegten beamtenrechtlichen 
Grundsätze ist nicht verstoßen worden. Der § 19 
des Bayerischen Gesetzes zu Artikel 131 des Grund
gesetzes verstößt auch nicht gegen Artikel 14 des 
Grundgesetzes, also gegen die Eigentumsgarantie. 

(Zuruf: Kürzer!) 

Präsident Dr. Hundhammer: Herr Abgeordneter, 
vielleicht wäre es möglich, sich in der Berichterstat
tung etwas kürzer zu fassen. 

, 
Donsberger (CSU), Berichterstatter: Ich bin schon 

fertig. Es wurde dann folgender Antrag gestellt: 

L Der Landtag beteiligt sich am Verfahren. 

IL Der § 19 des Bayerischen Gesetzes zu Art.131 
des Grundgesetzes vom 31. 7. 1952 ist ver
fassungsmäßig begründet. 
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III. Auf mündliche Verhandlung wird verzichtet. 

IV. Für den Fall einer mündlichen Verhandlung 
wird Abgeordneter Josef Donsberger als 
Vertreter des Landtages bestellt. 

Der M i t b e r i c h t e r s t a t t e r erinnerte dann 
noch an ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs von 
1950, in dem der Artikel 165 des bayerischen Be
amtengesetzes für nicht verfassungswidrig erklärt 
wurde. Mit einer gleichliegenden Verfassungsbe
schwerde habe sich der Ausschuß schon am 18. Juni 
befaßt und auch damals die Verfassungsmäßigkeit 
des § 19 bejaht. 

Der Rechts- und -Verfassungsausschuß ist dem 
Antrag des Berichterstatters beigetreten. Ich bitte· 
die Mitglieder des Hohen Hauses, das gleiche zu 
tun. 

Präsident Dr. Hundhammer: Wortmeldungen lie
gen nicht vor. - Wer dem vom Berichterstatter 
vorgetragenen Ausschußbeschluß beitritt, wolle sich 
vom Platz erheben. - Ich bitte um die Gegen
probe. - Stimmenthaltungen - liegen nicht vor, 
Es ist einstimmig beschlossen, wie vom Ausschuß 
empfohlen. 

Es folgt Ziffer 13 der Tagesordnung: -

Schreiben des Staatsministeriums der Finan
zen betreffend Staatshaushaltsrechnungen für 
die Rechnungsjahre 1946, 1947 und 1948 (Bei
lagen 1176, 2273). 

Berichterstatter Ü'ber die Verhandlungen des 
Ausschusses für den Staatshaushalt (Beilage 4641) 
ist Herr Abgeordneter Ortloph. Ich ·erteile ihm das 
Wort. 

Ortloph (O~U), Berichterstatter: Herr Präsident, 
Mitglieder des Bayerischen Landtages! Die Be
richte über die Durchführung der Rechrnmgsprü
fung für die Jahre 1946, 1947 und 1948 wurden in 
der 229. Sitzung des Staatshaushaltsausschusses 
eingehend beraten. Für das Ja:hr 1946 war Abge
ordneter Dr. Lippert, für das Jahr 1947 Abgeord
neter Beier und für das Jahr 1948 Aibgeordneter 
Ortloph Berichterstatter. 

·Der Bericht für das Jahr 1946 umfaßt 63, der 
Bericht für c'!ias Jahr 1947 105, der Bericht für das 
Jahr 1948 171 und der Bericht des Haushaltsaus
schusses. 55 ;Seiten, so daß ich eigentlich eine Be
richterstattung über 394 Seiten zu geben hätte. Der 
Vorsitzende des Haushaltsausschusses schlug vor, 
es möchten sich die :drei Ber-ichterstatter, um das 
Plenum nicht aUzu lange aufzuhalten, dahingehend 
einigen, daß der Bericht für die Jiahre 1946, 1947 
und 1948 im Plenum von e'i n e m Kollegen erstat
tet wird. Die ehrenvolle A'Ufgabe dieser Bericht
erstattung ~st mir zuteil geworden. 

Ich darf darauf hinweisen, daß die Berichte des 
Obersten Rechnungshofes eine große Anzahl von 
Beanstandungen aufweisen, daß in den Berichten 
von schwarzen Kassen, die •bei einzelnen Staats
behörden geführt werden, gesprochen wird, daß · 
Veruntreuungen klar herauskristallisiert wurden, 
daß aber auch ein sehr großer Betrag von Staats-

gelcdern durch die eingehende Prüfung des Ober
sten Rechnungshofes hereingebracht werden 
konnte. So konnte allein 'bei einem einzigen 
Finanzamt und bei einer einzigen Versicherungs
gesellschaft ein Betrag von über 1 Million DM an 
Versicherungssteuer durch die Prüfung des Ober
sten Rechnungshofes dem Staate zugeführt werden. 

Wenn in den Berichten des Obersten Rechnungs
hofes schärfste Kritik an marichen Staatsbehörden 
geübt wird, so darf dazu gesagt werden, daß das 
doch, im Verhältnis -zum gesamten Sta•atsbetrieb 
betrachtet,. Einzelfälle sind, 1bei denen, wie man 
sich so auszudrücken beliebt, etwas faul im Staate 
ist, während die übergroße Mehrzahl außerordent
lich gut gearbeitet hat, so daß auch der Oberste 
Rechnungshof in seinem Bericht zu dem Ergebnis 
kam, es sei keine Kritik gegenÜ'ber den Maßnah
men, die dort getroffen worden sind, sachlich not
wendig. 

Die einzelnen Berichterstatter waren sich dar
ülber einig, daß die Prüfung unter allen Umstän
den eine Aufgabe ist, die der Artikel. 80 der baye
rischen Verfassung dem Haushaltsausschuß und 
dem Landtag gestellt hat. Es wird dringend not
wendig sein, daß die Rechnungslegung zeitgerecht 
zum A!bschluß gebracht wird. Die Berichterstatter 
waren sich darüber klar, daß man hiermit erst
mals gewissermaßen in eine neue Ära der staat
lichen Finanzwirtschaft eintritt, indem die Staats
regiemng für ein Rechnungsjahr - in diesem Fall 
für die Rechnungsjahre 1946, 47 _und 48 - von 
der Volksvertretung entlastet wird. Der Oberste 

·Rechnungshof sagt in seinem Bericht selbst: „Da
mit endet ein Zustand, der als Zerrbild jeder 
staatlichen Finanzwirtschaft anzusehen ist." Wir 
dürfen nicht vergessen, daß im Jahre 1946 noch 
die Besatzungsbe'höl'de bis in die kleinsten Maß
nahmen hineingefunkt hat. Der Oberste Rech
nungshof ist manchmal, wie es der Berichterstatter 
Dr. Lippert zum Ausdruck gebracht hat, wohl voll
kommen verzweifelt vor der Frage gestanden, wie 
er die ganzen Sachen klarlegen soll. Die Verhält
nisse der Jahre 1946 bis 1948, von denen wir uns 
j-a schon weit entfernt ha'ben, ·sind in diesen Be
rich-ten anschaulich niedergelegt. 

Unter Budgetkreis 1 auf ist zu verstehen 
erstens die Vorbereitung des Haushalts durch die 
Staatsregierung (der Voranschlag), zweitens die 
Beratung und Beschlußfassung durch Haushalts
ausschuß und Plenum des Landtags, drittens der 
Vollzug des Ha'Ushalts und viertens die Rechnungs
prüfung durch den Obersten Rechnungshof und die 
Entlastung der Staatsregierung. Der Idealfall des 
sogenannten klassischen Budgetkreislaufs, ein Jahr 
Vorbereitung und Beschlußfassung, ein Jahr Voll
·zug und ein Jahr Prüfung und Entlastung, ist, das 
muß erklärt werden, bfsher noch nicht erreicht 
worden. Es ist zu wünschen, daß er bal!d erreicht 
wird. 

Eine große Debatte hat die Frage ausgelöst, 01b 
der Oberste Rechnungshof a:uch in ·eine wir t -
s c h a f t 1 ich e Prüfung der einzelnen Unter
nehmen eintreten soll. Diese Frage habe ich ange
schnitten, sie hat eine sehr große und eingehende 
Aussprache ausgelöst, weil ein Teil der Mitglieder 

4 
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des Haushaltsausschusses der Auffassung war, daß 
der Oberste Rechnungshof bei seinen Prüfungen zu 
weit in die wirtschaftliche Materie hineinsteige. 
Beispiel: Der Oberste Rechnungshof hat bei der 
Prüfung der Staatsgüter die Frage aufgeworfen, ob 
es nicht zweckmäßig sei, das Kalb eine Woche 
früher von der Kuh .a!bzune'hmen, um eine bessere 
Übersicht uber die Milchleistungen der Kuh zu 
bekommen. Ein anderes Beispiel ist die Frage, ob 
auf einem Staatsgestüt die Pferdezucht angesichts 
wirtschaftlicher Momente zurückgeste11t werden 
soll, oder die Frage, ob in Reichenhall der Wirt
schaftsbetrieb verpachtet' oder in eigene Regie ge
nommen werden soll. Bei der Besprechung dieses 
starken Einsteigens in die wirtschaftliche Materie 
hat der derzeitige Präsident des Obersten Rech
nungshofs auf ·das Rechnungshofgesetz verwiesen, 
insbesondere auf Ziffer 3 des § 3 Absatz 1, wo 
gesagt ist, daß sich die Prüfung durch den Ober
sten Rechnungshof auch darauf zu erstrecken hat, 

3. ob bei der Gewinnung und Erhebung von 
Einnahmen, bei der Verwendung und Ver
ausg1abung von Staatsmitteln sowie bei Er
werbung, Benutzung ur:;d Veräußerung von 
Staatseigentum nach den bestehenden Ge
setzen und Vorschriften verfahren worden 
ist und ob die maßgebenden Verwaltungs
grundsätze und die Grundsätze einer. wirt
schaftlichen Haushaltsführung beachtet 
worden Sind. 

Der Prä\S1dent des Obersten Rechnungs!hofies sagt 
d:a:nn weiter, ih'i!er sei das Riecht und d:ie Pfltl.cht 
ausg,esprochen, 1daß nicht nua: d:ie Gesetzmäßi~keit 
der Verw.altung, soweit sie sich d.n der .Staatswirt
sch:aft 1a1bspiel~, z.u prüfon .ist, sondern .aruch die 
Fr.ag1e, ob die ~er.wailtung ·nach den Grundsätzen 
deD'.' Sp:ars:amkeit und de[I'.' Wilrtschaftlichke:it g1eführt 
willd. Es ist wd.chtig :für .Sle, zu wd.ss'en, daß der 
Oberste Rech111Ungslhof .1.>Jeine Entscheidung trifft, 
sondern lediglich der ig'esetz,geihenden '.~örperschaft, 
also dem Haiushalts1ausschuß u111d dem Pl!enrum, den 
politischen Vertretungsorganen des Volkes somit, 
Mateird:al unter'lbreitet, 1damit dtese ihr·ersreits eine 
Entscheidung treffen können, 'eine Entsche:idung, 
ibei rder sie nicht lbloß sachliche, sondern auch 
politische Erwägungen berücksichhl1gen können. Der 
Oberste Rechnungshof stehlt :also mit seinen tief
schfürdlenden LPrüfungeIJ. rdem Landtag das Matertl.al 
ziur Verfügung, tTHft :aber keine iEntscheddung u:h!d 
tritt 1auch nicht in d~e Prüfung 1edner F~a;ge vom 
politisc}1en Gesichtspunkt ·au:s 1ein. 

Meine s1ehr verehrte:n Mitgl'i!e1der des B:ayerisch·en 
Land'fla,gs! Ich gLal\libe der schwär0este T,a:g ist 
wohl der 21. Juni 1948 gewesen, 1an. welchem dem 
bayerischen .Staat 2 000 520 955,93 Reichsmark VOil'.'

h:andene Bar1beträg·e :und Gutha!ben inf.olg·e der 
Währungsumstellung erloschen sind. Es ist vielleicht 
notwendtg, id:aD'.'1a:uf hinzru1wed.sen und ich darf Sie 
darauf 1aufmerksam machen, idaß nach •eii111gehender 
Besprechung di:eser giaruzen Materie, die ich Ihnen 
nrur im Te1Le.gr:ammstil lbe~anntgreiben konnte, fol
gender einstimmi1g1er Besch:l1uß des Ausschusses 
gedlaßt w@den ist: 

1. Auf Grund der in ver1einfachter Förm er
stellten IHauslhialtsrechnungen für dd!e Rech
Illllngsj:ahr1e 1'946, 1947 und 1948 1und d:er 
Bea:ichte des Obersten 1Rechrmngshofs vom 
20. April 1950, 20. Mai 1950 u.nd 30.iDe:zem!ber 
1950 und 9. Oktoil?er 1951 weQ'den d1e nach
gewiesenen über- und außerplanmäßigen 
A:usig.aiben (§ 83 .R1HO) nachträglich genehmigt. 

2. Auf die Vor1a.gie der N:achwed;s1ungen g1emäß 
§ 79 iR!HO wird ver:zJchtet. 

3. Die .Entl1astu'Thg der Sta:atsr„egi1erung gemäß 
Artikel 180 BV für diie Rechnungsjiahre 1946, 
1'947 und 1948 wh1d ·ertetlt. 

Diesem einstimmig gefaßten Beschluß bitte ich 
beizutreten . .Ahschheßend möchte ich dem Präsi
denten des Obersten :Rechnungshofs. und seinem 
gesamten Mi'barlbeiterstab für ihre 1aiußerordentlich 
tiefschür.:ßenden und sli.ch:er ffor id:as Wohl der ge
samten 1Staatsv.erwaltung und das Wolhl des einzel
nen .SteD!er;z:aihlers lhervowagenden A:r1beiten An
er 1.>Jeru:mi!llg ruillJd Dank 1aiussrprechen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Im Raihmen der 
Aiussprach1e ·ea:tei1e lieh zunächst 1d!as Wort dem 
Herrn .AJhgreordb:eten lDr. Lippert. 

Dr. Lippert (BP): Herr Präsident, meine Damen 
urnd Hem„en! Wir !begrüßen :es nat·tiTlich von der 
Oppositdon g.an;z !besonders, daß es nun :endlich und 
das ·erstemal so weit g1e'kommen d!st, idiaß :auch Ent
lastung und 1Rechmmgspl'Üßung durch di:e Volk
vertreter vor:g1enommen wer:den und damit erst 
der Budg•etkreisl!a:uf 1endgülti.g sieinen ordnun,gs
mäßig:en Albschliuß findet. Mit Rücksicht d:aT.auf 
aiber, daß ·es sich durchwegs um R-Mark-Beträge 
handelt - es. sli.nd j1a seh:JJerzeit 150 M!il1ionen "übrig 
g1eblieiben, d1e 1a'l1S0ug·eben der .Staat 1gar nicht in 
der Lage· war, weil ·W1iir idam:aLs nocll die Marken
wdrlsch:aft rusw. hatten, :bed. der Währungsumstellung 
sli.nd sog.air 2 Milliarden v1er:faJ1en -, und mli.t Rück
sicht auch darauf, daß vielfach die Besatzungsmacht 
noch ·eingegriffen lb.:at JUnd von 1e1iner ordentlich1en 
Staatsifülwung nicht die Rede w:ar, woUen wir da
von a·bs1ehien, in ·eine 1einge:hende Aus.spr1ache zu 
den Aus:g.aiben der J:aihr·e 1946, 1947 :und 1948 ein-. 
zutr.eten. Bei der iEnt:ßernuhg von :allen 1aktuellen 
Fr1agen 1und tbei der fehlenden Gegenwartsnähe, die 
ja auch ein Erfordernis bei der Rechnungsprüfung 
wäre, hätte es auch nicht viel Zweck, eine beson
dePe R!riti'k ,zu Ülben. Wir müssen .alber verLangen, 
daß künftighin d1e Rechnungsrpl'Ü:f.un.g in etwas 
kürzeren Zeiträumen vorgelegt wird, so daß der 
Haiusihialts:au:sschuß niicht in dii:e Rol1e 1eines Aktuars 
gedrängt wird, der vre•rstauibte Akten durchschiaut 
und dann 1aJblegt. 

Ich selbst ihaibe für meine if>.erson mit Rücksicht 
eiben .a'Uf die .geschilderten Grunde iund die lang 
zurückl1iegeTude Z·e:it 1dem Ausscbrußantr:a.g zuge
stimmt. iMeli.ne Fraktion wird sich :ab.er, vo•r 1allem 
auch deshalb, w:eil sdie seiner.z.eit .im Dandtag noch 
gar nicht vertreten war, bei der Entlastung der 
Stimme oen'bha1lten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile weiter 
das Wort d~m Herrn Abgeordneten Bezold. 

-------------
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Bezold (FDP): Meine Damen und Herren, Hohes 
Haus! Ich glaube, im Grundsätzlichen kann man 
sich den Ausführungen des Herrn Kollegen Dr. 
Lippert als Oppositionspartei anschließen. Tat
sächlich ist es ja so, daß es sich um Ausgabewerte 
in der Reichsmarkzeit 'handelt, daß inzwischen die 
Mitglieder der Regierung wesentlich gewechselt 
haben und es heute nicht mehr opportun und nicht 
mehr notwendig erscheint, den Dingen sehr ein
gehend auf den Zahn zu fühlen. 

Die Berichterstattung des ..Herrn ~ollegen Ort
loph macht mir aber, glaube ich, zur Pflicht, auf 
eines hinzuweisen, auf das hinzuweisen ich be
reits in der 151. Sitzung des Landtages bei der 
Besprechung unserer Interpellation zu den Haus
haltsjahren 1949 und 1950 und dem Bericht des 
Rechnungshofes darüber die Ehre hatte. Es ist die 
grundlegende Frage für das Funktionieren des 
Parlamentarismus, welche Möglichkeiten und Auf
gaben man !dem Rechnungshof zuweist, unld es 
geht nicht an, daß etwa in einer sehr strengen, der 
Regierung natürlich außerordentlich bequemen 
Auslegung der Rechnungshof auf die Aufgaben 
eines reinen Buchhalters, nicht einmal mehr Buch
prüfers, beschränkt werden will. 

Damals, als der Rechnungshof seine Berichte 
über die Jahre 1949 und 1950 vorlegte, erschien 
ein Artikel in der „Bayerischen Staatszeitung", 
zweifellos auf der Grundlage eines bestimmten 
\Villens de;r Regierung basierend, was ja verständ
lich ist. Dieser Artikel hat sich mit der Frage be
schäftigt, ob es dem Rechnungshof erlaubt sein 
solle, in Gebiete vorzustoßen, die in etwa als Ge
biete der reinen Politik und der politischen Hand
habung des Haushalts und des Haushaltsplanes 
verstanden werden müssen. Und Sie haben heute 
die Frage anklingen hören, ob man nicht den Rech
nungshof etwa sogar so weit beschränken solle, 
daß er nd.cht einmal über die Wirtschaftlichkeit 
und die wirtschaftlichen Fragen, die in den Ziffern 
stecken, irgendein Gutachten und irgendeine Mei
nung zum Ausdruck bringen darf. 

W'ollte man das tun, würde man nicht nur, wie 
der Herr Kollege Ortloph ausgeführt hat, mit dem 
Gesetz in Widerspruch kommen, sondern der 
Nützlichkeit und der Notwendigkeit des Obersten 
Rechnungshofes als Berater des Landtags - als 
desjenigen, der den Landtag ·auf Lücken, Unzu
länglichkeiten und Fragwürdigkeiten hinweisen 
kann und muß - jede Grundlage entziehen. Die 
Folge wäre natürlich, daß sich der Landtag, der 
weder die Zeit hat no·ch unter Umständen mit der 
nötigen Anzahl von Sachverständigen bestückt ist, 
wenn ich mich so ausdrücken darf - vor allem 
von Sachverständigen bei der Opposition -, 
außerordentlich viel schwerer tun würde, als das 
an sich durch die, ich will nicht sagen: Machen
schaften, a'berr durch 1c1as „Geschick 1de1r Haushalts
aufstellung" schon der Fall ist. Durch die Haus
haltsaufstellung hindurchzuschauen, Wunden zu 
finden und auf diese Wunden den Finger zu legen, 
das ist seine Aufgabe. Das erwartet der Steuer
zahler und das Volk, wie mfr scheint, mit Recht 
von seinem Landtag. Denn Sie dürfen und kön-

nen die Dinge und die Diskussion darüber nicht 
von der Tatsache lösen, daß sie in einer Zeit ge
schehen, in der die Steuerpflicht dem Staatsbür
ger gegenüber denkbarst angespanrut ist und der 
Staatsbürger mit Recht über die Steuern jammert. 

Von dem Standpunkt aus ist es natürlich ein 
verständliches Anliegen der Regierung, zu sagen: 
Bitte, aus den Berichten ergibt sich, daß die Staats
verwaltung im allgemeinen der Kontrolle stand
hält und es nur einige wenige Stellen sind, in denen 
man mit ihr nicht einverstanden sein kann und 
der Oberste Rechnungshof und der Landtag Ein
wendungen machten. Es ist verständlich, daß man 
so argumentiert. Aber ich möchte auf eines hin
weisen: Es widerfährt jedem Beamten und An
gestellten dieses Staates, daß er dann, auch wenn 
er hundert Dinge richtig macht, außerordentlich 
unangenehme Erfahrungen macht,. wenn er sich 
in einer Sache eine falsche Entscheidung oder 
eine falsche Sachbearbeitung zuschulden kommen 
läßt. Das gleiche, was hier wohl mit Recht an
gewendet wird, muß die Regierung sich ihrerseits 
seitens der Volksvertretung gefallen lassen. Es 
kann sich nicht darum handeln, daß der überwie
gende Teil der Verwaltung gut funktioniert. Dar
über bräuchte man eigentlich nicht sprechen. Das 
ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist das Schick
sal der Demokratie und derjenigen, die durch die 
Demokratie getragen und gehalten· werden: der 
Regierung. Die Frage muß immer sein: Was ist 
falsch gewesen? Wieviel ist falsch gewesen? Kann 
man ülber den 11!1ehlern, rddie 1gemacht worden sirud, 
der Regierung tatsächlich noch mit gutem Gewissen 
eine Entlastung erteilen? Von den1 StaQl!dpunkt aus 
ist es nat_ürlich vollständig unmöglich - und das 
ist mein Anliegen, daß man nicht etwa dazu kom
men möchte -, daß man die Aufgabe des .Rech
nungshofs einschränkt und ihn· letztlich zu einer 
Rechenmaschine herabwürdigt, die uns dann bloße 
Zahlen vorlegt, die uns jeder .Buchhalter und jeder, 
der im Rechnen technisch bewandert ist, auch vor
legen könnte. Es muß seine Aufgabe sein - und 
ist seine vornehmste Aufgabe -, als einie Art 
Sachverständiger des Landtags, als Vorbearbeiter 
der Dinge für den Landtag dazu sagen zu dürfen, 
ja sagen zu müssen, was ihm gut scheint, damit 
der Landtag seiner Regierung gegenüber die Kri
tik anbringen kann, die auch in ihrem Sinne not
wendig und gut ist. 

Meine Damen und Herren! Ich darf auf denAus
gangspunkt zurückkommen. Die Angelegenheit 
liegt weit zurück. Die Regierung wird von ·uns als 
Opposition kaum erwarten, daß wir der Entlastung 
zustimmen. Wir wollen aber jetzt keine tagelange 
Diskussion über diesen Gegenstand und über die 
einzelnen Verhandlungspunkte heraufbeschwören; 
sie wäre notwendig, wenn wir eine Ablehnung 
vornehmen wollten. Wir werden uns also der 
Stimme enthalten. 

Präsident Hundhammer: Ich .erteile das Wort 
weiter dem Herrn Abgeordneten Beier. 

Beier (SPD): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Wir haben bereits im Haushaltsausschuß 
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zu Fragen materieller Art Stellung genommen und 
sind der Meinung, daß der Aufgabenkreis des 
Obersten Rechnungshofes nicht beschränkt werden 
darf und daß insbesondere die Prüfung der Wirt
schaftlichkeit eine wesentliche Voraussetzung für 
den Erfolg der Prüfungstätigkeit ist. Wir haben 
aber auch grundsätzliche Fragen erörtert, vor 
allem auch die, inwieweit dem Präsidenten des 
Obersten Rechnungshofs selbst Entlastung zu er
teilen ist, inwieweit er also als Verwaltungsorgan 
verantwortlich ist. Wir glauben aber auch darauf 
hinweisen zu dürfen, daß zu prüfen wäre, inwie
weit die Spitze des. Obersten ReclinungshofS nicht 
nur von Juristen, sondern auch von wirtschafts
kundigen Männern besetzt werden sollte, damit 
alle die Fragen staatspolitischer, wirtschaftlicher 
und rechtlicher Art behandelt werden können, die 
bei der Prüfung eine Rone spielen. Bei den Be
ratungen dieser umfangreichen Materie haben wir 
auch auf Einzelfälle hingewiesen, die zweifellos zu 
berechtigten Klagen Anlaß gaben. Wir sehen aber 
heute davon ab, im Plenum materiell zu diesen 
Fragen Stellung zu nehmen, da wir jetzt bereits 
bei der Rechnungsprüfung für das Jahr 1949 sind 
und glauben, daß wir bei diesen Beratungen uns 
nunmehr mit dem gesamten Fragenkomplex ein
gehend befas,sen werden können. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Aussprache ist 
geschlossen. 

(Abg. Wimmer: Ich bitte ums Wort!) 

- Ich möchte doch bitten, sich jeweils zu Wort 
zu melden, bevor ich erkläre, daß die Aussprache 
geschlossen ist. Ich erteile nunmehr das Wort dem· 
Herrn Abgeordneten Wimmer. 

Wimmer 1(SiJ?ID): Ich wdll JJJur einige wend:ge Sätze 
sagen auf Grund dessen, was ich eben gehört habe. 
Man scheint immer mehr all das zu vergessen, was 
1945/46 war. Ich bin einer der wenigen, die von 
Anfang an an dem sogenannten Wiederaufbau mit
gearbeitet haben. Ich war auch im Vorläufer dieses 
Landtages und habe dort mitgetan. 

(Zuruf: Andere auch!) 

Was war denn 1945 im Herbst, als die Regierung 
errichtet worden ist? Unser Minister, der verstor
bene Albert Roßhaupter, hatte· einen Hausmeister 
und eine Putzfrau gehabt und sonst niemanden. 
Die Beamten des Staates waren größtenteils nicht 
mehr vorhanden gewesen. Allmählich hat man sie 
wieder zusammengesucht und unter Billigung der 
Militärregierung in ihr Amt einsetzen können. Im 
Jahre 1946 war kein Landtag vorhanden. Im Jahre 
1947 war zwar ein Landtag vorhanden, aber einen 
Haushalt im richtigen Sinne des Wortes gab es 
überhaupt nicht. 

(Sehr richtig! bei der CSU) 

Im Jahre 1948 kam die Währungsumstellung. Ich 
trauere den 2,5 Milliarden mit keiner Träne nach, 
weil dieser falsche Kram nichts mehr wert war. 
Ich möchte darüber nicht reden. Ich habe schon 
wiederholt gesagt, was man im Dritten Reich auf 

dem Gebiet erreicht hatte. Als wir dann im Jahre 
1948 bei der Währungsumstellung 250 Millionen DM 
als erstmalige Ausstattung bekommen haben, war 
auch kein Haushalt vorgelegen, sondern es gab nur 
vierteljährliche Betriebsmittelzuwendungen. Es war 
eine Desorganisation auf allen .Gebieten vorhanden, 
die durch die Umstände bedingt war. Die wenigen 
Leute, die am Anfang vorhanden waren, haben 
ihre Pflicht getan. Das darf heute gesagt werden. 
Wenn es manchmal nicht genau funktioniert hatte, 
so darf man heute nicht den Stab über den einen 
oder anderen brechen. Man muß Gerechtigkeit 
walten lassen und heute die Verhältnisse so neh
men, wie sie in der damaligen Zeit waren. An
s.cheinend gerät heute alles in Vergessenheit. Ich 
bin dafür, daß sich der Landtag das Budgetrecht 
in jeder Richtung gegenüber der Regierung erhält 
und genau prüft. Dann müssen aber auch die Vor
aussetzungen geschaffen werden. Ich hoffe, daß 
dieser Landtag den nächsten Haushalt vor Beginn 
des nächsten Jahres beschließt. Dann werden der·
artige Dinge, wie wir sie aus der Vergangenheit 
kennen,. ·nicht mehr vorkommen. Denn wir haben 
ja einige Jahre gehabt, wo wir nur Zeit gehabt 
haben, vor Ablauf des Haushaltsjahres gerade noCh 
in den letzten Tagen des März den Haushalt formal 
zum Abschluß zu bringen. Dann wird der Oberste 
Rechnungshof in der Lage sein, nach jeder Rich
tung hin seine Prüfungen nach dem Gesetz sauber 
und ordentlicl:_i.1d!urch:zufühI'en. D.as 1er1aubte :ich mir 
noch zu sagen. 

(Vereinzelter Beifall bei allen Fraktionen) 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Aussprache ist 
geschlossen. Wir kommen zmr Ab s t i mm u n g. 
Wer dem vom Ausschuß für den Staatshaushalt 
zum Schreiben des Staatsministeriums der Finan
zen betreffend die Staatshaus'haltsrechnungen für 
die Hechnung1sj:ahre 1946, 1947 11.IDd 1948 dem 
P1e'rl!um vor.geschliag,enen Beschluß beitritt, wolle 
sich vom Platz erheben. - Ich bitte um die Ge.
genprobe. - Stimmenthaltungen? - Bei Stimm
enthaltungen der Fraktion der Bayernpartei, der 
FDP und der fraktionslosen Abgeordneten ist be
schlossen, wie vom Ausschuß vorgeschlagen. 

Ich rufe auf Punkt 14 a der Tagesordnung: 

Antrag des Abgeordneten Dr. Lippert betref
fend Beteiligung des bayerischen Staates am 
Zentrallandwirtschaftsfest 1954 und an der 
Ausstellung der Deutschen Landwirtschaftsge
sellschaft 1955 (Beilage 4572). 

Ich erteile das Wort dem Berichterstatter über 
die Verhandlungen des Ausschusses für den Staats
haushalt- (Beilage 4636) 1 Herrn Albgeordneten Bach
mahn Georg. 

Bachmann Georg (CSU), Berichterstatter: Herr 
Präsrdent, meine Damen urrd Herren! Der Aus
schuß für den Staatshaushalt hat sich in seiner 
229. Sitzung am 1. Oktober 1953 mit dem auf Bei.:. 
lage 4572 niedergelegten Antrag des A!hgeordneten 
Dr. Lippert betreffend Beteiligung des bayerischen 
Staates am Zentrallandwirtschaftsfest 1954 und an 
der A:usstellung der Deutschen Landwirtschaftsge
sellschaft 1955 beschäftigt: 
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Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wivd ersucht, zum 
Zwecke der Beteiligung des bayerischen Staa
tes am Zentrallandwirtschaftsfest 1954 in 
München sowie zur Vorbereitung der Ausstel
lung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft 
(DLG) 1955 in München im Haushaltsvoran
schlag für 1954 bei Einzelp}an 08 einen beson
deren Titel mit einem angemessenen Betrag 
vorzusehen. 

Nachdem ich als B e r i c h t e r s ta t t e r , der Herr 
Abgeordnete K i e n e als M i t b e r i c h t e r s t a t -
t e r und. Antragsteller Dr. L i p p e r t den Antrag 
begründet und dessen Annahme befürwortet hat
ten, erklärte der Re.gier u n g s ver.trete r, daß 
ilJber die Höhe der erforderlichen Mittel derzeit 
noch nichts gesagt werden könne, da :die diesbe
züglichen Verhandlungen mit den zuständigen Or
ganisationen noch bevorstünden. 

Der allgemein gehaltene Antrag fand dann ein
stimm~ge Annahme durch den Haushaltsausschuß. 
Ich ·darf dem Hohen Hause die A!bstimmung in 
gleicher Einmütigkeit empfehlen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
erfolgt nicht. Wli.r stimmen aib. Werr rdi~m Au,sschuß
vorschlag zustimmt, wolle Platz behalten. - Gegen
probe? - Stimmenthaltungen erfolgen nicht. -
Es ist einstimmig beschlossen, wie vom Ausschuß 
vor.geschlagen. 

Es folgt Punkt 14 b der T·agesordnung: 

Antrag der Abgeordneten von Knoeringen, 
Pittroff und Fraktion betreffend Ausgleichung 
der lOprozentigen Gehaltskürzung bei den 
Ruhegehaltsbezügen der bayerischen Lehrerin
nen (Beilage 3.651). 

Über ·die Verhandlungen des Ausschusses für den 
Staatshaushalt (Beilage 4637) ·berichtet der Herr 
Abgeordnete Riediger. Ich erteile ihm das Wort. 

Riediger (BHE), •Berichterstatter: Herr Präsi:dent, 
meine Damen und Herren! Der Ausschuß für den 
Staiatshaushalt hat sich zweimal, zuletzt in seiner 
229. Sitzul1!g am 1. Oktober 1953, mit dem auf Bei
lage 3651 abgedruckten Antrag von Knoeringen, 
Pitt)."off und Fr-aktion •beschäftigt. 

Während der Beratung machte der Vertreter 
der St a a t s reg i er u n g geltend, daß die An
gelegenheit nur auf dem Wege ülber ein Gesetz ge
regelt werden könne. Daraufhin wurde der Antrag 
-abgeändert und erhielt folgende F'assung, die auf 
Beilage 4637 abgedruckt ist: 

Die Staatsregierung wird ersucht, einen Ge
set·zentwurf vorzulegen, wonach die durch·das 
nationalsozialistische Regime im Jahre 1940 
verfügte und seit 1947 durch Landtagsbeschluß 
wieder aufgehobene lOprozentige Gehaltskür
zung für bayerische Lehrerinnen auch bei den 
in der Zeit von 1940 bis 1947 in den Ruihe~ 
stand versetzten Lehrerinnen bei ·deren Ruhe
gehaltsbezügen auszugleichen ist, soweit sie 

nicht durch Gewährung von ruhegehaltsfähi
gen Zulagen bereits ausgeglichen ist. 

In dieser Fiassung fand der .Antrag die einmütige 
Zustimmung ·des Ausschusses und ich bitte das 
Hohe Haus, ein Gleiches zu tun. 

Präsident D1·. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
liegt nicht vor; wir ,stimmen ab. Wer dem vom 
Berichterstatter wiedergegebenen Ausschußvor
schlag zustimmt, wolle Platz behalten. - Ich bitte 
um die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen erfol
gen nicht. Es ist einstimm~g 'beschlossen, wie vorn 
Ausschuß vorgeschlagen. 

Ich rufe auf Ziffer 15 a der Tagesordnung. 

Antrag des Abgeordneten Dr. Schier betreffend 
Abänderung der Zuständigkeit für die Geneh
migung der Verwendung von fahrbaren Laut
sprechern (Beilage 4569). 

Den Bericht über die Beratungen des Ausschusses 
für Rechts- und Verfassungsfragen (Beilage 4634) 
erstattet der Herr A•bgeordnete Junker. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Junker i(GSU), Berd.chte•rstatter: HefJ:r Präsi!dent„ 
Hohes Haus! Der Rechts- u.nd Vier:ßassungs:ausschuß 
hat stich in seiner 171. :Sitzung mit rdem Antrag des 
Re:rnn Abgeondneten Dr. Schier iüiher diie A:bän
de•rung 1defJ: Z1Uständ1gkeit für die Genehmigung der 
Verwendung von :fiaG:n:ibaren Lautspr·eche['n ibe.faßt; 
Ber.ichterstatter W1ar ich, 1\/Litlbe.riichterstatteT 1de•r 
Hen AJbgeordnete Knott. 

Der Antragst e 11 er wies zunächst unter Be
gründung sie1~nes Antria1gs idar:auf hin, mit Rücksicht 
auf den stetig zunehmenden Vierkehr und die 
E'l'f.ahr1ungen der Wahl sei ·es angelbfJ:acht, draß in 
Zuk1Unft für die 1G:eneihmigung von :ßamharren L1aut
spr1echern die Regierung1en 7iUständig sein sollten. 

Der Re g i e r u n g s v e r t r e t e r , Herr Regie
rungsdirektor Stoll, erklärte, nach der Straßen
v•er k!eihrsoridnUTIJg sei es nricht möglich, d;i.e Z1U
stän1diLgkeiten der unter·en V·erkehrsbehö'I'den auf 
die RlegiefJ:Ungen zu übe1rt11a;gen. [):as bayerische 
Min:isterrl.1Um könne da nur Richtlini!en erlassen 
und 1l:JJa1be solche 1a1uch •erlassen, idi!e dann dii:e unteren 
Ve11waltungsibeihö11den 1binden. 

iDeT B•ericht·erst:atter 1bemerkte, nach 
se•iner Ansicht mifrsse •ein Oberlbürgierme:ister ·z. B. 
sehr worhl wissen, wo und wann l\l•nd w~eviele 
Lautspriecher dn seiner Stadt 1an •ed.nem bestimmten 
Tag 1au:ßen würden. 

Albgeordneter 'B ·erz o 1 d sah in deT Benützung 
v·on L1autsp11echern •ein •geeiignetes Mittel der Demo
kriatie, den Staatsibü!l'ger zur Mitgestaltung am 
po11itischen Leben 1aniZltlJb,alten. Man dürfe es a•ber 
nicht ·zulassen,. daß :z. tB. 1ein Lrandr;at a111s paTtei
poliiti.schen GTÜit'llden der einen Partei d[e V•er
wendwng ·einer L•autsprecherübertDaigung g•estatte 
und sie •einer :anderen veTs1age. Ein LaTI!clrat dürfe 
nicht aruf di1ese Weiise in Iden poliiJischen Kiampf ials 
deus ex machina eii.ngreifen. Alllch Abgeordneter 
Be:zo]Jd plädd.erte idaffu, die Zuständigkeit an die 
Reg:i:erungen ,zu ühertl'laigen, weil iilie Z'Uständ!iig-' 
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ked.ten der olberren Beihö:riden erweitert werden 
müßten. Es müss1e, wci!e ti.n d:i!es1em F\all auszuführ1en 
sei, mit iRJecht Zwei:lle<l 1an tder ExisteIIBb:eOC'1echtd.gung 
der mit1eren Ve1rw1altungsibeihö:vden dann. gehegt 
weriden, wenn rdi1esie nicht 1eingeschaJ.tet würdten. 
Er siei sich .k1aoc-, tdaß ·.ziwar im vorlti.egenden Fall 
dJ,e Initd.atirve vom Bund <a11.tsgehen müsse, ibitte 
alber doch, stich Iden Ütbecr1egungen tdes. Abgeordneten 
Dr. Schd!eir an:zuschlJiießen. 

Der R re g :i er u n g s v e r t r ,e t ,e r führte zunächst 
aius, ducrch ·eine entspr1echende füchtliinte:rJJanord
nung dies Ministeriums tbei tden unteren Ve'l:'Wal
tungsibeihö.riden könne idernel!be ,EDfo1g 1e11zielt werrden. 

<Der Abgeordnete Dr. :s c !h ti ·er e:rklärle, me 
Richtlti.n'i!en seien ilhm bekiannt. Der Antrag ibezli.ehe 
sich ausischließlich ·auf 'eine Neuregelung der Zu
ständig'kied. ten. 

Der.Mitberichte r s t,a t t e:r wdies darauf hin, 
daß sich dllie B e v ö l ,k 1e r u n 1g - v·or aUem in 
K'lll"g1egenden - und nicht 1di!e L1aindcräte :aib1ehnen:d 
geigen die La:utspriechreTan1ag.en v1erhalten würden. 
Dem Staatsibürg1er könne es nicht ·zugemutet w1e11den, 
Wahlpropia:ga·ndiä. 1anthören zu müss'en, d:i!e er gar 
nicht wo11e. 

D:eT Ahgeorooete nr. J ü lh g 1 ti n g hegrüßte dli.e 
bundesgesetzlliche Rege1ml!g, wonach 1aus1 Gründen 
der :sicherheti.t 1und Ruihe rdtie Vei1Wenidung von 
Lautspriecbierwag,en eingeschränkt 1werden könne. 

Der B 1e r i c ITT. t ·e r s t a t t 1e r 1wa:ndte sich dann 
g·egen die Danstehlung, idiaß rd:ie Gene!h:rndgung will
kürlti.ch von L'andräten ordier OiberihürgermeisteTn 
versiagt worden wäre. 

Was, dlie Kosten lbetTeffe, so kämen rdtiese wie
derum nicht 1einem L1an1dr:at rbzw. Landkreis ·zugute, 
sondern rde:rn Staiat, weil d:i!ese Geibühr1ern. ja Staat..s'
g·ebürhren sed.en und ;in rdie Sbaiatsk!asse flössen. 

Nach1diem rder V o ;r s i t z 'e n td 1e lbe1~ann tg·e1ge,ben 
hatte, tder <Reg;1eriungsv·ertr·eter lmhe ihm 1elberi mit
geteilt, tdraß das Ministeir'.i!um rden unteren V1erwal-
1!i..mgsibeihörden WeisiUng 1erteilen we['ldte, in diesen 
F'ällen ·edmth;eitliche Geibühren nicht üiber 1 Mark 'ZU 

erheben, da diese Arbeit letzten Endes auch für die 
polittischen PaTte:iten rgelefatet weride, wrurrde vom 
Au:sschJ.uß beschlossen: 

ITJilie Sta1atscreg1eTung wlimd ersucht, beim 
Bundies1verkethrsministeriu:rn 1anzuDegen, mit 
Ziustimmung 1des Hundesl'.'lats dte g'esetzlti.chen 
Bestimmungen Ü!ber 1dte Ausg:aibe von Geneh
migungen zur Verweinldiung :fiahrrharer Laut
spl'ech1eir so zu ändern, 1daß 'für WarhLzeiten 
solche Geil1!ethmigungen für tdren Ber·elich g;aruzer 
Regterungshezirk!e 1a:us:g:egelhen werden können„ 

In dd.ese:r Fasung wu:rrde rder Antl'ag gegen 2 Stim
men ibei 3 :Stimrnenth1altungen iang,enommen. 

Präsident Dr. Hundhammer: 1Eine Wortmeldung 
Hegt nicht ·vor. Wer 1diiesem vom Berichterstatter 
wd.erdergegerbenen AusschußvrnrschilJaig 12lustimmt, 
wolle P1atz 1behalten. - Stimmenthaltungen? -
Der husschußvo1rschrag ist igeg1en 1eine :Stimme vom 
Plenum gerbill!igt. 

Ich 1rufo auf: 

Antrag des Abgeordneten Junker betreffend 
Vorlage eines Gesetzentwurfs über die Ein
führung· der Wahlpflicht für die Landtags
wahlen (Beilage 4570). 

Zur Benichterstattung üiber die Benatunig im Aus
schuß für iRechts- und Verfossru'tllgsfraigien {Beilage 
4·635) 1erteiile ich das Wort rdem Herrn hbgeordneten 
Dr. 1F,ischer. 

Dr. Fischer (CSU), Berichterstatter: Herr Präsi
dent, meine Damen und Herren! Der Rechts- und 
Verfassungsausschuß hat am 1. Oktober den so
eben vom Herrn Präsidenten bezeichneten Antrag 
des Herrn Abgeordneten Junk er behandelt. Be
richterstatter war ich, Mitberichterstatter derHerr 
Kollege Kmame!r. 

Als B e r .i c h t e r s t a t t e r habe ich ungefähr 
folgendes ausgeführt: Bei dem gestellten Antrag 
handelt es sich um einen Appell an das Pflicht
bewußtsein des Staatsbürgers. Die Wahlpflicht und 
die damit zusammenhängenden Fragen haben nicht· 
nur parteipolitische, sondern eminent staatspo~i

tische Bedeutung. 
Dann gab ich einen g e s chic h t 1 ich e n 

Üb erb 1 i c k über die Entwicklung des Problems. 
Bereits im Mittelalter gab es in England eine recht
liche Wahlpflicht. Entscheidend aber trat das Pro
blem seit der französischen Revolution in Erschei
nung, als damals dem Bürger das Wahlrecht als 
staatsbürgerliches subjektives Recht zugebiiligt 
wurde. In Frankreich besteht heute noch eine 
Wahlpflicht, aber nur für die Wahlmänner, die 
dann die eigentlichen Wahlen vornehmen .. In der 
Schweiz, in Österreich und in Spanien gibt es heute 
noch eine Wahlpflicht, allerdings nicht in dieser 
unmittelbaren und strikten Form. Belgien und 
Liechtenstein hingegen haben eine absolute Wahl
pflicht mit dem Ergebnis, daß zum Beispiel in 
Liechtenstein die Nichtwahlbeteiligung auf etwa 
1 Prozent herabgedrückt werden konnte. 

Auch im früheren Deutschen Reichstag wurde 
diese Frage diskutiert. Man hat es aber unter
lassen, in Deutschland eine Wahlpflicht rechtlich 
festzulegen. Lediglich in Lippe wurde nach 1918 
im Jahre 1924 eine Wahlpflicht eingeführt, im 
Jahre 1928 aber wieder beseitigt. In Bayern wurde 
nach 1945 erstmals bei der Beratung des jetzigen 
Artikels 117 der bayerischen Verfassung in der Ver
fassunggebenden Landesversammlung über eine 
etwaige Wahlpflicht gesprochen. Es wurde ein An
trag gestellt des Inhalts: „Wahlrecht schließt Wahl
pfliCht mit ein." Dieser Antrag wurde aber dann 
nicht mehr weiter behandelt. Ein anderer Abge
ordneter wies auch darauf hin, daß es eine Rechts
pflicht zu wählen gebe. Demgegenüber wurde sei
nerzeit in der Verfassunggebenden Landesver
sammlung erklärt, daß ja der Artikel 117 der 
bayerischen Verfassung dem einzelnen Staatsbür
ger nicht nur das Wählen, sondern überhaupt die 
Teilnahme an allen Angelegenheiten des Staates 
zur Pflicht mache. 

Als Berichterstatter habe ich mich dann weiter 
mit der sachlichen Seite des Problems be-
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faßt und das Für und Wider erörtert. Zunächst sei 
idJavon 1ausll'Ju_g1eh!en, olb es sich 1beim Wiahlrech t um 
ein öffentlich-subjektives Recht oder um eine 
öffentliche Funktion im Interesse der Allgemein
heit handelt. Bejahe man die Frage, daß es sich 
um eill1 Ölffen tlich-su:bj ektives fllecht ih!aDJdelt, dann 
könne selbstverständlich nicht ohn,e weiteres von 
einer Wahlpflicht gesprochen werden, stehe man 
aber auf dem anderen Standpunkt, dann stehe der 
Einführung einer Wahlpflicht - und nur die steht 
zur Debatte - nichts entgegen. 

Für die Einführung der Wahlpflicht werde in 
der Literatur vorgebracht, jeder Staatsbürger habe 
die Verpflichtung zur Teilnahme am öffeTutlichen 
Leben und normalerweise stehe jedem Recht auch 
eine Pflicht gegenüber. Die Volksvertretung, so 
weTJde iwei ter giesagt, sei eiin verfäss1Ungsmäfäg 
notwendiges Staatsorgan, dessen Zustandekommen 
und Funktionieren nicht von dem Belieben des 
einzelnen abhängen könne, weil es sonst am Schluß 
so weit kommen könnte, daß das Staatsorgan nicht 
funktionieren könnte. Auch sei der Wähler, so 
werde ferner argumentiert, an sich schon ein 
Staatsorgan, das sich bei der Wahl betätigt, und 
er sei verpflichtet, diese Funktion auch auszuüben. 
Einer der wichtigsten Einwände sei der, daß ge
rade in Deutschland 1Q33 nicht zuletzt infolge der 
geringen Wahlbeteiligung bei den entscheidenden 
Reichstagswahlen radikale Minderheiten an die 
Macht gekommen seien. 

Gegen die Wahlpflicht werde gesagt, es gebe 
keine richtige und unmittelbar durchzuführende 
Wahlpflicht, weil man zwar den Wähler dazu 
zwingen könnte, körperlich den Vorgang der Wahl 
durchzuführen, rncht 1aiber iauch, tatsächlich gültd.g zu 
wäihlen. Es. sei sog1ar nicht 'lIDwta!h!rschein1ich, daß 
d!er, rdeil." sich gezwruDJgen ;an d:i.e Wrahlui!."ne begfüt, 
entwede:r einen 1eeil."en o:d!er sonst uTIJgülti!g1ell1 Std.mm
zettel abgibt oder in einer Weise radikal wählt, 
daß dem Staatsinteresse damit nicht gedient ist. 

Der bekannte Staatsrechtler Professor K a h 1 
habe sich gegen die Einführung der Wahlpflicht 
vor allem deshalb gewendet, weil darin ein un
erträglicher Eingriff in die persönliche Freiheit 
liege, und mit Recht werde von ihm auch darauf 
hingewiesen, daß es doch sehr schwer sei, ein sol
ches Gesetz, das die Wahlpflicht einführt, mit einer 
entsprechenden Strafdrohung zu versehen. Wenn 
nämlich diese Strafdrohung in der Festlegung einer 
Geldstrafe bestehe, erhebe sich sofort die Frage, 
wie hoch die Geldstrafe zu bemessen ist. Sei sie sehr 
niedrig und dann von jedem zu bezahlen, so würde 
dadurch dokumentiert, daß die Wahl an sich nicht 
hoch einzuschätzen sei; sei sie aber hoch bemessen, 
so bestehe die Gefahr, daß die Geldstrafe schwer 
hereingebracht werden könne. 

Besonders wurde von mir hervorgehoben, daß 
jemand, der zum Wählen gezwungen wird, viel
leicht gerade deshalb ungültig oder radikal, das 
heißt staatsabträglich wählt. Bei einer gutgeführ
ten und erfolgreichen Staatspolitik werde es nicht 
schwer sein, das Interesse am Wählen zu wecken. 

Man sollte den politischen Parteien, aber auch der 
Staatsführung die Dinge nicht gar so einfach ma
chen und sollte ihre Arbeit und ihre Tätigkeit vor 
die freie, nicht zwangsweise Entscheidung der 
Wähler stellen. 

Rechtlich ist zu sagen, daß der Artikel 117 der 
bayerischen Verfassung, der hier einschlägig ist 
und besagt, daß alle an den öffentlichen Angele
genheiten Anteil ·zu nehmen und ihre körperlichen 
und geistigen Kräfte so zu betätigen haben, wie 
es das Wohl der Gesamtheit erfordert, keineswegs 
ein rechtliches, insbesondere verfassungsrecht
liches Hindernis ist, etwa die Wahlpflicht rechtlich 
einzuführen. 

Der M i t b er i c h t e r s t a t t e r , Abgeordneter 
Kr a m er , gab zunächst noch einen erweiterten 
geschichtlichen Überblick und wies vor allem dar
auf hin, daß die Wahlbeteiligung in Deutschland, 
seitdem es überhaupt ein parlamentarisches Leben 
gibt, immer mehr im Steigen begriffen war und 
zur Zeit, seit 1945, in Bayern bei 78 bis 80 Prozent 
liegt. 

Der Abgeordnete J unk e r als Antragsteller 
trug dann die Gründe vor, die nach seiner Meinung 
für die Einführung der Wahlpflicht ausreichen. Er 
betonte, es bestehe für jeden Staatsbürger die all
gemeine Pflicht, zur Wahl zu gehen. Artikel 14 der 
bayerischen Verfassung stelle das Erfordernis der 
Allgemeinheit der Wahl auf; zu dem Begriff „all
gemein" gehöre aber, daß der Staatsbürger nicht 
nur wählen könne, sondern, daß er sein Wahlrecht 
auch tatsächlich ausübe. Aus dem Wortlaut des 
Artikels 117 der bayerischen Verfassung lasse sich, 
so meinte der Antragsteller, die Berechtigung, von 
einer Wahlpflicht zu sprechen, durchaus ableiten. 
Man müsse die moralische, die soziale, die gesell
schaftliche Verpflichtung zum Wählen zu einer 
rechtlichen ausgestalten. Die Verfassunggebende 
Landesversammlung habe nur deshalb davon ab
gesehen, eine Wahlpflicht zu statuieren, weil man 
im sogenannten Dritten Reich mit der Einschrän
kung der persönlichen Freiheit schlechte Erfah
rungen gemacht habe. Die Wahlpflicht - so argu
mentierte der Antragsteller weiter -- sei auch ein 
sehr wirksames Mittel, um radikale Strömungen 
einzudämmen, und im übrigen habe ja auch sonst 
der Staat eine Verpflichtung zur Übernahme ver
schiedener Ehrenämter geschaffen, so insbesondere 
in der Gemeinde- und der Landkreisordnung. Wenn 
einmal die Wahlbeteiligung unter 50 Prozent 
herabsinke, dann wäre es zu spät, eine Wahl
pflicht einz-Ll.d'üihren. Wälhrenld des Wiahlkamp
fes, so bemerkte Abgeordneter Junker abschlie
ßend, habe es immer geheißen „Wahlrecht ist 
Wahlpflicht", und in vielen Versammlungen sei die 
Forderung nach Einführung der Wahlpflicht er
hoben worden. Warum weigere sich der Bayerische 
Landtag, dieses Wort auch wirklich in die Tat 
umzusetzen? 

Abgeordneter B e z o 1 d erklärte, man könne eine 
Wahlpflicht solange nicht einführen, als man nicht 
einmal die Möglichkeit habe, die gewählten Ab
geordneten - an die pflichtgemäße Erfüllung ihrer 
Arbeit zu binden. Es wäre C\Uch sehr eigenartig, 
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fügte der Redner hinzu, wenn man zwar im Lande 
Bayern die Wahlpflicht einführen würde, währe,nd 
man im Bundesgebiet und bei Bundestagswahlen 
die Wahlpflicht überhaupt nicht habe. Es sei auch 
unlogisch, in der Demokratie den Bürger durch 
Zwang zur Demokratie erziehen zu wollen.· 

Der Antrag des Herrn Kollegen Junker wurde 
dann gegen eine Stimme, nämlich seine eigene, 
abgelehnt. Ich bitte Sie, diesem Beschluß beizu
treten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Im Rahmen ·der 
Aussprache erteile ich das Wort dem Herrn Ab
geordneten Junker. 

Junker (CSU): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Sie haben soeben vom Herrn Bericht
erstatter gehört, daß der Abgeordnete Bezold als 
letzter Sprecher gegen die Wahlpflicht im Ausschuß 
vorbrachte: Solange Sie nicht die Herren Abgeord
neten zur Mitarbeit im Parlament zwingen können, 
solange können Sie auch niemand draußen in der 
Bevölkerung zwingen, das Wahlrecht auszuüben. 
Die Ablehnung meines Antrags auf Ablehnung . 
der Wahlpflicht erfolgte - und das habe ich aus
drücklich im Protokoll festhalten lassen - mit 14 
gegen 1 Stimme. Es waren also von 28 Mitgliedern 
des Ausschusses nur 15 Abgeordnete, also die zu 
einer Beschlußfassung erforderliche Mindestzahl, 
anwesend, die nun hier diese Festlegung getroffen 
haben. Das gibt mir den Mut, hier diese Frage er
neut aufzurollen; denn es war immerhin in der 
Ausschußsitzung fast die Hälfte der Abgeordneten 
nicht anwesend, sie haben es also mit Herrn Kol
legen Bezold' so gehalten, wie es vielleicht auch· ein 
Teil des Volkes, wenn es darauf ankommt, halten 
wird, nämlich nicht zur Wahl zu gehen und an 
dieser Frage das Desinteresse zu bekunden. Ich 
glaube, man könnte, wenn man sieht, wie gering 
'gerade in dieser Frage die Beteiligung der Ab
geordneten war, am Abgeordnetensystem über
haupt verzweifeln. Ich verzweifle nicht; ich möchte 
aber sagen, daß es genau so, wie es einzelne Ab
geordnete gibt, die nicht mitarbeiten, ganz sicher
lich auch Teile der Bevölkerung gibt, die nicht 
mittun. Ich glaube aber, daß fast alle von Ihnen 
im Wa.hlkampf immer wieder zu allen Bürgern 
gesagt haben: Wahlrecht bedeutet Wahlpflicht! 

(Abg. Dr. Korff: Moralisch! - Zurufe der . 
Abg. Dr. Lacherbauer und Bezold) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn 
Sie sagen, es wäre ein Eingriff in die Freiheit, 
wenn man die Wahlpflicht, die moralisch schon 
besteht, auch gesetzlich festlegen würde, die Wahl 
also auch von denen verlangen würde, die sich 
sonst nicht an diesen Staat gebunden halten, dann 
haben Sie doch wohl eine etwas vage Auffassung 
von der Freiheit, die wir in der Demokratie haben 
wollen und haben müssen, die wir in manchen 
Dingen, vielleicht zum Wohle gerade dieser Frei
heit, aber auch einschränken müssen. 

Der Herr Kollege Dr. Fischer gab sowohl im 
Ausschuß als auch hier einen ziemlich umfassenden 

Bericht über die Vorgeschichte der Wahlpflicht. 
Man kann wohl aus diesen Ausführungen so viel 
entnehmen, daß ich mich über diese Dinge nicht 
mehr weiter zu verbreiten brauche. Er hat aber, 
glaube ich, eines nicht ganz herausgestellt,. daß 
nämlich all die Überlegungen, die die Wissen
schaftler und Staatsrechtler über dieses Problem 
der Wahlpflicht vor einigen Jahrzehnten schon an
gestellt haben, von einer Voraussetzung ausgingen, 
die heute nicht mehr gegeben ist. Sie gingen aus 
vom Drei-Klassen-Wahlrecht oder vom Mehrheits
wahlsystem. Wenn Sie das Drei-Klassen-Wahl
system haben, kann selbstverständlich niemand 
zur Wahl gezwungen werden. .Genau so werden 
Sie, wenn Sie ein Mehrheitswahlsystem einführen, 
niemand zwingen können. Denn die bessere Hälfte 
oder, wohlel'.ll wir sagen, der kleinere Anteil fällt 
mit seinen Stimmen sowieso unten durch. Wenn Sie 
aber, wie bei uns, ein VerlJ.ältniswahlsystem haben, 
müßten Sie wohl auch die letzte Konsequenz dar
aus ziehen. Wenn Sie ein Spiegelbild der politischen 
Meinungen der Bevölkerung in Ihren politischen 
Gremien haben wollen, müssen Sie diese Meinung 
erforschen. Sie ist aber dann nicht erforscht, wenn 
Wahlbeteiligungen von nur 60 oder 70 Prozent 
vorhanden sind. Heute sind es 85 Prozent. 

(Abg. Wimmer: 99 müssen es werden! -
Zuruf des Abg. Bauer Georg) 

- Es gfüt auch solche Beispiele, selbst in der letz
ten Wahl am 6. September, ohne daß a:ber ·eine 
große Anzahl von Gemeinden so gewählt hat, 
Herr Oberbürgermeister Wimmer! 

(Vizepräsident Dr. Fischbacher übernimmt 
das Präs~dium) 

Wir haben es, da~ gebe ich ohne weiteres zu, mit 
einem Grenzgebiet der Demokratie überhaupt zu 
tun. Es läßt sich sehr wohl darüber debattieren. 
Man kann es aiber wohl nicht so machen, daß man 
einfach in •Bausch und Bogen sagt: 1Das ist sta.ats
bürgerliche Freiheit, das ist eine moralische Pflicht, 
aber es geht zu weit, in einem Staat diese Pflicht 
dann auch durch ein Gesetz zu statuieren. Meine 
Damen und· Herren, wir steilen auch sonst sehr 
viel, was eigentlich nur moralische Pflicht wäre, 
unter den Zwang eines Gesetzes. 

(Abg. Bezold: Sehr richtig! Sehr richtig! 
Das ist nämlich die Grundfrage!) 

Wenn Sie schon solche Kleinigkeiten unter den 
Zwang eines Gesetzes stellen - ich erinnere an 
das Architektengesetz -, wenn Sie Kleinigkeiten 
v·eI'bieten und erlauben, dann könnten Sie auch 
einmal etwas für die Grundlage der Demokratie 
tun. Wenn Sie schon nicht das Mehrheitswahl
system einführen, wenn Sie 'beim Verhältniswahl
system bleiben, wie es unsere Verfassung vor
schrei!bt, dann tun Sie das doch ganz; indem Sie 
mit der Wahlpflicht auch den letzten Schlußstein 
setzen! · 

Dagegen ist gesagt worden, man solle nur gute 
Politik machen, dann gingen die Leute sowieso zur 
Wahl. Ich glaube, daß daran n1Ur ein kleines Körn
chen Wahrheit ist. 

(Abg. Bauer Georg: Und der 6. September?) 
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Die Opposition gegen eine Regierung führt immer 
mehr zur Wahl hin als ein gewisses Saturiertsein 
der Bevölkerung, die sich sagt: Na ja, es geht uns 
ja nicht ganz schlecht, wir werden schon sehen, es 
wird sich schon nichts ändern, da brauchst du dich 
um Politik im Augenblick nicht zu kümmern. Ich 
möchte Sie nicht allzulange aufhalten, aber das muß 
man noch sagen: Das ist bestimmt nicht die richtige 
und alleinige Auffassung von Freiheit, .wenn man 
zur Verteidigung der Freiheit nicht auch einen ge
wissen Zwang anwendet. Dieser Zwang wird sich, 
das glaube ich, rentieren, wenn er im Sinne einer 
echten Demokratie angewandt wird. 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Als nächster Red
ner ist gemeldet der Herr Abgeordnete Haußleiter. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Haußleiter (fraktionslos): Hohes Haus, meine Da
men und Herren! Ich habe einmal unseren Kollegen 
Junker mit dem jungen Metternich verglichen. 

(Heiterkeit) 

Das drückt nicht aus, daß ich Metternich als Staats
mann Illicht sehr hoch einschätze. Er hat Erstaun
'liches geleistet. In der Tat verbindet eine gewisse 
Tendenz zur Reglementierung des öffentlichen Le
bens unseren Kollegen Junker mit dem, was Met
ternich geleistet hat. Nun tritt Herr Kollege Junker 
vor uns hin und sagt: Ja, Freiheit ist richtig, aber 
sie muß durch ganz bestimmte Zwangsmaßnahmen 
eingeschränkt werden. Die Zwangsmaßnahme zur 
Einschränkung der Freiheit sieht er darin, daß man 
den Wahlunwilligen durch Gesetz zur Wahlurne 
schleift. Wer ist der Wahlunwillige? Vielleicht ist 
es der verärgerte Staatsbürger, in der Mehrheit der 
interesselose oder der uninteressierte, der unauf
geklärte Staatsbürger, wenn Sie so wollen, der 
staatspolitische Stumpfbock, der einfach nicht zur 
Urne gehen mag. 

Nun erinnere ich mich aber an eine andere Hal
tung des Herrn E:ollegen Junker, als wir um das 
Volksbegehren, um den Volksentscheid in der Ge
meinde rangen. 

(Abg. Kiene: Sehr richtig!) 

Da sagte er: Der Bürger ist nicht mündig, über 
diese Dinge zu entscheiden; den müssen wir von 
oben her ein wenig ·1enkeru. - Nun will er aber 
genau die Wahlunwilligen zur Bundestagswahl an 
die Urne rufen. Das widerspricht sich. Entweder ist 
der Staatsbürger mündig, dann muß man ihm die 
Möglichkeit zur möglichst lebhaften Beteiligung in 
der Demokratie geben. Dann hätte man aber da
mals bei der Behandlung des Volksenrtscheids und 
des Volksbegehrens nicht so sehr dagegen sein soJ
len. Dort konnte man die Schlafenden wecken, wenn 
es um die Dinge der Gemeinde geht; denn da wer
den sie lebendiger. Aber jetzt zu sagen, diejenigen, 
die abseits stehen, sozusageni die politisch Unmün
digen, müssen zur Urne geschleift werden, das ver
stehe ich nicht ganz. 

(Abg. Junker: Die gehen auch nicht zur 
Volksversammlung!) 

- Vielleicht, Herr Kollege Junker! Ich will Ihnen 
keine parteitaktischen Motive unterstellen. Aber 
vielleicht ist die Hoffnung auf die Unmündigen die 
Hoffnung der CSU. Das könnte sein. 

(Heiterkeit) 

Ich möchte hier folgendes sagen: Ohne Zweifel 
haben Sie (zur CSU) bei der letzten Wahl von den 
bisherigen Nichtwählern erheblich profitiert. Viel
leicht hat das Ihre jetzige Einstellung immerhin 
angeregt. 

(Abg. Dr. Raas: Die Zeit spricht dafür!) 

Die Analyse der bisherigen Nichtwähler wäre aber 
höchst interessant. Ich habe sie in einigen Kreisen 
vorgenommen. Auch da bin ich wieder auf Wider
sprüche bei der CSU, auch bei ihrem Abgeordneten 
Junker, geraten. Noch beim Gemeindewahlgesetz 
hat die CSU den Standpunkt vertreten, ·daß ein 
Kreisleiter nicht Gemeinderat werden kann, auch 
wenn er Mitläufer ist. Diesmal hat die CSU das 
Erstaunliche geleistet, den ersten Kreisleiter in den 
Bundestag gebracht zu haben. Da liegt ein gewisser 
Widerspruch in ihrer Haltung. Ich bin aber der 
Überzeugung, daß die Zunahme der Wählerschaft 
in ganz bestimmten Kreisen auf den Stellungs
wandel der CSU zurückgeht. Daran kann gar kein 
Zweifel sein. Das heißt, die CSU hat die Nicht
wählerschaft aus den Reihen derer, die 1949 ver-' 
ärgert abseits standen, ohne Zweifel gewonnen und 
sie jetzt durch Eingehen auf ihre psychologische 
Struktur aktiviert. Da muß ich eines sagen, Herr 
Kollege Junker: Diese psychologische Feinfühligkeit 
der CSU, wie wir sie -im Kreis Donauwörth und 
auch anderswo. erlebt haben, ist höchst interessant. 
Sie verdient die aufmerksamste Beachtung aller Be
teiligten, auch ihrer politischen Gegner. Ich glaube 
aber, Sie sollten dieses Prinzip der Aktivierung der 

_Nichtwähler nicht übertreiben. Sie haben eirnen er-
staunlichen Fortschritt auf diesem Gebiet geleistet. 
Wenn Sie die weiteren 14 Prozent noch zur Wahl
urne schleifen wollen, dann weiß ich nicht, ob Ihre 
Ziele, die Sie mit Ihrem Antrag im Grunde er
reichen wollen, auf die Dauer stabilisiert werden. 

Von da aus gesehen, darf ich folgendes sagen: 
Der Mann, der nicht wählt, ist entweder jemand, 
der es bewußt nicht tut. Dann ist das ein staats
bürgerlicher Entschluß von ihm; er sagt: Ich gehe 
aus dem oder jenem Grund, weil mir die vorliegen
den Alternativen nicht gefallen, nicht zur Wahl. 
Dann ist die Nichtwahl auch eine bewußte Art von 
Wahlakt. Das ist das eine. Oder aber Sie haben den 
faktisch politisch nicht zu Erweckenden vor sich, 
von dem es auch einen bestimmten Prozentsatz in 
der Nation geben wird. Wenn Sie den nun zwingen, 
sich an der Wahl zu beteiligen, dann entwerten Sie 
bis zu einem gewissen Grad das Stimmengewicht 
derer, die lebhaften staatspolitischen Anteil neh
men. Die müssen entscheiden. Wer nicht Anteil 
nimmt am Staat, dessen Entscheidungsrecht ist pro
blematisch und dem kann man meiner Ansicht nach 
keine Entscheidungspflicht auferlegen, wenn man 
nicht die Verhältnisse grundsätzlich ändern will. 

Und deshalb ist dieser Antrag symptomatisch für 
ganz bestimmte Tendenzen, unser öffentliches Le-

6 
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ben zu reglementieren. Sie scheitern noch. Das In
formationsministerium ist mit einem Kranz auf das 
Grab des Herrn Dr. Lenz beerdigt worden. 

(Heiterkeit) 

Die Wahlpflicht werden wir voraussichtlich heute 
nicht annehmen. Aber die Tendenzen, Herr KoHege 
Junker, sind sehr interessant. Wir haben sie des
halb zu diskutieren und notfalls als Symptome zu 
erkenn:en, um ihnen mit der notwendigen Aufmerk
samkeit entgegenzutreten. 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Als nächster Red
ner folgt der Herr Abgeordnete Kramer. Ich er
teile ihm das Wort. 

Kramer (SPD): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Alle Staatsrechtslehrer, besonders auch 
im Wahlrecht in den letzten 60 Jahren, haben sich 
schon mit der Wahlpflicht befaßt. Ob es Stier-Somlo 
war 'Oder Professor Heinrich Triepel oder Dr. Kahl, 
alle kommen am Schluß zur Ablehnung der Wahl
pflicht. 

Wenn der Herr Kollege Haußleiter den Herrn 
Abgeordneten Junker mit Metternich vergleicht, so 
ist dazu festzustellen, daß um die Wahlpflicht schon 
früher gekämpft worden ist als ·zu der Zeit, in der 
Metternich gelebt hat. Wir finden nämlich den 
1=rsten Kampf darum im Jahr 1649 unter Cromwell 
im englischen Parlament. Damals ist . die Wahl
pflicht nicht durchgegangen. Einer der größten 
Kämpfe um die Wahlpflicht hat in den Jahren 1848 
bis 1853 in der französischen Nationalversamm
lung stattgefunden. . 

(Abg. Junker: Das waren lauter andere 
Systeme!) 

- Aber sie wollten, daß den Mitgliedern die Wahl
pflicht zu diesen Kammern auferlegt werden soll. 
- Gehen wir auf Frankreich zurück: In der fran
zösischen Nationalversamml:ung wurde von 184:8 
bis 1853 dreimal versucht, die Wahlpflicht einzu
führen. Es ist nicht gelungen. Von 1871 bis 1875 
wurde ein diesbezüglicher Antrag in der franzö
sischen Nationalversammlung viermal gestellt und 
in den J'ahren 1880 bis 1895 ist ein solcher Antrag 
im französischen Parlament 'achtmal eingebracht, 
arber immer abgelehnt worden. Auch im Deutschen 
Reichstag ist schon im Jahre 1895 von den Abge
ordneten Lippermann und Sonneberg der Antrag 
eingebracht worden. Im Jahre 1922 haben zwei 
deutschnationale A:bgeordnete erneut den Versuch 
unternommen, die Wahlpflicht im Deutschen Reichs
tag einzuführen, was ebenfalls nicht möglich war. 

Sie sehen also, daß· man immer schon versucht 
hat, die Wahlpflicht einzuführen, daß es aber niclJ.t 
möglich war, gerade in den großen demokratischen 
Staaten, die sie abgelehnt haben. 

Der Herr Kollege Dr. Fischer hat schon darauf 
hingewiesen, daß Lippe-Detmold die Wahlpflicht 
hatte· sie bestand nur während einer gewissen 
Periode, dann hat man sie wieder abgeschafft. Bis. 
zur Zeit vor dem Weltkrieg war in 12 Staaten 

Europas die Wahlpflicht eingeführt, so in den ver
schiedensten Kantonen der Schweiz. Am frühesten 
hatte sie Belgien, und zwar 1860. Inwieweit heute 

· noch die Wahlpflicht möglich ist, ist zur Zeit sehr 
·schwer zu sagen. 

Jedenfalls hat die Wahlpflicht nur einen Wert, 
wenn man auch eine entsprechende Strafe einführt. 
So finden wir in den verschiedensten Ländern die 
verschiedensten Strafen: In den Kantonen der 
Schweiz zwei Franken, in Belgien Ibis zu fünf 
Francs, in. den Niederlanden 1bis 'ZU zehn Gulden, 
in Liechtenstein zehn Franken, in Rumänien 50 Lei,. 
in Ungarn zehn Kronen. Nur Vorarlberg hat außer 
der Geldstmfe noch Arrest 1bis zu drei T'agen und 
die alte Tschechoslowakei hatte 5000 Kronen und 
Arrest bis :;iu einem Monat. Das sind nämlich die 
Punkte, auf die ·es für den ankommt, den es trifft. 
Bedenken Sie: Wi'e schnell trifft etwa am Tage der 
Wahl eine Krankheit ein oder es treten andere 
Umstände ein, wodurch der Bürger, wenn Wahl
pflicht !besteht, gezwungen ist, sich eine Bescheini
gung zu beschaffen, um von einer .Str·afe verschont 
zu bleiben. 

Wir dürfen nicht vergessen, daß sich gerade im 
Deutschen Reich von 1870 bis heute der Bürger 
tatsächlich aus freien Stücken zum Bürger ent
wickelt hat und auch seine Pflicht erfüllt. Von 
1871 bis 1930 hatten wir 15 Wahlen zum Deutschen 
Reichstag. Bei diesen 15 Wahlen ist ein Durch
schnitt der Wa:hibeteiligung von 72 Prozent er
reicht worden. Die schl:echteste Wahlbeteiligung 

, war 1881 - wir kennen diese Ära-, da sind nur 
56 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl gegan
gen. Die höchste Ziffer wurde 1912 mit 84 Prozent 
erreicht. Wenn man die Beteiligung an den Reichs
tagswahlen von 1919 bis 1933 vergleicht, so hat
ten wir damals 9 Wahlen mit einem ·Durchschnitt 
von 78 Prozent. Die niedrigste Wahlbeteiligung 
war am 4. Mai 1924 mit 67 Prozent, die höchste, 
jene unglückliche Wahl ·am 5. Mär•z 1933 · mit 
88 Prozent. 

In Bayern hatten wir von 1919 Ibis 1933 fünf 
Landtagswahlen mit einer Dur.chschnittsbeteiligung 
von' 77 Prozent. Die niedrigste Wahl:beteiligung 
war am 6. April 1924 mit 71 Prozent, die höchste 
im ·Januar 1919 mit 86 Prozent. Wenn wir die 
Wahlen in Bayern von 1945 bis heute vergleichen 
- es waren i'hrer 11 an der Zahl -, so hatten wir 
einen Durchschnitt von 80 Prozent. Die niedrigste 
Beteiligung war am 30. Juni 1946 mit 72 Prozent, 
die höchste am 30. März 1952 mit 86,8 Prozent. Sie 
wissen, daß auch die letzte Bundestagswahl einen 

·Durchschnitt von 86 Proizent ergeben 'hat. 

Es ist ein großer Unterschied, auf Grtin:d der 
Wahlpflicht einen mit 99,9 Prozent Beteiligung ge
wählten ·Bundestag zu haben oder ein Parlament, 
das aus freier Initiative der Bürger mit einer Be
teiligung von 86 Prozent gewählt ist. Ich glaube, 
wenn in den Staaten, in denen die Wahlpflicht ein
geführt worden ist, diese Wahlpflicht eingeführt 
wurde so nur deshal!b, weil die Prozentsätze der 
Beteiligung zu klein gewesen sind, weil ·dte Leute 
nicht zur Wahl gegangen sind. Ich meine, diesen 
Grund kann man für unsere Parlamente bestimmt 
nicht behaupten. 
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Dann muß auch gesagt werden, daß der Antrag 
einen gewissen Widersinn in sich hat. In allen 
Staaten mit Parlamenten wird das Wahlrecht als 
das höchste Recht des Bürgers hingestellt. Man 
kann aber aus einem Recht nicht zu gleicher Zeit 
einen Zwang machen. Wenn man die Wahlpflicht 
einführt, hat man ·die Wahl zum Zwang gemacht. 
Ich glaube, daß wir als freier Staat wie alle ande
ren Großstaaten Europas dem Bürger die Freiheit 
lassen und ihm damit wirklich das Recht geben sol
len, von sich •aus zu wählen, ohne Pflicht dazu. 
Deshalb ersuche ich Sie, dem Antrag des Aus
schusses beizutreten. 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Das Wort hat der 
Herr Kollege Dr. Korff. 

Dr. Korff (F<DP): Meine Damen und Herren, 
Hohes Haus! Der sehr verehrte Kollege Junk'2r 
hat zur Begründung seines Antrags geglaubt, die 
Arbeitsweise der. Mitglieder des Ausschusses für 
Rechts- und Verfassungsfragen einer Kritik unter
ziehen zu müssen. 

(Präsident Dr. Rundhammer übernimmt 
das Präsidium wieder.) 

Das war in den 7 Jahren, in denen ich ·die Ehre 
habe, diesem Hohen Hause anzugehören, :bis jetzt 
nicht der Fall. Es steht zu hoffen, daß keine Übung 
aus dieser Verfahrensweise wird. Es wäre dazu nur 
eines zu bemerken, daß das Sefüstbewußtsein des 
Herrn Kollegen Junk er zu bewundern ist, das ihn 
gehindert hat, anzunehmen, es ·könnte die man
gelnde Anteilml'hme der Ausschußkollegen an sei
nem Antrag etwa auch eine Kritik s e i n e s An -
t r a g s darstellen. 

Präsident D1". Hundhammer: E:s folgt .aLs .RJedner 
der iHerir Abgeordnete Dr. Lacherbauer. 

Dr. Lacherbauer (BP): Meine !Damen und Her
ren! Man spricht 'VOn Wahlpflicht. ,pftiichten ent
stehen entweder durch einen Befohl rdesjendgen, der 
einem ·eine Pflicht 1aufer1eg·e•ri kiann, 1also durch 
elinen Gesetzesbefehl; es gilbt aiher ·auch Pflichten, 
die 1aus ide·r ethischen Ordnung a:-·esultieren, wobei 
dlie V•er1bindl<l.chkieit des 1etihischen Be:Eehls 1aus sich 
selibst kommt. Niemand wird !behaupten wollen, 
daß die Befognrl.s des Staiatsibüvgers, sich an der 
BestelluIJJg der Org1ane seines Staates •zu ibeteiligen, 
eine aus sich selbst heraus ibestehende, :also eine 
ethische Pflicht wär1e. Es 1kiann .auch ein Zwang der 
Viernunft sein, daß man sich· an ·e\iner Wahl be
teä.ligt, weil man 1a1uf diese .A!rt und Weise unte:r 
Umständen Niachteä1e verhindert, die man sonst 
nicht verhindern könnte, da man anderen unter 
Umstä·nden die Mehrihe!i.t verschafft. 

Wir sehen: Ein Rechtslbefehl kiann nicht das Ge
wissen verpflichten, ·eT kann nuir ein äußerr.es Vier
ihalten elines Bürgers anordnen uIJJd 1gege1benernf.alls 
erzwingen. Es g1bt •einen unmittelbaren Zwang 
und elinen mittelbaren· Zwang. Wias lmnn der Ge
setzgeber nun hier überhaupt 1befeihlen? Kann err 
tatsächlich rdem Bürrger 1befohlen, zu wäihlen? \Das 
kann er nicht; 1er kann nur 1befehlen, daß der Ein-

:z;e1ne iain Wiahltag in das WaihJlokial hineingeht, 
daß er s1ich den Wahlzettel ·ausihäIJJdiigen läßt, in 
d~e Wiaihlz,e11e igeht. Damit hört •es .a:uf, und zwar 
aus vd.eien Giründen. Zunächst •etinmal 1deshal!b, 
weiil der 1E'inz;elne in der Wa:hlzeHe nicht ü!her
wiacht we11den idiarf, da d:i!e Wahl !bekanntlich ge
heim ist. Der Staat ·kiann weiterhdn ibe:Eeih1en, daß 
der Wiahl!be:r•echtiigt·e .aus der )Via1hhzelle heraus
•geht, daß er -ein Oouveirt d.n ldii!e Wahlurne 1hinein
wirft. Das 1also kiaillll 1befoihlen we:rden. Der Sta1a.t 
kann ddesen Bef.ehl nicht ·einmaJ erzwdngen; denn 
ibekanntlich kann man dien unmitte1baren Zwang 
nicht in der F'Drm .ausüben, idiaß m1an den Betref
fentden in das Wiahllokal 1hined.nt·rägt, •ihm die 
Hand •führt usw. Bestenfalls kann m1an •einen so
genannten md.ttelJbaren Zwang 1ausüben. Es gibt, 
·eine Men:ge von g·esetzI:ichen !Pflichten, dte ein be
stimmtes V·ea:-hialten eines Bürgers v1edangen, sei es, 
daß stie 1auf öffentlichem Recht od~er 1auf zivi>1em 
Recht ibe1'1Jlhen - dias ist igled.chgülti.g -, wobei 
man d!ie iHaIJJdlung •eiventruell IJJUr mdttelibar er
zwing·en .Jmnn. ,Denken .Sdoe ·z.B. •an die Pflicht des 
Zeugen. Der Zeug•e :ist vie1rpflichtet, wenn 1er ge
Laden wird, vo:r GeT1icht ,zu ·erscheinen, .ausz;usagen 
und seine Au:ss1age ZiU ibeed.d:Lgen. E1r .foaIJJn, wenn 
er nicht erschelint, vor.geführt wer1dien. Damit ist 
das Erschelinen siCheT1gestellt. Er kiann ·aiber nicht 
unmittelibair gezwungen wErnden, .a:uszus.agen. Es 
gibt ·eine mittellbare Möiglichked.t, eine Wilrkung 
ausizuüben: Er ·kann in •eine sogenannte Beuge1haft 
.genommen wevden, U<nd zwar soi!Jangie, :biis .er die 
Ha'1'.lldlung •ausführt, •zu der •er verpflichtet dst. Das 
g1eiche gilt auch für die Bee1i:di1gung de:r Aussage. 

Z1UTück nun ·zu unseirem iBe:ispiel: Sagen Sie mir, 
wias Siie hier unmittelbar •emw:ingen können! Viel
l·eicht können Sie den °einzdnen vom Schutzmann 
in 1das Waih1lo1kial hineinführen lassen. ·Das will 
·aJberr doch .ked.n Mensch. Sie können .also !besten
falls nachträglich 1dem Betreffenden, wenn er im 
Waihllo1kial rJJicht 1etrschienen ist, den Zettel nicht 
genommen hat, rocht in die Wahlzelle' gdng UIJJd 
dann den Zettel rocht a1bgiaib, ·eine Strafie izUJdi.ktd.ie
ren . .Dd:e :Elrfah'l'ung•en 1ger.ade bei den .Staaten, die 
diese sogenannte Wiaihlpflicht ed.ngeföhrt ihaiben -
s1aigen Siie 1aJber doch nicht WahLpflich1t, sondern 
Zwang :zum E1rscheinen ä.m Wiahllokal -, ha1ben 
g·ezeigt, daß d~e Betreffenden fur,e 1Fränkchen be
ZiaJhlt hahen, wenn sie nicht !t'·echtz.eitig erschienen 
sind oder wenn sie ·einen Ausfiuig gemacht haben. 
Das w:arr 1dli:e Fa:-•eistellung von ä.hr1er sogenannten 
Wahlpflicht. 

Also, meine Damen 'Uil!d Herren, es :ist mit diese·r 
Wa1hlpfldcht etwas g1anz anderes. Man ,foann nicht 
a.Ues ordnen, man k!ann nicht 1aHes :befohlen. Vor 
allem scheitert der Zw1a•ng derr öffentlichen Hand 
an 1d:er Unmö.glichked.t, dä.e fr.ed.e Willensäußeirung 
durch unmittelbare •Ersiatzih!andlung zu •erzwin
gen. Aus diesem Grunde halte ich den Antrag -
U'.l'.l!d wir 1hia1ben lihn j·a seinerrzeit in der ~erfassung
ge1benden L1andesV1e!rsammLung ausführlich genug 
erörtert - 1fü•r undiisku1Jaibe1 und schLaige Ihnen 
vor, dem Ausschußvorsch]ia:g 1beä.1zutveten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich •erteile weiter 
da's Wo!rt Jdem Herrn Albgeovdneten Dr. iffa•as. 
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Dr. Haas 0F1DiP): Hohes Hiaus, metirne v·erehrten 
Damen 'lWlld Herren! Ich rg1aube, rdlaß ·allein rder 
RücklbLick 1auf 1eiTI!e hinte•r uns Hegende Epoche die 
Anillaihme ·eiines solchen Ant!'lags v•e'.t'lb1eten sollte. 
Wiir hatten ja nun ö.m Nazis1:Ja1at zw.ar nicht e!ine 
W.aihlpflticht de jure, wohl 1eiine Wiahlpfächt de 
facto. Es wirrrd lm:um einen Be1amten im Dritten 
Reich gegeben 1h1aben, der es sich hätte 1edsten kön
nen, hei 1einer 1der soigeI11annten iReiichstagswaihlen 
nicht ian der W.a!hlrurne zu •erschetinen, aber nicht 
nur ibeti Beamten wiar 1es so. Ich •erinne't1e mich an 
einen NürnJbea:rg.er K!oll.egen, 1c1er 1es sich ibed. der 
sogeillannten Reichstagswahl des J1ahres 1936 ge
l!eistet ·hiatte, ·ndcht :z.ur W:a!hLurnie zu geh:en. Er hat 
sein Anrwaltspatent vreo:-loren, uind selibst sreiTI!e Be
I'IUfung zum oEhrenigeriChtsihof der Rechtsranwälte 
konnte 1iliesen Spriuch ndclit ändeirn. Wir woHen 
weder einen mittellharen noch •eö.nen unmitteJ.rb1aren 
ges1etzlichen Zwarng. Aruch wk wünschen, daß ed.ne 
möglichst hohe w·ahlbeteiligung erzielt wird, aber 
auf restlos freiwilliger Grundlage; denn nur dann 
h!at sii:e idemokr.atrisches Gewicht urrd demo'krati-
schen Wert. · 

Der Heorr Kollege. Hauß1eiter hiat vorhin einen 
per sa1do sehr schmückeTI!den V1el'lgleich in bezug 
a:uf den Herrn Antr1a.gs1Jel1er g·eibr.acht. Ich weiß 
nicht, ob ich so weit g 1ehren lmnn, wllie S!Le, !Herr 
Ko11eg•e Haußleiter; denn 1dtiese>r AntTla.g, Herr 
Kollege J1U.nker, W1U.rde von Ihnen 1am 14. Sep
t·em'her 1953, genau ·acht 'Dag1e n1ach der Bundes
tagswahl, gest·elJ.t. Ich hätte :J!hnen :zrumii[lJdest •emp
fohlen, wte .es sicher !fforr Mretterrnich gemacht 
hätte, wen1grsterns noch •einen .Monat zuzuwarten. 

1(Hei ter ke&t) 

Es hätte dann wen1igstens etwias besse>r aus1geserhen 
mtit Ihrem Antriag. So siieht •es sehr darnach aus, 
a·ls ob :in dr:iieisen racht 'Dagen, vom 6. ibis 14. S1ep
tem1ber, hed. l.ihnen so irigen1dretw1as wiie •ein GToschen 
g·e:Dallen sei, urud idas macht :Dhren Antr1ag für uns 
a'Uch nJicht rg•erade schmackhJafteT. 

1(iHei ter ked. t) 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich ,erteile weiter 
das. Worrt dem Herrn A!bgeol'dneten Dr. Schier. 

Dr. Schier (BHLE): Meine Damen ruil!d Herren, 
iHohies iHarws! iDer Hera: .A!hg•eo11dnete Jrunker hat 
zweri::ßelsohne rd:ie rBer·echtigum,g, dem iHoihen Hause 
noch 1besoI11der•e AusführuTI!gen zru machen, dwrauf 
gestützt, diaß ider Ausschuß seinen Beschluß nur 
mit ider gierd.ngsten Bes•etz:ung, !die üibe>rhiaupt mög
l!ich ist, 1gefaßt hat. Infolg·edressen muß schon j·edem 
.A!hgeovdnetern idas Recht foeistehen, diiesel!ben Aus
führung·en vor dem Hohen Hause eiben:ßalJs zru 
machen, :S'e1bsit ai,tf di!e Ge:fiaihr 1hin, diaß re!r d.n den 
Vie!'ld1acht 1gerät, nur irgeilldwile zu ider Sache Stel
lung nehmen zu wollen. lEs dst :ßüT 1diais Hiaus uner
träglich, sich vor.zuste11en, daß der Antmg Junker 
nur deshJalJb ,n[ede>rig•esti:mmt wurde, weil eo:- in 
eä.ner unglücklichen Kon;steJ.1ation g.e:fiaßt wuvde. 

(Zurnf von deT CSU) 

Es soll rdlaiher gian:z U11JVrerblümt •auch rvor diem 
Hause .gesagt wevden, w:i!e diie ·eiTIJZielnen .Aibgernrd-

neten den Arntiriag Jun:l},er heu>rteilen, rund da er
l1aru1be d.ch mir folgendes .auszuführen: Demokratie 
heißt Freiheit. 1Freö.hed.t ia1ber ist '!1.Iltrenn!b!ar ver
ibunden md.t 1dem Willen des Bür.geTs, also d!es ein
z:elnen, und ist nur dann mein tgTund:sätzJ.ich zu 
beschränken möglich, wenn drurch sreö.ne Willens.,. 
.ausübungen die Interessen eines anderen unzu
lässig 1betroffen we!'lden. 

i(rZ:uruf tdes .A!bg. Dr. Liippert) 

Es kann nli.cht verschwiegen werden, draß ibeide 
Methoden :dre;r Wiaihl ä.n d:en idemokmtischen Län
dern gehandhabt WUI'lden. Infolgedessen ist nru>r zu 
uniJersuchen, welche drer :beillden Me.1Jhodren für die 
FiretlJheit Deutsch1Jands, für dde F'.red.rheit Bayerns 
als besser angesehen werden könne. Meines Er
achtens gehfüt •es Zlllm Recht j1e'des einzelnen, dar
über zru entscheiden, o:b eT iber,ed.t ist, 1an drer W.ahl 
teö.1zurrehmen oideT nicht. Es mag richtig sein, daß 
ed.n Ted.l zu f1a:ul und :zu 1bequem ist, s1ich üJberhaupt 
mit rdecr Politik Uilld IIIllit den ·Entscheidung·en, die 
·e:ine W.a1hl zum wertvollen Gegenstarnd einer po
litischen Hianidlu111g machen, zu 1be:fiassen. Aiber es 
1ist 1aruch nicht 2'U leugnen, daß ·es nach wd.e vor in 
·einea: DemokI'latie möigl!ich siein muß, daß es auch 
Leute gi!bt, dd.e die Demokratie dem Gr:uI11dsatz 
Illach und ohne BeidiingU1rJ.g ·aibl:eihnen. Infolgedessen 
wü11d•e 1cllas ein unzulässiger Zwang greg1ern alle diie 
sein, die eib•en mit de:r iDemokrahle nicht ,einver
standen sind. Wenn •es 1a1ber dem iTI!D.eit'en FI'lie1den 
rdienMch list, rund da s~e sich - wte soll ich sa.gen -
ifrö.edlich dem untero•vdnen, was idri·e .große M·eihr
rheit des Volkes will, so ist ·es ·eine Vrer.gew.alt]gung 
thve·:r; .AuffassuI11g, sie zu .·zwd.ngen, etwas rai1zuerken
nen, w1as site nd.cht für richtig !halten. rich kiann mir 
seihr g:ut vorstellen, 1daß •ed.n MoI11a:rchilSt zwar fliiied
lich ruilld sli.tts:am tim der lDernokr.atd.·e l·eht, a!b;er, 
trotzdem 1aus iPrin:zip nicht damit einverstaI11den 
iist, so rerg1ieTt zu werden. 

Infolg·edessen wä>re id:i:e 1g.anze Wiah1pflicht, so wie 
sd!e s~ch deT Herr Koll!ege Junmer·vonstellt, nur e!i.n 
Zwang zu einer Äußer,lichkeit, weil j1a, wie schon 
<leer iHerT Kolle.ge [)r. L·ache['biaruer 1ausgeführt hat, 
drurch !die W:ahlpfl.d.cht nrur err.eiicht wüvde, idaß ide·r 
'Staats1bÜrI1ge·r sd.ch ir.genidwi'e äußeTJJich verhält, niicht 
1a!ber, daß 1er :als• !Demo1krat sich :für 1clJas ed.ne oider 
anderre entsche:i!det. InfoJrgredressen gerät •eine W.ahl
pflicht, idie dem Bürg.er 1aufträigt, sich für dtie' eine 
oder andere Partei zu entscheiden, bereits in Wider- .. 
spruch mit den Prinzripien einer echten Demokratie, 
nämlich draß die Wiahl g·eiheim und 1foed. s:ein soll, 
wreil e!ben. •dias Fundament der freii:en E:ntsche!iid1U.ng 
d:as TragenJde der ;gianz.en Hail!d1ung sed.n '1.lilld iblei
.ben mruß . 

Es ist a:uch schon igres1agt woTiden, idiaß de·r An
trag nicht 1bloß 1aus dem Gesichtspunkt des Ges1amt
woihls ibJeriaus .g'estellt s:etin. dürfte, sondern ·es muß 
in dem ZU1s.ammenihiaJllg auch 1diarauf hlrng•ewi!esen 
werriden, 1daß eine solchre v;erpflichtung d.mme:vhin 
einen kleinen 1Schrtitt zu rder ibe:ßürchteten Gleich
schaltung idia•rstellt, eirne A:rt „!bitte schön" ·zu den 
99 Prozent, 1dllie letzten ·Erndies 1das Ldeial 1al1er Re
.gierenden sä.nd. 

Info1gieidessen wi·rd ·es meiim1es Er:achtens. das 
HOlhe Harus 1giarr nicht weiter •errschüttern können, 
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(Dr. Schier [BHE]) 

wenn ·es 1dem Alusschuß.antvag beistimmt, w.eü auch 
diese Nebeninteressen •an idias „Oav.e1ant consu1es!" 
erinne1rn. 

(.A!bg: :Blantele: „Vide.ant" heiißt 1es!) 

also „1hütet euch!", 1es .könnile dadurch etwias ent
steihen, was m.an ·e1instmaJ:s, .als m1an so vertr1auens
selig viieHeicht 1doch dem Beschluß zrustimmte, nicht 
gewollt hat. WJr wollen uns j1a ve1rtr.ag:en, und 
infolg:edessen, igliauhe ich, wird rdias Hoihe Haius siehr 
richtiig dem Ausschrußbeschl1uß lbeiitreten, auch ohne 
Rücksicht 1c1Janauf, 1daß .es ·eihen 1drl.esm:al nm eine 
g.anz schwache Besetzunig des Arusschusses ig•ewesen 
ist. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile noch
mals das Wort dem Herrn Abgeordneten Junker. 

Junker (CSU): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Ich habe nicht die Absicht, hier nun 
noch einmal meinen Antrag zu vertreten. Aber ich 
glaube, ich muß doch einige Punkte, die mir viel
leicht in allzu großer Überschätzung meiner Per
son hier zugedacht wurden, richtigstellen. 

Herr Kollege· Dr. Haas glaubte mir vorhalten zu 
müssen, ich hätte für die CSU diese Dinge 8 Tage 
nach der w·ahl besser nicht gemacht. Ich glaube, 
wenn ich das getan hätte, hätte ich mich wohl, ehe 
ich meinen Antrag eingereicht habe, von der CSU 
überzeugen lassen, so etwas nicht zu machen. 

(Abg. Bezold: Dies Kind, kein Engel ist so 
. rein!) 

Der Antrag ist aber ·noch in den Ferien gestellt 
worden, und daraus mögen Sie wie auch . aus der 
Abstimmung im Ausschuß und vielleicht aus der 
folgenden Abstimmung entnehmen, daß er absolut 
keine parteipolitische Tendenz hat, sondern aus 
anderen sachlichen Gründen entstanden ist. Ich 
glaube, diesen Vorwurf konnte ich also doch eini,.. 
germaßen zurückweisen. 

Ebenso möchte ich den Vorwurf zurückweisen, 
den der Herr Abgeordnete Dr. Korff erhoben hat, 
daß ich erstmals die Arbeit eines Ausschusses kriti
siert hätte. Ich habe nicht die Arbeit im Ausschuß 
als tertium comparationis genommen, sondern die 
Art und Weise, wie Herr Kollege Bezold meinen 
Antrag auf Einführung der Wahlpflicht abgelehnt 
hat, nämlich mit der Begründung, daß es nicht 
angehe, den Staatsbürger zum Wählen zu zwingen, 
wenn man schon die Volksvertreter nicht zur Ar
beit zwingen könne. 

(Abg. Bezold: Unter anderem!) 

- Unter anderem! 

Zuletzt möchte ich aber noch auf die Ausführun
gen des Herrn Kollegen Haußleiter eingehen· und 
sie aufs äußerste zurückweisen, weil er damit dem, 
der sich mit Politik abgibt, ohne Berufspolitiker zu 
sein - und als solchen möchte ich mich im Gegen
satz zu Herrn Kollegen Haußleiter nicht bezeich
nen -, so quasi Grundsatzlosigkeit oder System
losigkeit vorwirft, indem er gesagt hat, der Mann, 
der gegenüber den Bürger- und Volksversamm-

lungen sich ablehnen verhalten hat, sei jetzt für 
einen Zwang, alle Bürger zur Wahlurne zu brin
gen. Herr Kollege Haußleiter, so unlogisch bin ich 
nicht, wie Sie da glauben; denn beide Argumente 
sind dieselben. Ich habe damals nicht, wie Sie mir 
heute wieder unterschieben und wie Sie damals 
schon argumentierten, mit der Unmündigkeit des 
Volkes argumentiert. Das haben nämlich Sie da
mals getan! 

(Abg. Haußleiter: Es steht das aber im 
Protokoll!) 

S i e haben das gesagt, während ich erklärt habe, 
ich wäre für die Bürgerversammlungen, wenn man 
alle Bürger hinbringen könnte; denn das wäre 
dann etwas, was tatsächlich Hand und Fuß hätte. 
Ich sah aber die Gefahr der Bürgerversammlungen 
gerade darin, daß nur ein kleiner Teil, wie ich das 
auch im vorliegenden Fall zur Begründung ange
geben habe, dort seine Meinung zum besten geben 
wird. Ich habe die beiden Anträge gleichmäßig 
begründet, so daß also nicht, wie Sie mir unter
stellen zu können glaubten, hier ein innerer Wider
spruch zwischen meinen beiden Anträgen oder 
meinen beiden Stellungnahmen besteht. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile nochmals 
das Wort dem Herrn Abgeordneten Haußleiter. 

Haußleiter (fraktionslos): Hohes Haus, meine 
Damen und Herren! Der Herr Kollege Junker hat 
mich nicht ganz verstanden. Ich habe nicht die 
Debatten um die Bürgerversammlungen gemeint, 
wo er tatsächlich gesagt hat, an den Bürgerver
sammlungen sollten alle Bürger teilnehmen müs
sen, sondern ich habe seine Stellungnahme zum 
Volksentscheid und Volksbegehren in der Ge
meinde gemeint. Darum ist es damals gegangen! 
Ich sehe Herrn Kollegen Junker noch vor mir 
stehen, wie er erklärt hat, der Gemeindebürger ist 
nicht reif, in all diesen Einzelheiten unmittelbar 
zu entscheiden. Da ging es um die unmittelbare 
Demokratie in der Gemeinde, nämlich um Volks
entscheid und Volksbegehren. Ich glaube, ich habe 
Ihnen damals entgegengehalten, wenn Sie den Ge
meindebürger für berufen halten, die Herren Bun
destagsabgeordneten zu wählen, dann müssen Sie 
ihn auch in der Gemeinde unmittelbar mitreden 
lassen; denn damit holen Sie ihn an den Staat 
heran, damit gewinnen Sie sein lebhaftes Interesse, 
während Sie ihn durch die Wahlpflicht zwingen, 
unwillig zur Urne zu schreiten und vielleicht 
irgendeine Dummheit auf den Wahlzettel zu 
malen. Insofern, habe ich gesagt, sollten Sie lieber 
für die lebendige Heranziehung der Bürger zur 
Mitwirkung im Staat und in der Gemeinde sein, 
statt für einen schematischen Zwang. Sie haben 
gesagt, in der Freiheit müsse es auch gewisse· 
Elemente von Zwang geben. Wenn Sie aber die 
Elemente , von Zwang in der Freiheit erhöhen, 
kommt der Augenblick, wo der Zwang überwiegt 
und die Freiheit nicht mehr vorhanden ist. 

Präsident Dr. Hundhammer: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Stock. 

7 
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Stock (SPD): Meine Damen und Herren! In die 
Materie „Wahlpflicht oder nicht Wahlpflicht" will 
ich nicht einsteigen; nur fühle ich mich als Vor
sitzender des Rechts- und Verfassungsausschusses 
verpflichtet zu sagen, daß der Rechts- und Verfas
sungsausschuß bei der Behandlung dieser Materie 
deswegen so schwach besetzt war, weil zu gleicher 
Zeit alle ·anderen Ausschüsse tagten und verschie
dene Mitglieder des Rechts- und Verfassungsaus
schusses Referate z.B. im kulturpolitischen Aus
schuß und auch im Wi:ctschaftsausschuß hatten. Es 
war auch nicht nötig, diese Kollegen aus den ande
ren Ausschüssen in den Rechts- und Verfassungs
ausschuß herüberzurufen, weil sich alle Fraktionen 
ohne Ausnahme darüber einig waren, daß sie dem 
Antrag des Kollegen Junker nicht zustimmen wer
den. Es kam. also nicht darauf an, ob vier Mitglie
der einer Fraktion oder neun oder sechs Mitglieder 
anwesend waren. Ich habe mich wegen dieser 
Frage schon mit Herrn Kollegen Junker bei' Er
ledigung seines Antrags insofern herumgestritten 
- die Kollegen, die damals in der Sitzung des 
Rechts- und Verfassungsausschusses waren, wer
den mir das bestätigen -, als ich die Formulierung 
gebrauchte: „Der Antrag Junker ist mit allen 
Stimmen gegen 1 Stimme abgelehnt", worauf Kol
lege Junker einwarf: „So geht es nicht, man muß 
die Mitglieder zählen, die da sind; mein Antrag 
ist nur mit 14 gegen, 1 Stimme abgelehnt." Wenn 
alle Mitglieder anwesend gewesen und nicht durch 
die Arbeit in anderen Ausschüssen abgehalten ge
wesen wären, hätte ich sagen können, der Antrag 
ist mit allen oder meinetwegen mit 27 Stimmen 
gegen 1 Stimme abgelehnt. So wäre es nämlich ge
kommen. Die Mitglieder des Rechts- und Verfas
sungsausschusses trifft jedenfalls daran keine 
Schuld, weil sie auf andere Ausschüsse aufgeteilt 
waren. Ich darf I~nen sagen, daß sich die Mit
glieder des Rechts- und Verfassungsausschusses 
ihrer Pflicht wohl bewußt sind. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Aussprache ist 
geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Der 
Ausschuß hat die Ablehnung des Antrags Junker 
vorgeschlagen. Wer dem Ausschußvorschlag bei
tritt, wolle Platz behalten. - Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Gegen 7 Stimmen. 

(Zuruf: Das Fähnlein der sieben Aufrechten!) 

Stimmenthaltungen? - Liegen nicht vor. Es ist 
beschlossen, wie vom Ausschuß vorgeschlagen; der 
Antrag Junker ist also abgelehnt. 

Ich rufe auf Ziffer 16 a der Tagesordnung: 

Antrag des Abgeordneten Euerl betreffend Er
richtung einer Außenstelle der Bundesanstalt 
für den Güterkraftverkehr in Nürnberg (Bei
lage 3946). 

Zur Berichterstattung über die Verhandlungen 
des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr (Bei
lage 4376) erteile ich das Wort dem Herrn Abge
ordneten Luft. 

Luft (BHE), Berichterstatter: Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! In seiner 102. Sitzung 
hat sich der Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr 

erneut mit der Frage des Standortes der Außen
stelle der Bundesanstalt für den Güterkraftver
kehr in Nürnberg beschäftigt. Den Ausschußver
handlungen lag ein Antrag des Abgeordneten Wolf 
Hans zugrunde, der bereits vom Hause verabschie
det worden war und der zum Ausdruck gebracht 
hat, es solle diese Außenstelle, falls sie errichtet 
wird, nach Coburg verlegt werden. 

Der Abgeordnete Euerl hat seinerseits einen An
trag eingebracht, der zum Ziele hat, die Verlegung 
der Außenstelle nach Nürnberg zu erreichen. 

Der Ausschuß hat ausführliche Stellungnahmen 
der Staatsministerien zu dem Thema entgegen
genommen und. sich nach umfangreichen Debatten 
schliefüich auf folgende Formulierung geeinigt: 

Die Staatsregierung wird ersucht, gemäß 
§ 53 des Güterkraftverkehrsgesetzes im Bun
desrat dafür Sorge zu tragen, daß Bayern 
zwei Außenstellen der Bundesanstalt für den 
Güterkraftverkehr erhält, eine in Nordbayern 
und eine in Südbayern. 

Der Ausschuß hat sich bei 3 Stimmenthaltungen 
dieser Formulierung angeschlossen. Ich bitte das 
Hohe Haus, in diesem Sinne zu entscheiden. 

Präsident Dr. Hundhammer:- Eine Wortmeldung 
liegt nicht vor. Wir stimmen ab. Wer dem Aus
schußvorschlag beitritt, wolle Platz behalten. -
Ieh bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthaltun
gen? - Erfolgen nicht. Es ist einstimmig beschlos
sen, wie vom Ausschuß .vo.rgeschlagen. 

Ich rufe auf den 

Antrag der Abgeordneten Dr. Strosche, Dr. Wüll
ner und Fraktion betreffend Vereinfachung 
und Beschleunigung der Kreditgewährung 
(Beilage 4121). · 

Den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und 
Verkehr (Beilage 4527) erstattet der Herr Abge
ordnete Luft. Ich erteile ihm das Wort. 

Luft (BHE), Berichterstatter: Hohes Haus, meine 
Damen und Herren! Der Antrag der Abgeordneten 
Dr. Strosche, Dr. Wüllner und Fraktion betreffend 
Vereinfachung und Beschleunigung des Kreditver
fahrens wurde in der 106. Sitzung des Ausschusses 
für Wirtschaft und Verkehr behandelt. Bericht
erstatter war ich, Mitberichterstatter Kollege 
Piehler. 

Nach Rücksprache mit den zuständigen Ministe
rien und mit den Fraktionen kam der Ausschu.ß 
sehr rasch zu dem einstimmigen Beschluß, dem 
Antrag in folgender abgeänderter Fassung zuzu
stimmen: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, die Ver
fahrenswege und die Richtlinien für die Ab
wicklung der Bewerbungen um Kredite aus 
öffentlichen Mitteln im Einvernehmen mit der 
Landesanstalt für Aufbaufinanzierung weit
gehend zu vereinfachen und zu beschleunigen. 

Vor allem ist dafür zu sorgen, daß bei Klein
krediten jede vermeidbare Zwischeninstanz 



Bayerischer Landtag - 163. Sitzung. Mittwoch, den 14. Oktober 1953 125 

(Luft [BHE]) 

ausgeschaltet und alle verwaltungstechnischen 
und bürokratischen Überspftzungen vermieden 
werden. 

Die Staatsregierung wird ersucht, bis 1. No
vember 1953 dem Landtag einen entsprechen
den Bericht vorzulegen. 

Ich habe noch nachzutragen - obwohl es nicht 
zur Berichterstattung gehört, Herr Präsident -

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile Ihnen 
das Wort hierzu. 

Luft (BHE): Es wird im Hinblick darauf, daß der 
· 1. November nunmehr schon recht nahe ist, ge
beten, den Termin auf 1. Dezember zu verlegen. 

Ich bitte das Hohe Haus, dem Beschluß des Aus
schusses zuzustimmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Meine Damen und 
Herren! Ich glaube, daß auch der Termin 1. De
zember noch zu kurz gesetzt ist. Als der Ausschuß 
seinen Beschluß faßte, wäre immerhin noch drei 
Monate Zeit gewesen. Mindestens zwei Monate· 
sollte man auch jetzt belassen. In noch kürzerer 
Zeit wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, 
über Richtlinien, die doch auch Vorbesprechungen 
zwischen den Ressorts erfordern, ein Ergebnis vor
zulegen. Ich möchte vorschlagen, wenigstens den 
L Januar zu nehmen. - Eine w·ortmeldung erfolgt 
nicht. 

Ich lasse über den Ausschußvorschlag unter Än
derung des Termins in 1. Januar 1954 abstimmen. 
Wer dem beitritt, wolle Platz behalten. - Ich bitte 
um die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? _.:._ Es 
ist beschlossen, wie vorhin von mir formuliert. 

Ich rufe auf den 

Antrag cles Abgeordneten Rabenstein betref
fend Übernahme der Kreuzbergstraße von 
Bischofsheim zum Kreuzberg als Landstraße 
I. Ordnung (Beilage 4432). 

Ich erteile das Wort dem Berichterstatter über 
die Verhandlungen des Ausschusses für Wirtschaft 
und Verkehr (Beilage 4610), Herrn Abgeordneten 
Stain1. 

Stain (BHE), Berichterstatter: Hohes Haus, meine 
Damen und Herren! Der Antrag des Abgeordneten 
Rabenstein betreffend Übernahme der Kreuzberg
straße von Bischofsheim zum Kreuzberg als Straße 
I. Ordnung wurde in der 107. Sitzung des Wirt
schaftsausschusses behandelt. Berichterstatter war 
meine Wenigkeit, Mitberichterstatter Abgeo.rdneter 
Greib. 

In der Verhandlung plädierte der Bericht -
e r s t a t t e r für die Annahme des Antrags. Er be
tonte, daß es sich um eine sehr stark frequentierte 
Ausflugstraße handle, deren Lasten man nicht allein 
der Gemeinde Bischofsheim auferlegen könne. 

Der Mit b er ich t erst a t t er teilte mit, die 
vom Kulturbauamt Sehweinfort ausgebaute Straße 
entspreche nicht den allgemeinen Gesichtspunkten, 

sie weise zahlreiche Knicke auf und sei in Hohl
wege eingebettet, so daß sie im Winter nicht schnee
frei gehalten werden könne. Die Kosten für die 
7 Kilometer lange Straße, die nicht in der alten 
Trasse ausgeführt werden könne, beliefen sich auf 
2 Millionen DM. 

Regierungsbaudirektor Röth 1 ein wies darauf 
hin, daß die Straße in den Jahren 1933/34 von der 
Gemeinde Bischofsheim und dem Landkreis Neu
stadt als Wirtscha.ftsweg erbaut wurde. Die Straße 
habe Steigungen zwischen 8 und 12 Prozent und 
kleinste Krümmungshalbmesser von 35 Metern. 

Antragsteller Rabenstein berichtete, das 
Landratsamt habe am 3. September 1953 die Über
nahme als Landstraße II. Ordnung einstimmig ab
gelehnt und der Antrag werde bei Neuvo,rlage 
durch den Kreistag wieder abgelehnt werden. Er 
könne sich nicht vorste11en, idlaß man 1di!e Straße 
besser legen könne. Sowohl die Gemeinde Bischofs
heim als auch der Landkreis Bad Neustadt seien 
nicht in der Lage, die Straße in den notwendigen 
Zustand zu bringen. Die Straße sei täglich mit etwa 
600 bis 700 Fahrzeugen frequentiert. 

Gegen die Übernahme der Straße sprach sich 
Herr Kollege Dr. S c h e d 1 aus, der vor allem auf 
die statistischen Unterlagen über den Landkreis 
Bad Neustadt einging und mitteilte, daß der Kreis, 
der 30 000 bis 35 000 Einwohner habe, mit seiner 
Steuerkraft immerhin an 46. Stelle in Bayern stehe 
und daß man ihm die Übernahme dieser Straße mit 
einer Verschuldung von 128 000 DM zumuten könne. 

Der Mitberichte r statte r teilte noch mit, 
daß die Straße, so wie sie heute ist, bei einem wei
teren Ausbau ohnedies nicht so bleiben könne und 
daß bei einem weiteren Ausbau auch eine _andere 
Trasse genommen werden müsse, die dann nicht 
mehr über Bischofsheim geht. Es liege daher nicht 
im Interesse· von- Bischofsheim, wenn eine neue 
Straße entstehe. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r führte zur Stützung 
des Antrags nochmals aus, es handle sich um eine 
Straße, die zum einzigen Wintersportgebiet in Un
terfranken führe. Daher könne man die Belastung 
nicht einzig und allein auf der Stadt Bischofsheim 
liegen 'lassen. 

Der Mit b er i c h t er s t a t t er beantragte nach 
Schluß der Debatte die Ablehnung des Antrags, der 
Berichterstatter die Annahme. Mit 17 gegen 
6 Stimmen wurde der Antrag abgelehnt. Der Wirt
schaftsausschuß bittet das Hohe Haus, diesem An
trag beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile das Wort 
dem Herrn Abgeordneten Rabenstein. 

Rabenstein (FDP): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Die Kreuzbergstraße wurde zur Zeit 
Hitlers gebaut, und Hitler war meines Erachtens 
kein schlechter Straßenbauer. Es wurde nun als 
Argument vorgetragen, daß die Straße sehr unter 
Schneeverwehungen zu leiden habe. Ich muß darauf 
aufmerksam machen, daß es kaum eine Straße in 
der Rhön gibt, die nicht unter Schneeverwehungen 
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zu leiden hätte. Es wurde mir nuru mit Brief vom 
7. Oktober vom stellvertretenden Landrat Keller 
mitgeteilt, daß diese Straße bestimmt nicht schlecht 
sei und daß keine neue Straße gebaut werden 
müsse, da es sich um eine der ganz wenigeri Straßen 
handle, die bis heute keine Frostaufbrüche gezeigt 
haben; es müsse lediglich eine Rauhteerdecke ange
bracht werden, um die Straße noch für lange Zeit 
zu erhalten. 

Tatsächlich ist es so, daß diese 7 Kilometer lange 
Straße in erster Linie von auswärtigen Fahrzeugen 
befahren wird, weil der Kreuzberg ein Ausflugs
gebiet ist. Es wurde nun argumentiert: Da oben 
ist ein Kloster, dieses Kloster ist der Nutznießer 
in dieser Angelegenheit! Dazu möchte ich bemerken, 
daß das Kloster nicht nach Bischofsheim gewerbe
steuerpflichtig ist, Bischofsheim aber hat die Straße 
zu unterhalten. Im übrigen möchte ich darauf hin~ 
weisen, daß der dortige Kreistag, nachdem er bereits 
am 3. September einmal die Übernahme abgelehnt 
hat, mit den Stimmen der CSU jetzt neuerlich die 
Übernahme ablehnte. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt als Redner 
der Herr Abgeordnete Greib. 

Greib (CSU): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Mit dem Antrag, die Kreuzbergstraße ein
fach als Landstraße I. Ordnung zu übernehmen, ist 
es nicht getan. Ich habe bereits im Ausschuß darauf 
hingewiesen, daß es vor allen Dingen notwendig 
wäre, einmal die heutigen Zeitverhältnisse, und 
zwar besonders wegen der Planung zu berücksich
tigen. Die Kreuzbergstraße ist in den Jahren 1933/34 
gebaut worden. Damals hatte man den heutigen 
Autoverkeh.r und diese Probleme des Omnibusver
kehrs noch nicht zu bewältigen. Im vergangenen 
Winter wurde dort oben - um nur ein Beispiel zu 
lbrinig;en - 'die Schne1eschan2'le eröffnet, urud ibei d~e
ser Gelegenheit waren einige tausend, schätzungs
weise 9000 bis 10 000 Menschen zusammengekom
men. Da war die Straße derart verstopft, daß stun
denlang die ·Fahrzeuge uruten am Ortseingang von 
Bischofsheim stehenbleiben und warten mußten, bis 
sie durch die Straße nach Bischofsheim hineinge
schleust werden konnten. Es müßte also eine ganz 
neue Planung der Straße von Bischofsheim aus 
erfolgen. 

Dazu kommt das Zweite: Der Herr Kollege Ra
benstein hat darauf hingewiesen, daß die Straße 
nicht schneefrei zu halten sei. Wenn man aber da
mals eine Straße so gebaut hat, daß die ganze 
Strecke über Hohlwege führt, dann ist es ganz 
selbstverständlich, daß bei den Schneeverhältnissen 
dort oben-mit 1,30 Meter tTefüm :Schnee; im ;Letz
ten Winter mit 1,50 Meter - eine Straße einfach 
nicht schneefrei zu halten ist. Und aus diesem 
Grund plant man bereits, neue Wege zu gehen. 

Hierzu ist folgendes zu sagen: An der Höhe des 
Kreuzbergs, viel höher als Bischofsheim, gehen 
bereits zwei wunderbare Zufahrtsstraßen, die eine 
von Sandberg, die von Bad Kissingen kommt und 

als reine sogenannte Höhenstraße ausgebaut ist, 
ia1so iilber Btl.schofsiheim liegt U!lld p:ria;kthsch 1an das 
Waldgebiet des Rhönbergs heranreicht, also· auch 
für die Abfuhr, insbesondere für die Holzwirtschaft 
in Frage kommt. Außerdem führt eine wunderbare· 
Straße von Wildflecken zur Ortschaft Neu-Wild
flecken. 

Wenn man nun einfach so verfährt, daß man den 
Weg ·als Landstraße· I. Ordnung übernimmt, dann 
würde ich die Zufahl'tsstrecke über Neu-Wildflecken 
wählen, 1 Kilometer Landstraße I. Ordnung aus
bauen, alle Hohlwege usw. umgehen und damÜ so
gar an den Südhang des Auersberg vedagern. Da
durch würde iCh eine wunderbare Straße bekom
men, die viel leichter zugänglich ist, und es wäre 
zugleich dem Antrag Rechnung getragen. Dadurch, 
daß der vorliegende Antrag mehr oder weniger 
davon ausgeht, die Gemeinde Bischofsheim in etwa 
zu berücksichtrgen, schlägt er eigentlich ins Gegen
teil um. Denn wenn heute die Straße als Land
straße I. Ordnung erklärt wird, würde jeder Stra
ßenplaner sagen: Ich baue den Kilometer aus und 
umgehe Bischofsheim, und die Bischofsheimer sind 
dabei benachtefügt. Der Kreistag hat sich mit der 
Angelegenheit beschäftigt urid die Straße. abge
lehnt. 

Ich darf nun folgendes hinzufügen: Wir haben 
uns deshalb schon seit längerer Zeit frber das 
Problem unterhalten, wie man in etwa den Dingen 
dienen kann 'Und sind zu folgender Lösung ge
kommen - ohne daß der Antrag überhaupt .ge
kommen wäre -: Der Kreis ist an und für sich 
an der Aufbringung der Mittel beteiligt, und zwar 
ist das im Wege des Umlageverfahrens bis heute 
erfolgt. Das zweite ist der Bezirk. Er wird sich 
jetzt an dieser Straße, nachdem dort ein gewisser 
Fremdenverkehrskn6tenpunkt entstanden ist und 
die Mittel, die von den Gemeinden. aufgebracht 
werden können, hierfür nicht ausreichen, ebenfalls 
finanziell beteiligen. 

(Abg. Rabenstein: Er hat es auch abgelehnt!) 

- Der Bezirk hat es nicht abgelehnt; er kann es 
gar nicht ablehnen. Ich wüßte es - der Herr Kol
lege .stock ist ja anwesend -, wenn wir uns 
mit dem Antrag schon ablehnend beschäftigt hät
ten; denn ich bin Mitglied des Bezirkstags. Der 
Herr Kollege Sittig weiß davon auch nichts. Wir 
ha:ben nur den Antrag gestellt, bei der Regierung 
wird der Antrag erwogen und bei der nächsten 
Sitzung wird er zur Abstimmung gelangen. 

Wenn ich noch einen Schlußsatz anfügen darf: 
Es ist doch interessant, der Herr Kollege Raas hat 
eben gesagt, der Herr Kollege Junker hätte den 
Antrag aus einer gewissen Überlegung heraus ge
stellt. Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Auch dieser Antrag ist so entstanden, ohne eine 
Überlegung. Er ist irgendwo in einer Versamm
lung entstanden, in der einige Leute zugegen 
waren, die diesen Wunsch geäußert haben. 

(Abg. Rabenstein: Stimmt gar nicht!) 

Wenn Herr· Kollege Raibenstein schon so großen 
Wert a'Uf solche Anträge legt, möchte ich rhm fol
gendes sagen. Er hat unlängst in einer Versamm-
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lung erklärt, der Landtag sei vollkommen über- · 
:flüssi:g, der Landtag sei eine Quasselbude, 

(Widerspruch des A:bg. Rabenstein) 

der Landtag würde nur noch Anträge beschließen, 
die da lauten: Der Bundestag möge beschließen. 
'Es gebe einen Haufen Atbgeordnete, die -aus ihrem 
Mandat Geschäfte machen und überhaupt keinen 
Beruf gelernt haben. Ich glaube, es wäre gut, Herr 
Kollege Rabenstein, 

(Zuruf des Abg. Rabenstein) 

wenn Sie solche Anträge nicht stellen würden, um 
sich nicht dem Verdacht auszusetzen, daß Sie An
träge aus Propaganda stellen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Herr A:bgeordneter, 
ich glaube, auf diese Linie sollte sich die Debatte 
nicht hinüberentwickeln. 

Die Aussprache ist geschlossen. Wir kommen zur 
Atbstimmung. · 

Der Ausschuß hat die Ablehnung des Antrags 
Ra:benstein empfohlen. Wer dem Ausschußvor
schlag beitritt, wolle Platz behalten. - Der An
trag Rabens.tein ist gegen die 'Stimmen der FDP, 
einige Stimmen des BHE und eine Stimme der 
CSU abgelehnt, wie es der Ausschuß vorgeschlagen 
hat. 

Ich halte es für richtig, die Sitzung jetzt zu 
unterbrechen. ICh schliage vor, die Beratungen um 
3 Uhr wieder zu beginnen. 

Die Sitzung ist unterbrochen. 

(Die Sitzung wird um 11 Uhr 57 Minuten 
unterbrochen.) 

Präsident Dr. Dr. Rundhammer nimmt die Sitzung 
um 15 Uhr wieder auf. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Beratungen 
sind wieder aufgenommen. 

Ich rufe auf Ziffer 16 d der Tagesordnung: 

Antrag der Abgeordneten Geiger, Euerl und 
Genossen, Albert und Genossen, Dr. Geisl
höringer, Nerlinger, Luft, Stain, Mittich und 
Wolf Hans beti-effend Ausgleich zwischen den 
Interessen der Bundesbahn und des Straßen
verkehrs (Beilage 4642). 

Den Bericht über die Beratungen des Ausschus
ses für Wirtschaft und Verkehr gibt der Herr Ab
geordnete Michel; ich erteile ihm das Wort. 

Michel (GSU), Berichterstatter: Herr Präsident, 
Hohes Haus! In 5 Sitzungen hat sich der Ausschuß 
für Wirtschaft und Verkehr übe.r das Thema 
Schiene und Straße unterhalten. Der Herr Wirt
schaftsminister pr. Sei:del hielt ein ausführliches 
Referat über das Problem Schiene un:d Straße üi 
Bayern. Die Beratungen des Ausschusses fanden 
in folgendem Antrag ihren Niedersch1ag: 

Die Staatsregierung wird ersucht, im Inter
esse der Schaffung eines gesunden Verkehrs
systems die Bemühungen um einen Ausgleich 
zwischen den Interessen der Bundesbahn und 
des Straßenverkehrs im Sinne einer natür
lichen Abgrenzung der beiiderseitigen Auf
gabengebiete fortzusetzen. Hierbei wird be·
sonders auf den Erhaltungszustand des baye
rischen Straßennetzes Rücksicht zu nehmen 
sein. 

Auch im Zuge der Bemühungen um eine 
sachgemäße Koordinierung zwischen Schiene 
und Straße ist darauf hinzuwirken, daß der 
besonderen, zum Teil politisch bedingten 
Verkehrslage Bayerns in erster Linie auf 
tarifarischem Gebiet ausreichend Rechnung 
getragen wird. 

Dieser Antrag wurde vom Ausschuß einstimmig 
angenommen. Ich bitte das Hohe· Hirns, diesem 
Beschluß beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wo'rtmeldung 
liegt nicht vor. Wer dem eben vorgetragenen Aus
schußbeschluß 1beitritt, wolle Platz behalten. - Ich 
bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen'? 
- Es ist einstimmig vom Plenum beschlossen, wie 
vom Ausschuß vorgeschlagen. 

Wir kommen zu den Ziffern 17 a und 17 b der 
Tagesordnung. Dabei handelt es sich um Anträge, 
die sich mit der vierklassigen bzw. dreiklassigen 
Mittelschule befassen. Der Vorsitzende der CSU.:. 
Fraktion, der zugleich Vorsitzender des kultur
politischen lrnsschusses ist, kann heute nac...11.mittag 
an den Berntungen nicht teilnehmen. Als Vorsitzen
der des kulturpolitischen Ausschusses möchte er bei 
der Behandlung dieser Angelegenheit gerne an
wesend sein. Er hat deshalb gebeten, es möge die
ser Punkt -bis morgen vormittag zurückgestellt 
werden. Erhebt sich dagegen eine Erinnerung? -· 
Das ist nicht der Fall: 

Ich darf bei dieser Gelegenheit einfügen, daß wir 
ohnehin noch ein oder zwei dringende Gegenstände 
aus den vorliegenden Nachträgen zu behandeln 
haben, so daß die Zurückstellung dieses Punktes 
auf morgen auch deshal!b ·zweckmäßig ist. Vermut
lich dürfte sich eine Debatte ergeben. 

Ich rufe auf Ziffer 17 c der 'Dagesordnung: 

Antrag des Abgeordneten Müller betreffend 
Verwendung von Schiefertafeln in den Volks
schulen (Beilage 4148). 

Am besten werden wir unmittelbar anschließend 
auch den Bericht zu Ziffer 17 d der Tagesordnung 

Antrag des Abgeordneten Simmel betreffend 
Verwendung von Schiefertafeln in den Volks
schulen (Beilage 4474) 

entgegennehmen, um dann über beide Anträge zu 
entscheiden. 

Zur Erstattung des Berichts über die Verhand
lungen des Ausschusses für kulturpolitische An
gelegenheiten (Beilage 4475) erteile ich dem Herrn 
A:bgeordneten Schreiner das Wort. 

Schreiner (BHE), Berichterstatter: Hohes Haus, 
meine Damen und Herren! In der 55. Sitzung des 
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kulimrpolitischen Ausschusses wu11de ldeT in der 
Bei1Jagre 4148 raibg:erdruckte Arntrag rdes Herrn A.Jb ... 
geordneten Müller behandelt, betreffend die Ver
wendung von Schiefertafeln in den Volksschulen. 
Berichterstatter war meine Wenigkeit, Mitbeticht
erstatter der Herr Kollege Walch. 

Der Antrag lautete: 

Das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus wird ersucht, die Volksschulen anzu
weisen, daß im Unterricht des ersten und zwei
ten Schuljahres pflichtgemäß Schiefertafeln an 
Stelle von Schreibheften ·gebraucht werden. 

Die einer solchen Anordnung entgegen
stehenden pädagogischen Bedenken sind so
lange zur,ückzustellen, bis sich die Lage . der 
bayerischen Schieferindustrie . durch die Wie
dervereinigung Deutschlands gebessert hat. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r erinnerte daran, daß 
dieser Antrag ibereits zweli.mal vom kulturpolitd.
schen Ausschuß behandelt, a1ber limmer wieder 
zurückgesteLlt wu11de, weil v1erscMerdene päidrago
gische und andere Bedenken einzuwenden waren. 

Der M i t b e r i c h t e r s t a t t e r , Herr Kollege 
Walch, erklärte, daß ih~ der Antragsteller schon 
die Hölle heiß gemacht habe. Er sah ein und be
griff, daß er sich für die in dieser Art bedrohte 
Schiefertafelindustrie einsetzen müsse. 

Nach längerer De1batte, an der sich mehrere Kol
legen beteiligten, hat Herr Kollege Si mm e 1 hilfs
weise einen Abänderungsantrag eingebracht mit 
folgendem Wortlaut: 

Das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus wird ersucht, die Volksschulen anzu·
weisen, daß im Unterdcht des ersten und 
zweiten Schuljahres für Übungszwecke und für 
alle Schrefü-, Rechen- und M,._;iJarbeiten, die 
nicht aufbewahrt werden müssen, die Schiefer
tafel im Vorrang vor dem Schreibheft benutzt 
wird. 

Der R e f e r e n t d e s K u 1 t u s m i n i s t e -
r i ums gab sehr aufschlußreich Bericht über die 
Verwendung der Schiefertafel an Volksschulen. Er 
berichtete unter anderem, daß nach den gegen
wärtigen Bestimmunge:p. nicht nur im ersten und 
zweiten Schuljahrgang, sondern auch im dritten 

• und vierten die Schiefertafel verwendet werde. 
Nachdem in der ersten und zweiten Klasse die 
Schiefertafel zu 80, bis 90 Prozent Verwendung 
finde, würde sich durch eine Beschlußfassung im 
Sinne des Antrags Müller im Ergebnis nichts We
sentliches ändern. Mit der Zulassung der Schiefer
tafel bis zur vierten Klasse habe das Ministerium 
der Schiefertafelindustrie ohnehiri schon ein gro
ßes Zugeständnis gemacht; denn aus pädagogischen 
Übedegungen hätte man sie dort abschaffen müs
sen. Die gesamte Lehrerschaft sei überzeugt, daß 
die Schreibhefte gegenüber der Verwendung von 
Schiefertafeln den Vorzug verdienten. Wenn die 
Verwendung von Schiefertafeln vorgeschrieben 
würde, würde sich wohl die Industrie, die Ersatz
tafelh herstellt, auch Aluminiumtafeln, 1bei denen 
die Kosten noch geringer sind, dagegen wehren. 

Es schloß sich noch eine große Debatte an, an 
der sich die Kollegen Pittroff, Dr. Korff, Simmel, 
Engel und Förster beteiligten. 

Nach längerer Debatte kam der Ausschuß ·Zu fol
gendem Beschluß: 

Der Antrag Müller auf Beilage 4148 wird 
mit 9 rgegen 3 Stimmen :bei 3 E1I1tihJaJ.tung·en ab
gelehnt. 

Der Antrag Simmel - ich wiederhole ihn-: 

Das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus wird ersucht, die Volksschulen anzu
weisen, daß im Unterricht des ersten und zwei
ten Schuljahres für Übungszwecke und für 
alle Schreib-, Rechen- und Malarbeiten, die , 
nicht aufbewahrt werden müssen, die Schiefer
tafel im Vorrang vor dem Schreibheft benutzt 
wird. 

wurde mit 11 gegen 1 Stimme 1bei 3 Enthaltungen 
angenommen. 

Ich bitte ·das Hohe Haus, diesem Ausschuß:be
schluß ebenfalls beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zum Wort il.st ge
me1Jdl'!t drer Heirr Albrg1eorrdITete Müller; ich erte.ne 
ihm das Wort. 

Müller '(rS!Pb): Herr Präsident, ineine Damen 
UTI!d Herren! Me~n Arntr.a.g, den ich !liU jener Zeit 
g·estellt ih1abe, wollte w·eiterr nichts, ,aJs der Schiefer
tafelindustrie rsowie den rbeschäftigten Arbeitern 
dort 01ben 1be1i mir an der Grenz,e helfen. Da nun 
der Hilfisantriag dies Herrn KoHegen Simmel da
zwischen lmm, mein Antriag vom kulturpolitischen 
Ausschuß j·erdoch raibrgelehnt und der rdes' Kollegen 
Simmel angenommen wurde, bin ich ider Auffas
sung, daß .der Antrrag rdes Jfo1rrn Kollegen S:immel 
nicht einmal so weil. t geht w.ie die Re:gierungs
en tschließung vom 8. A'Ugust 1950; es 1hätte draher 
ga'r keinen Zweck, wenn wir hdcecr d~e1siem Antrag 
zustimmen würden. Mi:r persönlich und rder do•rt 
oben befindlichen :Sch~ef.ert1afälil.I1!diustl1ie im Tet
tauer Winkel gerht ·e~ 1darum, Ar1beitsplätze zu er
halten, die wir, wenn mein Antr:ag hter von Ihnen 
abgelehnt wir:d, 1eben ·auch TI!och stil1egen müssen. 
Elin Betri:erb '11!ach dem ander:en geht •erin, und die 
Arbeitskräfte, Männer unid F,raUJen, werden auf 
die .Stmße g·esetzt. Ich möchte nicht die Debatte, 
die im k;ulturpoHtischen Ausschuß stattgediurrden 
hat, 1aufr.eißen. Aber :ich möchte Ihnen, meJ:ne Da
men und He.rre;n, srargen, daß tich mich nie davon 
Ülberze.ugen konnte, rdaß rd~e pädagogischen An
strengungen, dJ:e man im kulturpolitischen Aus
schuß an den Tag .gelegt hrat, die w1rtschaftliichen 
GrüTI!de Ülbertroffen hJarben. Aruch die Gutachten, die 
ich vorig·eleigt habe, 1hia'hen ·aJle päidragogischen E1in
wände in 1den Schratten gestellt. Ich möchte Sie bit
ten, meine namen UTI!d Hemen, stimmen Sie me·i
nem Antrrag zu! 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile rd:as Wort 
~dem Herrn .A!hgeo·11dneten Förster. 

Förster (SiPD): Heirr Präsi:dent, meine Damen 
und IHer.rel\! Es iist k1ar, daß die lhe!iiden Anträge 
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Müller unJd S•immel zusiammengeihören, dia sie die
selbe Materiie !betreffen. MeJne Friaktion hat zu 
diesen 1beiJCLen Anträgen 1auf den Bei1aigen 4148 und 
4475 ibet.r.effend VieTwenidung von Sch:ie:fortafeln in 
den Volksschulen ifo1gende Erklärung •ö.!bzu.geben: 

Der Antrag Müller will die Benru.tzurng 1der .Sch:ie
:Eertafel in den ersten 1be~den .Schulj1ahren zur 
Pflicht machen. Meine F,r1aktion d.st der Meinung, 
daß .auf schulischem Gebiet d1e päJdlagogischen Ge
skhtspunkte vor den wJrtschaftlichen riangie•ren 
müssen. Wirtschaftlich 1aJber muß der 1bayerischen 
Schleferindustrie im Fr1ank!enwa1d, die 1ein Opfer 
ihrer Grenzlage igeworden ist, Tllachdrückrich im 
Rahmen des Grenzl1aI11ds1aniel'IUllgspTOgramms des 
Bundes geholfen werden. Im Ü!br'iigen we'l'iden nach 
den Ang1a1ben de:s K:ultusministeriums im ersten 
und zweiten .Schulj1alrr :bereits zu 80 bis 90 Pro
zent Schäderta!feln 1benutzt. 

Der Antrag Simmel will, diaß die Schiefertafel 
in den :beiden Jersten ISchrulj:ahren v o r w i ·e g e n d 
benutzt wird. iMeJne Fr.aktion sd.·eht sich ve1mnlaßt, 
auch den Antraig iSimmel abzuleihnen, dia ·er durch 
den tiatsächldchen Zustiarud nicht nur 1edüllt ist, 
sorrdern hinter den Anweisungen 1des Kultusmini
steriums, die den GelbTauch der .SchideTtiafel bis 
zum 4. Schiulj1aihr empfehlen, zurückbleJ1bt. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich ·e'fteile weiter 
das Wort dem HeTrn Alb.geordneten Simmel. 

Simmei (BiHE): .Meine iDamen urud Herreni Ich 
haibe nur fo;Lgerude E>rklärung 1a1bzug•elben: Ich ihätte 
nichts 1c1ag·eg1en, wenn der Antrag des Herrn Kol
legen Müller angenommen würde, weil dias zwei
fellos im Inter.esse der biaye:rd.:schen Schie:5er1Jafe.l
industirJe läge. Aber wir ha1ben :bei den Erörterrun
gen im kultill:"politischen Aru:sschuß gesehen, daß 
dieser Antraig keine Aussicht .au·f Anlll!ahme hat. 
Mein Antr.ag war ein Kompromißantrag, mit dem 
sich 1der A1Usischuß einverst·aTIJden ·erklärt h1at. Ich 
gl1au.be auch nicht, Herr Ko,lleg•e MüUer, daß mein 
Antr.ag noch weni;ger v•eTliarngt, .als die ministeriel
len Richtlinien ohnehin schon hes1agen. 

Ich möchte dem Hohen Hause bezüglich !der Be
derutung 1der .Schiefertafel nur noch eine MitteJlung 
machen: Für idie ;Er.zieihung des enrglischen Thron
fol1gers 'ist j·etzt diie Schiefertafel ·ed.rngefüihrt wor
den. 

QHeiterkeit - A!hg. Bezold: Das ülberzeugt 
uns, Herr KoÜeg•e!) 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich ·erteile nunmehr 
das Wort dem Herrn A!bgeoridneten OJr. Sch1Üher.t. 

Dr. Schubert {CSU): Herr P'1'äl<:irdent, Hohes Haus! 
Wfr er.kennen 1an, daß es für die rbetroffenen Kr·eise 
des Grenzlandes 1eine große wirtschaft1iche Härte 
•bedeutet, wenm. ihr Indru:striecz•weig stillg1elegt wer
den müßte. ,Ich muß mich :aber .auch zu dem Grund" 
satz !bekennen, icllaß d.n dieS'er Fr.ag·e ·z:unächst 
pädagogische und nicht wirtschaftliche Gründe 
.aussch1ag1ge'bend s·ein müssen. Aruch unsiere Frak-

~------------

tion unter.stützt diurch1aus den Vorschl1ag, daß man 
versuchen soll, rden :betroffenen Kreisen fo dem 
her·eits 'angieführten Sanierungsprorg•r.amm zu Hilfe 
zu .kommen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Das Wort nimmt 
der Herr Sta:atsminiJster für UnteTricht unid Kultus. 

Dr. Schwalber, Stiaatsmind.ster: Hohes Haus! 
Wenn ich den 1hislher1gen Verliauf •der Delb:atile be
tr.achte, so glaube ich Grund zu der Annahme zu 
h!aiben, daß der Antrag MrüHe·r woihl der A.lbleh
nung venfallen und der Antr.ag IS:immel vielleicht 
angenommen werden wwd. Ich foarge mdch nun, 
was ist denn id:arnn überrh!a.upt der 1S,ach·e gedient? 
Lassen Sie ·es doch, wi1e ·es jetzt ist. Wir ha.ben für 
dri:e ersten vi·er Klra:ssen d'i:e .Schiefertafel zuge·l!as
sen. Das entspricht idoch min1destens der Tendenz 
de1s Antr.a.g1es SJmmel Ich siehe wirklich nicht ein, 
wiar1um noch ein ·ed.genier Antrarg neben ·der bis
herig•en Übung notwendig sein sollte. 

OJer l,lntrag Müller 1allerdrings erscheint mir un
annehmbar, nachdem •er in 1den ·eirsten beiden Kl·as
sen :ausschließlich die Schieferta:De•l verliangt. Ich 
g1au!be, m.an sollte es den L1eihr·erll' und der Unter
rd.ch tsiverwaltung über Lassen, die U n ter·rich tsmi'ttel 
einzuführen, die 1aus päidagogischen . Gründen .am 
1g·ee1grl'etsten erscheinen. Wir fil!hren an und für 
sich einen seihr ihartnäck:Ji..gien Kampf •gegen all 
die Einflüsse von .aiußen 1auf unser.e Schule, die 
mit schuld.sehen Erwäg:ung·en rg.ar nichts zu tun ha
ben, un!d idiiesre·i· Antriag scheint mir auch in ·diese 
Rich t:ung >einzureihen zu sein. Man ~ann nicht 
rde1shalib •an.vf päJdJagorgische Erkenntnisse ·in unserem 
SchuJwesen verzichten, weiil es 1dJa11auf 1ankommt, 
die ·eine oder .andere Irudustr1e ·zu runterstützen. 
Wa1s hier geschieht, wenn dem Antrag MrüUer zu
.giestimmt wü11de, körnüe mJt demselben Recht 
ir1gendein ander.er Wirtschraftszwe:iig in den näch
sten Monaten von der iSchru11e verlangen. 

Betrachten wfr also die Schule nur unter päda
gogischen Gesichtspunkten unid iiJberlias:sen wir die 
Be:helbrung drer wirtsch1afthlchen Schwierigkeiten 
eä.ne:s Induistdezweig1s den RJessorts urn1d den Std-
1en, di1e idia.m 1berufen sd.nd, Wirtschaftspolitik zu 
machen! In 1der Schule .aber ihialben die wirtschaft
lichen Gesichtspunkte au.szusch1ediden und dürfen 
nur die pädago1gischen maßgeberud :sein. 

Wenn ä.ch Ihnen ·einen Rat gehen darf: Leihnen 
Sire rbe:iide Anträge rab! Wenn Si:Le sd.ch diazu nicht 
entschließen können, dann bJtte lerhnen 'Sie j1eden
falls den Antriag Müller ab. 

Präsident Dr. Hundhammer: w·ir kommen zur 
Abstimmung. Zum Antrag Müller hat der Aus
schuß die Ablehnung empfohlen. Wer dem Aus-· 
schußvorschlag auf Ablehnung beitritt, wolle sich 
vom Platz erheben. Ich bitte um die Gegenprobe. 
- Stimmenthaltungen? - Das erstere war die 
Mehrheit; es ist beschlossen,- wie vom Ausschuß 
vorgeschlagen, der Antrag Müller ist also abge
lehnt. 

Wii kommen zur Abstimmung über den Antrag 
Simmel. Hier wird vom Ausschuß Zustimmung 
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empfohlen. Wer dem Ausschußvorschlag beitritt, 
wolle sich vom Platz erheben. - Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Wir stellen die Stimmenthaltun
gen fest. - Der Antrag Simmel ist gleichfalls ab
gelehnt. 

(Zuruf von der SPD: Weil er überholt ist!) 

Ich rufe auf Punkt 18 a der Tagesordnung: 

Antrag der Abgeordneten Bauer Georg, 
Dr. Keller, Riediger und Schreiner betreffend 
Erlaß von Richtlinien für die Besoldung der 
Kreisberufsschullehrer (Beilage 4430). 

Berichterstatter über die Beratungen des Aus~ 
schusses für Besoldungsfragen (Beilage 4602) ist der 
Herr Abgeordnete Dr. Eberhardt; ich erteile ·ihm 
das Wort. 

Dr. Eberhardt (FDP), Berichterstatter: Meine 
Damen und Herren! Sie finden auf Beilage 4430 
folgenden Antrag: 

Die Staatsregierung wird ersucht, umgehend 
Richtlinien für die Besoldung der Kreisberufs-
schullehrer zu erlassen. · 

Bei den Beratungen im Ausschuß stellte sich her
aus, daß diese Fassung etwas zu eng ist. Sie geht 
zurück auf den § 16 des Berufsschulgesetzes. Der 
Antrag hat deshalb im Ausschuß folgende Fassung 
erhalten: 

Das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus wird ersucht, die Richtlinien nach § 16 
des Berufsschulgesetzes über die Besoldung der 
Berufsschullehrer umgehend ·zu erlassen. 

Dieser Beschluß wurde einstimmig gefaßt, nach
dem der Regierungsvertreter erklärt hatte, daß 
entsprechende Ausführungsvorschriften bereits in 
Behandlung sind. Ich bitte Sie, dem Ausschuß
beschluß zuzustimmen. 

Präsident Dr: Hundhammer: Eine Wortmeldung 
liegt nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung. Wer 
dem vom Berichterstatter wiedergegebenen Aus
schußvorschlag beitritt, wolle Platz behalten. -
Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthaltun
gen? - Liegen nicht vor. Es ist vom Plenum ein
stimmig beschlossen, wie vom Ausschuß empfohlen. 

Es folgt Ziffer 18 b: 

Antrag der Abgeordneten Donsberger und 
Dr. Raß betreffend Vorlage eines Gesetzent~ 
wurfs zur endgültigen Regelung der Zahlm:,1g 
der Dienstbezüge der noch ·in Kriegsgefangen
schaft befindlichen Beamten, (Beilage 4540). 

Den Bericht über die Verhandlungen des Aus
schusses für Besoldungsfragen (Beilage 4603) er
stattet Herr Abgeordneter Dr. Eberhardt. 

Dr. Eberhardt (FDP), Berichterstatter: Herr Prä
sident, Hohes Haus! Der Antrag auf Beilage 4540 
lautet: 

Die Staatsregierung wird ersucht, dem Land
tag einen Gesetzentwurf zur endgültigen Rege-

lung der Zahlung der Dienstbezüge der noch 
in Kriegsgefangenschaft befindlichen Beamten 
vorzulegen. 

Der Ausschuß hat diesem Antrag einstimmig die 
Zustimmung erteilt, nachdem ·der Vertreter der 
Staatsregierung erklärt hatte, daß auch hier der 
Gesetzentwurf bereits in Behandlung sei und daß 
der Wunsch bestehe, ihn noch bis zur Kriegsgefan
genenwoche verabschieden zu können. 

Ich bitte, dem Beschluß des Ausschusses beizu
treten; 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
liegt nicht vor. Wer dem Ausschußvorschlag bei
tritt, wolle Platz behalten. - Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Keine. Der 
Ausschußvorschlag ist-vom Plenum einstimmig ge
billigt. 

Es folgt Ziffer 18 c der Tagesordnung: 

Antrag der Abgeordneten Bezold, Dr. Eber
hardt und Fraktion betreffend Vorlage eines 
Gesetzentwurfs zur Änderung des Gesetzes zu 
Art. 131 GG (Beilage 4345). 

Zum Bericht über die Verhandlungen des Aus
schusses für Besoldungsfragen (Beilage 4604) er
teile ich das Wort dem Herrn Abgeordneten Dons
berger. 

Donsberger (CSU), Berichterstatter: Der auf Bei
lage 4345 abgedruckte· Antrag der Abgeordneten 
Bezold, Dr. Eberhardt und Fraktion wurde in der 
49. Sitzung des Ausschusses für Besoldungsfragen 
am 28. September 1953 beraten. Berichterstatter 
war ich, Mitberichterstatter Herr Abgeordneter 
Sittig. 

Beide Berichterstatter beantragten, zunächst den 
Vertreter der Staatsregierung zu hören. 

Oberregierungsrat Dr. Schrötten s e g er hob 
die Notwendigkeit des in dem Antrag geforderten 
Gesetzes hervor. Das Ministerium habe abwarten 
wollen, bis das Bundesverfassungsgericht sein Ur
teil, das in etwa 4 bis 5 Wochen zu erwarten sei, 
gefällt hätte, um nicht dann nochmals ein Gesetz 
ausarbeiten zu müssen. Die Vorbereitungen seien 
im wesentlichen abgeschlossen. 

B e i d e B e r i c h t e r s t a t t er beantragten 
nach dieser Aufklärung Annahme des Antrags, die 
dann auch einstimmig erfolgte. 

Ich bitte das Hohe Haus, dem Beschluß des Be
soldungsausschusses beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Wortmeldungen er
folgen nicht. Wir stimmen ab. Wer dem einstim
migen Vorschlag des Ausschusses beitritt, wie ihn 
der Berichterstatter vorgetragen hat, wolle Platz 
behalten. - Ich bitte um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen? - Erfolgen nicht. Es ist vom 
Plenum einstimmig beschlossen wie vom Ausschuß. 
empfohlen. 

Ich rufe auf Ziffer 18 d: 

Antrag der Abgeo1·dnetenDonsberger, Hofmann 
Leopold, Strohmayer, Mittich und Dr. Eber-· 
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hardt betreffend Vorlage des Entwurfs eines 
neuen Beamtengesetzes (Beilage 4613). 

Ich erteile das Wort dem Berichterstatter Herrn 
Abgeordneten Pittroff. 

Pittroff (SPD), Berichterstatter: Meine Damen 
und Herren! In der 50. Sitzung des Ausschusses für 
Besoldungsfragen am 29. September wurde auf An
stoß von Kollegen Donsberger außerhalb derTages
ordnung ein Antrag mit folgendem Wortlaut ein·
gebracht: 

Die Staatsregierung wird ersucht, dem Land
tag baldigst den Entwurf eines neuen bayeri
schen Beamtengesetzes in Vorlage zu bringen. 

Der Ausschuß hat, nachdem innerhalb der Sitzung, 
die fünf Landtagsfraktionen den Antrag unter
stützt hatten, einstimmig beschlossen, den Antrag 
anzunehmen. Die Beamter:i legten Wert darauf, daß 
ihre Rechtsgrundlagen in den verschiedenen Län
dern analog denen des Bundesbeamtengesetzes ge
staltet werden. Bayern habe sich bereit erklärt, 

_nach Erlaß des Bundesbeamtenrahmengesetzes die 

Die Staatsregierung wird ersucht, dem Land
tag baldigst den Entwurf eines neuen bayeri
schen Beamtengesetzes in Vorlage zu bringen 

angenommen wird, könnte man uns, ohne daß wir 
etwas dafür können, auf dieses „baldigst" festlegen. 
Wenn allerdings dieses „baldigst" so verstanden 
wird, daß es sich um einen erträglichen Zeitraum 
handelt, der sich also auf Monate erstrecken darf-

(Zurufe der Abg. Donsberger und 
Dr. Ankermüller) 

-·ich habe ja früher selbst in diesem Hohen Hause 
ähnliche Ausdrücke wie „iri Bälde" anzusprechen 
gehabt, Herr Kollege Dr. Ankermüller weiß sehr 
wohl noch Bescheid; ich möchte nicht auf eine ähnr
liche Sache festgelegt werden -, wenn also unter 
„ baldigst" zu verstehen wäre, daß der Entwurf von 
uns im Zusammenhang mit der Regelung des Bun
des vorgelegt werden sollte, bestünden keine Be
denken. 

Präsident Dr. Hundhammer: Das Wort hat bean
tragt der Herr Abgeordnete Donsberger_. 

Donsberger (CSU): Herr Präsident, meine Damen 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu über- d H 1 D E t f . b . h _ B h. un erren. en n wur eines ayensc en e-
!le r:1~n. ~- ---~-- __ _ _____ amtengesetzes kann na.ch meiner Auffassung die 
. Der Be~chluß-;-crere:genDICE nur fürmalerNatur Bayerische Staatsregierung auch dann vorlegen, 
1~t und die Staatsregierung ersucht, de,n E;:itw_urf wenn das Bundesrahmengesetz noch nicht erlassen 
ei:ies Beamtengese:tzes vorzulegen, wurae ern.stim- ist. Das Bundesrahmengesetz muß sich innerhalb 
mig g.efaßt. Ich bitte das Hohe Haus, ebenso zu der Bestimmungen des Bundesbeamtengesetzes hal-
beschheßen. ten. Wenn sich der Inhalt des Entwurfs eines baye

Präsident Dr. Hundhamme:r: Das Wort nimmt 
hierzu der Herr Staatsminister der Finanzen. 

Zietsch, Staatsminister: Hohes Haus! Bei der Be
ratung dieses Antrags haben Vertreter meiJ:?-eS Mi
nisteriums gebeten, den Antrag zurückzustellen, mit 
der Begrünidung, daß es vorerst, solange das Bun
desrahmengesetz noch nicht da ist, wohl zweck
mäßig erscheint, diese Rahmenbestimmungen abzu
warten. Ich habe dann unterm 10. Oktober 1953 
dem Herrn Landtagspräsidenten in einem Schreiben 
diese Gründe noch einmal mitgeteilt. Ich darf dar
aus vielleicht folgende Sätze vorlesen: 

Inzwischen kamen die Arbeiten des Bundes an 
einem Bundesbeamtengesetz soweit voran, daß es 
geboten erschien, der vom Bund beabsichtigten 
Regelung nicht vorzugreifen. Bei gleichzeitiger 
Schaffung eines neuen bayerischen Beamtenrechts 
hätte die Gefahr bestanderu, daß die nach 1945 
eingetretene Rechtszersplitterung auf dem Ge
biete des Beam_tenrechts weiter vergrößert wor
den wäre und daß schon kurz nach Änderung des 
bayerischen Beamtenrechts Bayern in dem Zeit
punkt, in dem der Bund sein neues Beamtenrecht 
fertiggestellt haben würde, erneut vor die Not
wendigkeit einer Überarbeitung seines Beamten
gesetzes gestellt worden wäre. 

Es wird also erneut gebeten, die Weiterbehandlung 
dieses Antrags oder wenigstens die Abstimmung 
über ihn zurückzustellen, bis die Dinge beim Bund 
soweit gediehen sind. Denn wenn der Antrag in der 
vorliegenden Fassung: 

rischen Beamtengesetzes ungefähr mit dem jetzt gel
tenden Bundesbeamtengesetz deckt, .erfüllt Bayern 
die Voraussetzungen nach der beamtenrechtlichen 
Seite, die der Bund in einem Rahmengesetz für die 
Länder vorschreiben kann. 

Nun zu dem Wort ,)aldigst"! Wir haben diesen 
Ausdruck bewußt gewählt, um der Bayerischen 
Staatsregierung einen gewissen Spielraum zu las
sen. „Baldigst" ist also nicht dahin zu verstehen, 
daß schon innerhalb kürzester Frist ein Beamten
gesetzentwurf vorgelegt werden müßte, obwohl ich 
es lieber sehen würde, wenn der Entwurf eines 
neuen Beamtengesetzes an den Bayerischen Land
tag herangetragen würde, nicht nur die beabsich
tigte Änderung, die im Entwurf im Finanzministe
rium bereits vorliegt. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile weiter 
das Wort dem Herrn Abgeo,rdneten Pittroff. 

Pittroff (SPD): Meine Damen und Herren! Den 
Wunsch des Herrn Finanzministers können wir 
wohl leicht erfüllen. Er wünscht, daß ein Termin 
fE.stgesetzt wird, wann das Finanzministerium die
sen Erutwurf vorlegen soll. Aus dem Protokoll ist 
er zu ersehen und ich habe ihn vorhin in einem 
Satz gesagt: „Nach Erlaß eines Bundesbeamten
rahmengesetzes". Dann könnten in Bayern in das 
bayerische Beamtengesetz die Bestimmungen des 
Bundesbeamten·gesetzes übernommen werden. Damit 
ist eigentlich schon der Zeitpunkt festgelegt, wann· 
das Finanzministerium dem Hohen Haus den Ent
wurf unterbreiten soll. 
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Präsident Dr. Hundhammer: Es meldet sich noch
mals zum Wort der Herr Abgeordnete Donsberger. 

Donsberger (CSU): Die Auffassung meines Vor
redners ist nicht garnz richtig. Damit beim Finanz
ministerium keine Meinungsverschiedenheiten auf
kommen: Ich habe in der Sitzung des Besoldungs
ausschusses ausdrücklich erklärt: Die Bayerische 
Staatsregierung ist in der Lage, auch ohne das Vor
liegen des Bundesrahmengesetzes den Entwurf eines 
neuen bayerischen Beamtengesetzes in Vorlage zu 
bringen. Wenn wir den Antrag gestellt haben, so 
sollte er den Zweck verfolgen, daß die Bayerische 
Staatsregierung sich bemüht, die Grundlagen für 
den Entwurf eines neuen bayerischen Beamten
gesetzes so bald wie möglich zu erarbeiten, damit 
er schneller, als un:ter Umständen das Bundes
rahmengesetz in Kraft gesetzt werden kann, uns 
zur Beratung und Beschlußfassung in Vorlage ge
bracht wird. Wenn das nicht geschieht, entstehen 
erhebliche Schwierigkeiten, weil die Rechtsgrund
lagen in Bayern zum Teil ganz anders liegen als 
beim Bund. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als Redner folgt der 
Herr Abgeordnete ·Dr. Eberhardt. 

Dr. Eberhardt (FDP): Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Im Ausschuß wurde darauf hin
gewiesen, daß nicht nur Bayern dabei ist, ein eige
nes Beamtengesetz zu schaffen, sondern auch an
dere Bundesländer, und zwar auf der Grundlage 
des schon ergangenen Bundesbeamtengesetzes. Das 
Rahmengesetz des Bundes, das ergehen wird, kann 
nichts anderes bestimmen, als daß bestimmte Ge
sichtspunkte des Bundesbeamtengesetzes rahmen
mäßig für die Länder zu gelten haben. Es wurde 
erörtert - ich habe besonders diesen Gesichtspunkt 
vertreten -, daß, wenn die große Anzahl der Län
der Gesetze, die bereits dem Bundesbeamtengesetz 
entsprechen, als eigene Beamtengesetze erlassen 
haben, es voraussichtlich zu dem Bundesrahmen
gesetz gar nicht mehr kommen wird, da dieses Bun
desrahmengesetz sich schon lange in Erörterung be
findet und immer wieder nicht zustandegekommen 
ist. Es wird infolgedessen leicht möglich sein, daß 
wir dieses Bundesrahmengesetz überhaupt nicht 
mehr brauchen; wenn die entsprechenden Landes
gesetze vorhanden sind. Aus diesem Grunde ist es 
in der Tat nicht erforderlich, das Bundesrahmen
.gesetz abzuwarten. Das waren die Gesichtspunkte, 
die uns letzten Endes dazu geführt haben, diesen 
Arntrag einstimmig anzunehmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Das Wort nimmt 
nochmals der Herr Staatsminister der Finanzen. 

Zietsch, Staatsminister: Hohes Haus! Ich darf 
nochmals darauf hinweisen, daß wj_r schon der An
sicht sind, es soll gewissermaßen nicht doppelte Ar
beit um der einfach notwendigen Rechtseinheitlich
keit willen auf dem Gebiete des Beamtenwesens 
gemacht werden. Ich möchte meine vorhergehenden 
Ausführungen noch dahingehend ergänzen, daß in 
einer Besprechung beim Bundesministerium des 
Innern vom 17. September 1953 den Ländervertre-

tern die Absicht des Bundes, Rahmenvorschriften 
auf dem Gebiete (ies öffentlichen Dienstrephts zu 
erlassen, bekanntgegeben worden ist. Anschließend 
an diese Besprechung vom 17. September ist an 
sämtliche Länder auch ein Schreiben des Herrn 
Bundesminister des Innern ergangen, in dem unter 
anderem folgendes steht: „Wie in der Besprechung 
zum Ausdruck gekommen· ist" - so heißt es darin 
-· „wird der Vorentwurf eines Rahmengesetzes be
schleunigt ausgearbeitet werden". Es ist also nicht 
so, daß wir sozusagen bis in die Puppen hinein 
warten müßten, bis so etwas kommt. Dabei sollen 
zunächst nur die Vorschriften - so heißt es weiter 
- auf dem im Bundesbeamtengesetz behandelten 
Gebiet des allgemeinen Beamtenrechts und des Ver
sorgungsrechts in Angriff genommen werden; Das 
sind die dringlichsten Punkte. Nun schreibt der 
Herr Bundesinnenminister weiter: 

„Ich würde es dankbar begrüßen, wenn die 
Länder im Interesse einer rechtseinheitlichen Re
gelung durch das Rahmengesetz die Weiterverfol
gung dieser Pläne, 

~ nämlich jetzt schon anzugleichen, ohne diese 
Vorarbeiten abzuwarten -

die Angleichung ihres Beamtenrechts an das Bun
desbeamtenrecht schon jetzt herbeizuführen, vor-
erst noch zurückstellen Wiirden. · 

Das ist inzwischen auch die allgemeine Auffassung 
der Ländervertreter geworden. 

Wenn wir uns also wegen des Wörtchens „bal
digst" einigen könnten - und uns wäre daran ge
legen, vielleicht die Fußnote zu finden, von der 
der Herr Kollege Pittroff hier gesprochen hat -, 
dann, glaube ich, könnten wir hinkommen. Ich 
glaube, es ist schon so zu machen. Wir wollen nur 
vermeiden, daß wir uns der Gefahr aussetzen, 
später einmal Vorwürfe 'ZU bekommen. Sie dürfen 
überzeugt sein, daß wir inzwischen schon das 
Nöti:ge tun. Die Fühlungnahme besteht .auch beim 
Zustandekommen der Rahmenvorschriften, und · 
dann wird von uns der Entwurf sehr rasch in das 
Hohe Haus gebracht werden. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt der Herr 
Abgeordnete Dr. Zdralek. 

Dr. Zdralek (SPD): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Ich glaube, der Antrag rennt offene 
Türen ein. Als wir seinerzeit das Gesetz über die 
Staatsbank im Unterausschuß behandelten, hat der 
Regierungsvertreter erklärt, die Vorarbeiten - also 
das, was der Herr Kollege Donsberger das Erarbei
ten des Materials nennt - seien für das bayerische 
Beamtengesetz so weit gediehen, daß es noch in 
diesem Jahr vorgelegt werden könnte. Der Refe
rentenentwurf ist also schon fertig, und erst der 
inzwischen eingetretene Umstand, daß der Herr 
Bundesinnenminister gebeten hat, bis zum Erlaß 
eines Bundesrahmengesetzes zu warten, wird das 
Vorlegen ver.zögern. Wir können also doch daraus 
entnehmen, daß die Bayerische Staatsregierung 
ohne schuldhaftes Zögern, wenn Sie wollen, „bal
digst" den Entwurf vorlegen wird. Sie haben aller
dings den Begriff „baldigst" etwas komisch inter-
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pretiert. Hoffentlich haben Sie ihn nicht nach der 
Art der Bürokratie interpretiert und daraus die 
Interpretation genommen. Ich glau1be also, wir 
können darauf vertrauen, daß die Staatsregierung 
ohne schuldhaftes Zögern, wenn Sie den Zeitpunkt 
für gekommen hält, uns den Entwurf vorlegen 
wird. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Aussprache ist 
geschlossen. 

Wer dem Ausschußvorschlag die Zustimmung zu 
erteilen gewillt ist, möge Platz behalten. - Stimm- · 
enthaltungen? - Es ist einstimmig beschlossen, 
wie vom Ausschuß vorgeschlagen. Der Antrag ist 
also angenommen. 

Ich rufe auf den 

Antrag der Abgeordneten Dr. Baumgartner, 
Dr. Raß und Fraktion betreffend Gleichstel
lung der Presseversicherung mit der Sozial
versicherung (Beilage 3366). 

Über die Verhandlungen des Ausschusses für 
sozialpolitische Angelegenheiten (Beilage 4531) be
richtet der Herr Abgeordnete Schmid. 

Schmid (CSU), Berichterstatter: Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! 1Der sozialpolitische 
Ausschuß hat sich in seiner 47. Sitzung mit dem 
Antrag der Abgeordneten Dr. Baumgartner, Dr. Raß 
und Fraktion beschäftigt. Der Antrag hat folgen".' 
den Wortlaut: 

Die Staatsregierung wird ersucht, 

1. beim Bund auf eine Gleichstellung der 
Presseversicherung mit der Sozialversiche-
rung hinzuwirken, · 

2. bis zur erfolgten Gleichstellung und Rege
lung der Ansprüche der Altpensionisten der 
Presse aus einem Sonderfonds für die baye
rischen Altredakteure und Witwen von Alt
redakteuren angemessene Mittel zur Unter
stützung bereitzustellen. 

Über diesen Antrag wurden sehr eingehende Ver
handlungen gepflogen, zu denen auch die Vertre
ter der Berufsorganisationen zugezogen wurden, 
die die Sachlage in der Frage der Altpensionäre 
bei den Journalisten zu klären hatten. Das Ergeb
nis der Aussprache wp.r, daß der Antrag in fol
gender abgeänderter Fassung angenommen wurde: 

Die Staatsregierung wird ersucht, 

1. beim Bund auf eine Gleichstellung der 
Presseversicherung hinsichtlich der Umstel
lung der Versorgungsansprüche nach § 23 
des Umstellungsgesetzes mit der Sozialver
sicherung hinzuwirken, 

2. zu prüfen, ob zur Unterstützung der Alt
redakteure und Witwen von Altredakteu
ren Sonderfonds oder andere Mittel bereit
gestellt werden könnten. 

Ich bitte das Hohe Haus, diesem Beschluß des 
Ausschusses beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich möchte den Be- . 
richt nur dahin berichtigen, daß es in dem mir 
vorliegenden Text nicht „bereitgestellt werden 
könnten" heißt, sondern „bereitgestellt werden 
können". 

Schmid (CSU), Berichterstatter: Richtig. 

Präsident D1-. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
erfolgt nicht. Wir stimmen ab. 

Wer dem Ausschußvorschlag die Zustimmung 
erteilt, wolle Platz behalten. - Stimmenthaltun
gen? - Der Ausschußvorschlag ist vom Plenum 
einstimmig gebilligt. 

Es folgt der 

Antrag der Abgeordneten Beier und Genossen 
betreffend Entschädigung der örtlichen Ver
trauensleute der Heimatverti-iebenen und 
Kriegssachgeschädigten (Beilage 4541). 

Über die Beratungen des Ausschusses für Ange
legenheiten der Heimatvertriebenen und Kriegs
folgegeschädigten (Beilage 4600) berichtet der Herr 
Abgeordnete Klammt. Ich erteile ihm das. Wort. 

Klammt (BHE), Berichterstatter: Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! Der Ausschuß für An
gelegenheiten der Heimatvertriebenen und Kriegs
folgegeschä:digten hat in seiner 52. Sitzung vom 
28. Septemiber 1953 den auf Beilage 4541 abge
druckten Antrag der Abgeordneten Beier und Ge
nossen betreffend Entschädigung der örtlichen 
Vertrauensleute . der Heimatvertriebenen und 
Kriegsfolgegeschädigten behandelt. Berichterstat
ter war meine Wenigkeit, Mitberichterstatter der 
Herr Abgeordnete Bitom. · 

Der Berichterstatter machte darauf auf
merksam, daß der Antrag nicht die Flüchtlingsver
trauensleute im engeren Sinne im Auge habe, son
dern die örtlichen Vertrauensleute überhaupt, die 
Funktionäre der Landsmannschaften, der Geschä
digtenverbände usw. Der Antrag habe seine volle 
Berechtigung. Er ersuche die Staatsregierung, an 
die Sel:bstverwaltungskörperschaften eine Empfeh
lung hinauszugeben. Da und dort sei es bereits ge
lungen, eine solche Entschä:dtgung zu erreichen. 
So habe der Kreistag von Landshut 5000 DM für 
die Ausfüllhilfen bereitgestellt und bezahlt, je An
trag 1 DM. 

Der Regierungsvertreter, Oberregierungsrat 
Dr. Hübner , empfahl Annahme des Antrags, 
der den Staatshaushalt nicht belaste. Die meisten 
Sel:bstverwaltungskörperschaften seien in der 
Lage, der Empfehlung nachzukommen. 

Der Mitberichterstatter, Herr Kollege Bit o m , 
unterstrich, die Tätigkeit der Vertrauensleute 
komme dem Gemeinwohl zugute. Sie seien aber 
keine staatlichen Organe und bekämen nur bei 
dienstlich angeordneten Besprechungen ihre Reise
kosten ersetzt. 

AIS Vertreter der Antragsteller erläuterte der 
Abgeordnete Frenz e 1 den Antrag. Er wolle nur, 
daß die alte Vero.rdnung auf Grund der durch das 
Vertriebenengesetz und das Lastenausgleichsgesetz 
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entstandenen neuen Arbeit ergänzt werde. Den Ge
meinden solle nichts aufgezwungen werden. 

An der weiteren Aussprache beteiligten: sich dann 
die Abgeordneten Frau Günzl, Dr. Schubert, Euerl, 
Hofmann Engelbert und der Vorsitzende des Aus
schusses. 

Der Kollege F r ü h w a 1 d hielt es für falsch, zu 
viel in die Angelegenheiten der Landkreise und Ge
meinden hineinzuregieren:, Dr. St r o s c h e - im 
Namen des EHE - für unbezweifelbar, daß die 
Aufgabe der Vertrauensleute eine staatliche Auf
gabe sei. Durch ihre ehrenamtliche und zumeist vor
bildliche Arbeit würden dem Staat Kosten erspart. 

Der B e r i c h t e r s t a tt e r trug dann vor, daß 
die Gemeinden nach § 325 Absatz 3 des Lastenaus
gleichsgesetzes sowie nach dem Feststellungsgesetz 
bei der Durchführung der Aufgaben des Lastenaus
gleichs und der Feststellung Ausfüllhilfe zu leisten 
haben. Die Organisation der Vertriebenen und der 
Kriegssachgeschädigten habe, durch besondere Schu
lungslehrgänge dazu vorbereitet, diese Arbeit den 
Gemeinden im wesentlichen abgenommen. 

Nach weiterer Debatte stellte dann der Bericht
erstatter folgenden Abänderungsantrag, den er da
mit begründete, daß zwar 90 bis 95 Prozent aller 
Fälle von den Vertrauensleuten der Heimatvertrie
benen und Kriegsfolgegeschädigten bearbeitet wor
den seien, aber doch auch andere Personen außer
halb ihrer Dienststunden - zum Beispiel der Leh
rer oder der Gemeindesekretär - Hilfe geleistet 
haben und etwas bekommen soJlen. 

Der Abänderungsantrag lautete: 
Die Staatsregierung wird ersucht, den Selbst

verwaltungskörperschaften zu empfehlen, allen 
Personen, sow.eit sie beim Vollzug des Bundes
vertriebenengesetzes und des Lastenausgleichs
gesetzes Aufgaben erfüllen, eine angemessene 
Entschädigung zu gewähren. -

Kollege Dr. L e n z bezeichnete die Tätigkeit der 
Flüchtlingsvertrauensleute als sehr wertvoll. Es 
werde Befriedung in die Kreise und in die Ge
meinden gebracht, wenn die Leute, von denen man 
solche Arbeiten verlange, auch etwas bezahlt be
kämen. 

Auf Vorschlag der beiden Berichterstatter wurde 
bei 4 Stimmenthaltungen der auf Beilage 4541 
niedergelegte Antrag in folgender Fassung ange
nommen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, den Selbst
verwaltungskörperschaften zu empfehlen, den 
Personen, die beim Vollzug des Bundesver
triebenengesetzes und Lastenausgleichsgesetzes 
Aufgaben: erfüllen, eine angemessene Entschä
digung zu gewähren. 

Ich bitte das Hohe Haus, diesem Vorschlag des 
Ausschusses für Angelegenheiten -der Heimatver
triebenen und Kriegsfolgegeschädigten beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
liegt nicht vor. Wir stimmen ab. Wer den vom Be
richterstatter wLedergebenen Ausschußvorschlag bil
ligt, wolle Platz behalten. - Ich bitte um die Ge-

genprobe. - Stimmenthaltungen? --'- Bei einer 
Stimmenthaltung gegen die Stimmen der Fraktion 
der BP und einige Stimmen der Fraktion der CSU 
ist der Ausschußvorschlag zum Beschluß erhoben. 

Ich rufe auf Ziffer 21 a der Tagesordnung: 
Antrag der Abgeordneten Dr. Jüngling und 
Haisch betreffend beschleunigten Verkauf der 
aus der Bodenreform gewonnenen landwirt
schaftlichen Grundstücke (Beilage 3764). 

·Den Bericht des Ausschusses für Ernährung und 
Landwirtschaft (Beilage 4616) erstattet der Herr 
Abgeordnete Bittinger. 

Bittinger (SPD), Berichterstatter: Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! In der 68. Sitzung des 
Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft 
wurde der Antrag der Abgeordneten Dr. Jüngling 
und Haisch betreffend beschleunigten Verkauf der 
aus der Bodenreform gewonnenen landwirtschaft
lichen Grundstücke (Beilage 3764) behandelt. Nach 
längerer Debatte innerhalb des Ausschusses stellte 
der Mitberichterstatter, Kollege Schuster, folgen
den Antrag: 

Die Staatsregierung - Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -
wird ersucht, dahin zu wirken, daß Ländereien, 
die als Anlieger- oder Siedlungsstellen im Be
sitz der Bayerischen Landessiedlung sind, be
schleunigt und zu tragbaren Bedingungen ab
gegeben werden. 

Dieser Beschluß wurde vom Ausschuß einstim
mig angenommen. Ich bitte das Hohe Haus, dem 
Beschluß zuzustimmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
liegt nicht vor. Wer dem Ausschußvorschlag, den 
der Berichterstatter wiedergegeben hat, zustimmt, 
wolle Platz behalten. - Ich bitte um die Gegen
probe. - Stimmenthaltungen - liegen nicht vor. 
Es ist vom Plenum einstimmig beschlossen, wie 
vom Ausschuß vorgeschlagen. 

Ich rufe auf Ziffer 21 b der Tagesordnung: 
Antrag des Abgeordneten Gaßner Alfons be
treffend Einführung eines Wetterwarndienstes 
im Bayerischen Rundfunk (Beilage 4535). 

Den Bericht über die Beratungen des Ausschus
ses für Ernährung und Landwirtschaft (Beilage 
4643) erstattet der Herr Abgeordnete Dotzauer; ich 
erteile ihm das Wort. 

Dotzauer (EHE), Berichterstatter: Herr Präsident, 
Hohes Haus! In der 69. Sitzung des Ausschusses für 
Ernährung und Landwirtschaft wurde der Antrag 
des Abgeordneten Gaßner Alfons in folgender ab
geänderter Fassung einstimmig angenommen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, auf die 
Einführung eines Unwetterwarndienstes im 
Bayerischen Rundfunk hinzuwirken. 

Ich darf das Hohe Haus bitten, diesen einstim
migen Antrag anzunehmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine W~rtmeldung 
liegt nicht vor. Wer dem vom Berichterstatter wie-
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dergegebenen Ausschußvorschlag zustimmt, wolle 
Platz behalten. - Ich bitte um die Gegenprobe. -
Eine Stimme. - Stimmenthaltungen - liegen nicht 
vor. Es ist beschlossen, wie vom Ausschuß vorge
schlagen. 

Ich bitte Sie nunmehr, den zweiten Nachtrag zur 
Tagesordnung zur Hand zu nehmen. 

Ich rufe auf: 

Antrag der Abgeordneten Riediger, Simmel 
und F1·aktion und · 
Antrag der Abgeordneten Meixner, Dr. Fischer 
und Fraktion, von Knoeringen, Stock und 
Fraktion, Dr. Lippert, Dr. Raß und Fraktion, 
Bezold und Fraktion betreffend Gesetz über 
die Entnazifizierung der Kriegsgefangenen 
(Beilagen 4664, 4669). 

Über die Verhandlungen im Ausschuß für Rechts
und Verfassungsfragen (Beilage 4.670) berichtet 
Herr Abgeordneter Dr. Fischer. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Dr. Fischer (CSU), Berichterstatter: Herr Präsi
dent, meine Damen und Herren! Der Rechts- und 
Verfassungsausschuß befaßte sich am letzten Mon
tag mit den Gesetzesanträgen der FDP und der 
übrigen Fraktionen betreffend Entnazifizierung der 
Kriegsgefangenen und Zivilverschleppten. 

Zu Beginn der Beratungen erklärte der Vor -
sitzende des Rechts- und Verfassungsausschus
ses, Herr Abgeordneter Stock, daß er am vorher
gehenden Donnerstag, als auf meihe Anfrage hin 
über diese Angelegenheit kurz gesprochen wurde, 
von einem Teil. der Presse offensichtlich mißver
standen worden sei. Auch er habe nur erreichen 
wollen, daß die Angelegenheit beschleunigt behan
delt werde. 

Als Berichterstatter - Mitberichterstat
ter war der Herr Kollege Bezold - habe ich dann 
im einzelnen die Bestimmungen behandelt und zu
nächst darauf hingewiesen, daß die Entnazifizie
rung, wie sie im Entnazifizierungsgesetz festgelegt 
ist, und wie sie sich vor allem in der Praxis her
ausgebildet hat, nicht das Ergebnis gebracht habe, 
das sich die Urheber des Entnazifizierungsgesetzes 
seinerzeit vorstellten. Besonders schwierig und pro
blematisch werde die Entnazifizierung aber dann, 
wenn Kriegsgefangene zurückkommen, die j ahre
lang außerhalb des Vaterlandes waren und in Ruß
land Schwerstes mitgemacht haben, und man ihnen 
zumute und bisher auf Grund der geltenden Ge
setze zumuten mußte, das Spruchkammerverfahren 
über sich ergehen zu lassen. Niemanden im Volke 
werde es geben, der nicht der Meinung wäre, daß 
Deutsche, die jahrelang in Kriegsgefangenscliaft 
waren, nach ihrer Heimkehr kein Verständnis mehr 
dafür aufbringen können, daß man sie nun durch 
die Maschinerie der Entnazifizierung drehen will. 

Seit dem 1. Dezember 1952 seien erfreulicher
weise etwa 13 000 Kriegsgefangene aus Rußland 
heimgekehrt oder werden noch heimkehren. Der 
Empfang dieser deutschen Kriegsgefangenen war 

sehr herzlich, man habe ihnen alle Ehren und 
Unterstützungen zuteil werden lassen, die ihnen 
auch zukommen. Es ist berechtigt, wenn nun allge
mein in der Öffentlichkeit, in der Presse, aber auch 
sonst verlangt wird, daß diese Opfer des Krieges 
nach ihrer Rückkehr aus der Gefangenschaft nicht 
noch der Entnazifizierung unterworfen werden. 
Man muß ja, so sagte ich weiter, nicht nur an die 
Kriegsgefangenen selbst, sondern auch an das Leid 
ihrer Angehörigen denken. 

Nun muß geprüft werden, was mit diesen heim
gekehrten Kriegsgefangenen hinsichtlich der Ent
nazifizierung geschehen soll. Wenn das Gesetz so, 
wie es heute noch Geltung hat, angewendet werden 
soll, ohne daß es geändert wird, dann müssen auch 
diese Spätestheimkehrer entnazifiziert werden, ein 
Vorgang, den niemand mehr verstehen wird. Es ist 
festzustellen, daß gerade in Bayern die Entnazifi
zierung von Spätheimkehrern seit langem schon 
sehr großzügig und fair durchgeführt wird. Man 
hat die einzelnen Angaben nicht mehr überprüft. 
Es gerrügt aber, nachdem jetzt dankenswerterweise 
so viele Spätestheimkehrer kommen, nicht, in die
sem Verfahren weiterzuarbeiten, sondern es ist 
notwendig,. hier einen Schlußstrich für diese Spä
testheimkehrer zu ziehen. 

Als BerichteTstatte:r ibin ich rdarnn iaiuf den § 1 
des zunächst vom BHE 1be1antT1agten Ge.setzentw1111fs 
eingeg.an.gen. Dies1em § 1 ;in der vom BHE 1g,ewähl
ten E1assung lhiatten sich zunächst sämtliche Friak
tionen .angeschlossen; man. hat niwr den Stichtag 
1auf Iden 1. J.anuar 1953 zurrückv•er1egt, weil eine 
Rückk!ehr von Krcie1gsgefangenen in besonderem 
Maße seit Beginn des heu·ri,g·en Jahres .:ßestgestellt 
weriden konnte. Wenn es in diesem § 1 'heißt: „Die 
hie:img,ekle1hTten Kr.i!eg.sge:Bangenen 1gelten 1a1s vom 
Gesetz TIJicht betroffen" 'l.lilld wenn ·es nicht heißt 
„sie sJ·nJd nicht lbebrod'fen", so muß !dia.von ausge
g.ang·en werden, daß 1c1as Hef.reinmg.sges·etz be
stimmte T.atibestände .aufstellt und 1an 1diese Tat
hestänJde, falls si•e erfüllt sind, 1g1eiw.isse 11echtliche 
W:ir<lmTIJgen knüpft. Man klann. nun nicht sagen, daß 
j•emand, !der in Wti.rklichkleJt den Tatbesta•TIJd eT
fiillt, vom Ge.setz nicht :betroffen s1ei. Er· ti.st tat
sächlich 11.mld in WiiT.kJ..ichkeit betroffen, weil der 
Tatbestand von lihm oerfilllt ist . .Man kann lediglich 
die rechtlichen Wi-rkungen, die 1Fo1g•erungen, die 
das Befreiungsgesetz an d'.i!esen 'Datbesila::rud knüpft, 
von dihm nehmen. 

In ·eineT .Jmrzen A'l1Sspr-.ache vor der Sitzung. des 
B:echts- un1d VieTfassungs.aussch111sses in Amwesen
iheit des Amtsgerti.chtsprästl!denten Dr. Knör als 
Viertreter tdes sogen1annten .Beifreiungsm:inisteriums 
hat ooch •der HerT Amtsg1eTicht.spräsi:dent Dr. Knör 
erklärt, dlaß diieser § 1 tdurchau:s rangenommen wer
den könne. Man hat .siich rdabei der Erkenntnis 
nicht verschlossen, daß 1es unter den Spätesthelim
~eh~ern, 1dti.1e seit dem 1. Januar 1953 rurückkehrten, 
eimge ganz wenige .geben 1könne, dte sich im so
genannten rDrti.tten Rieiich besonders ih:ervo·rgetan 
1hiaiben lNl!d 1dlie im nOTmalen E:n.tn1azifiz:i:emmgsver
fahren nicht sehr 1gut ·we.gkommen würiden. Man ist 
aber mit Riecht.1der Aiu:fifass'Llitlig, daß man mit Rück
sicht .auf rdiese si.cher sehr gering•e und uTIJbedeu
terude .Z1ahl von Sorrderfällen 1eine Ausnahmebe-
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stimmung in das vorlriegenide Gesetz nicht 1aufneh.
men, sornlern etl:n für 1al1ema1l •a1le Spätestheimkleih
.rier von den Folgen rder •Entnazifiziel'IU1ng befreien 
solle. 

Eine Deib:att·e entsta'Dld !dann üiber den § 2, der 
lautete: 

Jeder unter § 1 .fia1lende Kr~egSig•e1fia111gene 
oder Z.iviLversch1eprpte .JmI1lll 1dilie Duirchführung 
·eines ö1ffen:t1ichen Spruchklammerverfathrens 
gegen sich 1beiantr1agen. 

Damit woJ.lbe man rdie Möglich1l.~eit 1geiben, daß 
j·emand, 1deT vom Befr.eiu:n:gsgesetz 1aouch tatbe
standsmäßig überrihaupt Thicht betroffen ist, dies 
durch ·einen .Spriuchkal:nmerbescheiiid :fieststellen 1as- · 
sen kiam:i. iEls 1gi:bt Ffüle, :Ln denen der einzelne 
Spätesttheiml~ehrier rein Interiesse 1diar,an hat, zum 
Bed.spiel wegen Alu:sw1mderu111g, :fies1Jg·estellt zu be
kommen, daß •er ~n ,kJeineT ·Wieii.s1e v.om Ge1setz he
trofä:en ist. Dann genügt 1es nii.cht amme·r, wenn 
ihm nur 1besch1einigt wi11d, daß ·er .als nicht betmffen 
g1elte. 

Der lMit'berii.chterstatter, B!err AJbgeordneteT J3 e -
z o J. rd , 1h!at .a1s Iden ·ethi:schen Sinn UIJid ldiie >ethische 
Gnmdl!age ide1s. vorlie:genden Gesetzes den Gedan
ken ibezeichn:et: Wenn irgend welche Maßnahmen 
.aulf Gnmd der iEntnacifizierun:g anigiebr.acht wären, 
dann sdind sie !durch !die viiel !härtere Gefangenschaft 
und w1as d1amit. 1an seelisch1em und körpe:r1ichem 
Leid ·zus1ammenihängt, · selbstv·erständlich 1abgegol
ten. Er befaßte sich außerdem mit dem § 2, der 
nach seiner Ansicht notwendig seii., um :dem ·ein
Z•elnen im ·Sondedall ,zu selinem iber·echfügten An
spruch 'ZU v1erhelfen. 

Für die Biayernpartei 1er.l~lärte ldeT Hierr Kollege 
Dr. Ra ß, ldaß die Bay;ernrp1a!J'.'tei s·e1Jbstverständlich 
in vollem Umfang 1d1em Gesetzentwrrrrf und der völ
liigen Beendi:gung der Entnazifizienmg für Spätest
h:eimkeihr'er zustimme. 

Der Her.r Kol1eg.e S tl. m m e 1 vom BHE wamdte 
sich dann 1gieigren den neu 1einizutfü;gen1den § 2. Er 
s1agte, e1s. ibestehe d:i!e Ge:Eahr, izwe:i!er1ei Entnazifi
zieriungsiverf.ah.ren . füT .Spätestheim'keihreT zu he
kommen. Der § 2, so wiie er lin !dem Entwurf der 
Fraktionen der CSU, der S!PD, der Biayiernpartei 
Tun:d der F!DiP v,or:ges·eihen sei, lbede:ute lin decr Pr.a~is 
die Auffo11derung 1an den Heimkleihrer, 1z:ur Spruch
kammer zu ige!hen und sich ,einen ibeson1der.en Be
schieiJd 1zu holen. 

Auf Vorsch1aig 1clJes Herrn llV.l:it!berichterstatters 
B •e z o 1 d WlUl'ide dann lin voJ.1er Üibereinstimmung 
beschlossen, daß die:s•e J3estimmungen des Gesetz·es 
nlicht n'ill' für Krtegs1gefan1gene, die seit dem 1. Ja
n'll!ar 1·953 iheimkeihren oder schon heimgelk!e'hrt 
sind, Geltumig halben sollen, sondern .ebenso auch 
für zivilverschleppte Personen, dii.e seit dem 1. Jia
nua:r 1953 :heimkehren older schon heimgekehrt 
sind. 

AmtsgerichtspräJsdid:ent Dr. K n ö r g.a:b zu be
denken, wie man slich bei jenen Hed.mk:eihr·ern und 
Zivill\llernchleppten v•erlhialten soll, tdii.e nach dem 
1. J.anuar 1953 1zurückgekeihrt Ullid ib1ereits entnazi
fizieTt sdmd. >Der Herr Abg1eo11dnete J 1\1 n k ·er emp-

fahl, idi!esen einen neruen Bescheid zukommen zu 
1assen. 'Dd!e Fna1ge kiann in D:urchdführungstbes'1lim
mung.en geregelt we11den. 

Der § 1 w;urdie 1diann 1ei'.11iStimm:iig so .angenommen, 
wie Sie iJhn 1auf Beii.lag,e 4·670, die 1Ihnen rbta:risiert 
vorl:iiegt, fr111d:en. Err l!autet: 

§ 1 

Alle nach dem 1. Janua·r 1953 hedmgekeihr
ten Kriegsg1efängenen :und Zivilv1erschleppten 
gielten 1als vom Ges•etz zur Beifreiilung von Na
tionialsozialism:us UTI1d Mi1itaris:mJUS (Befreiungs-
1g,es·etz) vom 5. !März 1946 '(GVBJ . .S. 145) nicht 
'betroffen. 

Der § 2 1d:1es•es Gesetz·es, den lieh !bereits vo:r;ge
lesen halbe, W1U:l'lc1e gegen di!e Stimmen 1der Vertre
ter !des BHE, 1dilie sich 1aus· 1den ·elbenfalls schon Ja1ruge
führten Gründen dag.egen aussprachen, angenom
men. 

§ 3 wuride •ei:hstii.mmd.g ,angenommen. Er J,autet: 

§ 3 

Dieses Gesetz dis1t ldringl:ich, ·es tritt 1am 1. J.a
nuair 1953 lin I{r,aft. 

Damit sind die Anträge 1auf Bei1ag·e 4664 'und 
4669 1beiha:rudelt. DeT Antr.aig 1des Herrn Kollegen 
Raibe:nistedn auf Heilaige 4663: 

Dille istaatsr.e:gieru:ng wiird ers1U.cht, d±e Vor.., 
aiussetzung.en !dafür Z1U scha::fifen, daß Spät
IJ:J.,eimkethrer nicht mehr entna1zifiziiert werden. 

ist, wenrn iclJas Gesei1Jz ,a;ngenommen wii.'!1d, überholt. 

Ich haibe 1als HerichteTstatter lbei Iden Beratungen 
im 1Rechts- und Verfässungsiausschiuß ·zum Aus
dr1U.ck gebracht, man möge ldies,es Ges1etz .als ed.n 
äußer·es Z·ed.chen de[' [).an~biarkeit lUl!lid der Verbun
deniheit 1ZU unseren Spätestheimkehr·ern 1e:instimmig 

·a.m :Plenium rdes Bay:erischen Landtaigs .annehmen. 
Ich darf Sie bitten, dem Beschluß des Rechts- und 
Vierfassrungs,ausschusses un!d diesem Wiunsche bed.
zutrieten. 

· Präsident Dr. Hundhammer: .Ich schfag·e vor, die 
1allg1emedne ua::iid 1d:1e lbesrnn!deir·e Erörterung mitein
ander 1zu v1eT1binO;en. 

Zru dem Gesietzeni;w:urf lieigt ein Aföänderungs-
1antr.aig \Ha1Ußleiter voT, derr dm. Ihren Hämiden -ist. 

Als 1ern.teT Riedner list g1emel!det dell' HeTr Ab
g.eordnete Stock; ich •erteile iihm idas Wort. 

Stock (SPD): Meine Damen und Herren! Es ist an 
sich nicht üblich, wenn ein Antrag oder ein Gesetz 
im Ausschuß einstimmig angenommen wurde, dar
über noch zu diskutieren. Sie wissen aber, daß 
meine Ausführungen im Rechts- und Verfassungs
ausschuß bezüglich der Entnazifizierung von Heim
kehrern in der Öffentlichkeit mißverstanden wur
den, so daß ich gezwungen bin, folgende Erklärung 
abzugeben: 

In der Öffentlichkeit sind falsche Meldungen 
über eine angeblich von mir gemachte Äußerung 
erschienen, wonach ich mich nach einer DP A-Mel
dung .gegen die Heimkehrer-Amnestie gewendet 
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haben soll. Diese Meinungen sind auf einen Irrtum 
bei der Berichterstattung meinerseits zurückzu
führen. Die irreführende Meldung hat mir eine Un·
zahl von Schmähbriefen, Telephonanrufen und son
stigen Anfeindungen eingetragen. 

Ich stelle ausdrücklich fest, daß die wieder
gegebene Meldung auf einem völligen Mißverständ
nis beruht. Ich habe bei der ersten kurzen Be
ratung dieses Gegenstandes außerhalb der Tages
ordnung wiederholt betont, daß endlich mit der 
Entnazifizierung Schluß gemacht werden muß, und 
habe aus diesem Grunde vorgeschlagen, einen 
Unterausschuß des Rechts- und Verfassungsaus
schusses zu bilden, um den Spätheimkehrern so 
schnell wie möglich zu helfen. Dies ist aber nur 
durch die Schaffung eines entsprechenden Gesetzes 
möglich. Aus diesem Grunde habe ich am Montag, 
dem 12. Oktober 1953, den Rechts- und Verfas
sungsausschuß telegraphisch einberufen, der dann 
den Gesetzestext formulierte, den Herr Kollege 
Dr. Fischer vorgetragen hat. 

Der Rechts- und Verfassungsausschuß hat den 
Gesetzentwurf einstimmig angenommen. Damit ist 
für die Spätheimkehrer die Frage der Entnazifi
zierung endgültig geregelt. Ich bin in dieser Frage 
der gleichen Auffassung, wie sie der Landesvor
stand der SPD in seiner Erklärung vom 8. 10. 1953 
zum Ausdruck gebracht hat: Den Heimkehrern soll 
jede Möglichkeit geboten werden, das schwere Leid, 
das sie zu tragen hatten, durch die Hilfe der Ge
meinschaft zu überwinden. 

Persönlich möchte ich daran noch die Bitte 
an die Presse und an den Rundfunk knüpfen, daß 
sie nun auch diese meine Erklärung der übrigen 
Pressewelt mitteilen. Ich habe· schon im Rechts
und Verfassungsausschuß gesagt, daß mir noch nie 
so viel Kummer und Ärger bereitet wurde, wiege
rade durch diese mißverstandene Meinung im 
Rechts- und Verfassungsausschuß, die ich ganz an
ders aufgefaßt wissen wollte, als es in der Außen
welt wiedergegeben wurde. Also, ich darf diese 
herzliche Bitte an den Rundfunk und an die Herren 
der Presse richten. 

P1·äsident Dr. Hundhammer: Als nächster Redner 
folgt Herr Abgeordneter Haußleiter. 

Haußleiter (fraktionslos): Hohes Haus, meine 
Damen und Herren! Ich glaube, weit über den 
Kreis der Betroffenen hinaus wird es tiefen Ein
druck machen, wenn das bayerische Parlament in 
dieser Frage einen einmütigen Beschluß faßt und 
fassen kann. Ich habe mir aber erlaubt, einen Zu
satz- oder Abänderungsantrag zu stellen, der zwei 
Worte einfügt und folgendermaßen lautet: 

Alle nach dem 1. Januar 1953 heimgekehrten 
oder noch festgehaltenen Kriegsgefangenen 
usw. 

Ich bitte Sie, diese Ergänzung anzunehmen, und 
zwar aus folgendem Grund. Wenn nur der heim
gekehrte Kriegsgefangene als vomBefreiungsgesetz 
nicht betroffen gilt, der noch im Lager befindliche 

aber nicht die gleiche Erklärung bekommt, dann 
befindet sich der Letztere psychologisch in einer 
nicht ganz einfachen Lage. Hinzu kommt, daß die
ser Tatbestand einige rechtliche Auswirkungen 
auch auf die Angehörigen hat. Der Herr Kollege 
Fischer hat schon darauf hingewiesen, daß die Lage 
der Angehörigen der Spätestheimkchrer eine be
sonders tragische ist. Wenn nun der heimgekehrte 
Kriegsgefangene diese Vergünstigungen hat, der 
noch im Lager befindliche jedoch nicht, dann sind 
dessen Angehörige in manchen Punkten in einer 
schwierigeren rechtlichen Situation. Ich darf daher 
im Hinblick auf die Lage der Angehörigen der noch 
im Lager befindlichen Kriegsgefangenen und Ver
schleppten bitten, diese zwei Worte zusätzlich an
zunehmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt als weiterer 
Redner der Herr Abgeordnete Simmel.-

Simmel (BHE): Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Mit dem Ihnen heute vorliegenden Gesetz
entwurf soll nun endlich ein Schlußstrich unter 
eine Epoche gezogen werden, die zweifellos kein 
Ruhmesblatt in der Nachkriegsgeschichte gewesen 
ist. 

(Zurufe von der SPD) 

Verzeihung, meine Herren, Sie wissen nicht, 
worauf ich hinaus will! Herr Kollege Raas, viel
leicht gedulden Sie sich noch einen Augenblick, 
dann werden Sie das bald erfahren. - Ich sage 
ausdrücklich, das Gesetz . soll einen Schlußstrich 
ziehen, der schon längst hätte gezogen werden 

· können und schon längst hätte gezogen werden 
müssen. Wir alle, das ganze Haus, sind uns dar
über klar, daß es höchste Zeit ist, diesen Schluß
strich zu ziehen, weil man bisher einen politischen 
Irrtum bestraft hat, und auf einen politischen Irr
tum hat jeder das Recht. 

(Zurufe und Unruhe bei der SPD) 

Man hat auf diesen früheren politischen Irrtum 
jetzt einen anderen Irrtum gesetzt, indem man 
diese Art der Entnazifizierung durchgeführ.t hat. 
Es ist der letzte bayerische Sonderminister ge
wesen, der das selbst erklärt hat. Ich darf vielleicht 
sein Wort - es war der leider verstorbene Son
derminister Ha.genauer - zitieren: 

Das Volk hat das Empfinden, daß die Propa
gierung der Entnazifizierung als Problem Nr. 1 
nicht den tatsächlichen Gegebenheiten ent
spricht und in einem Mißverhältnis zu den 
Problemen der wirtschaftlichen Not steht. 

Diesem Gedankengang schließt sich heute in er
freulicher Geschlossenheit das ganze Haus an. Daß 
wir heute vor der Situation stehen, nur ein Teil
problem des Entnazifizierungsschlußgesetzes behan
deln zu können, beruht leider auf einem Versäum
nis des Landtags.Denn das Entnazifizierungsschluß
gesetz liegt dem Landtag bereits seit März dieses 
Jahres vor, ist aber noch nicht behandelt worden. 
Da uns jetzt das Feuer auf den Nägeln brennt, hat 
zunächst die Fraktion des BHE den Gesetzentwurf 
eingebracht, wie er Ihnen jetzt in § 1 vorliegt. Er 
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hat zum Inhalt, daß alle nach dem 1. Januar 1953 
heimgekehrten Kriegsgefangenen und Zivilver
schleppten als vom Gesetz nicht betroffen gelten. 
Diesem Gesetzentwurf des EHE haben sich alle 
Fraktionen angeschlossen. · . 

Ich darf gleich auf die Ausführungen des Herrn 
Kollegen Haußleiter zurückkommen. Wir sind uns 
im Rechts- und Verfassungsausschuß darüber klar 
gewesen, daß das Wort „heimgekehrt" - Herr 
Kollege Stock wird es mir bestätigen - selbstver
ständlich auch diejenigen umfaßt, die erst noch 
später heimkehren. Wir haben deshalb gegen die 
Formulierung des Herrn Kollegen Haußleiter der 
Deutlichkeit halber gar nichts einzuwenden; ich 
schließe mich also seinem Antrag an, die genannten 
Worte noch einzufügen. 

Dem Gesetzentwurf des EHE hat sich also, wie 
gesagt, der gesamte Rechts- und Verfassungsaus
schuß angeschlossen. Ihm wird sich heute wohl 
sicherlich das ganze Haus anschließen. Auf einen 
Abänderungsantrag hin wurde lediglich noch der 
§ 2 hinzugefügt, der zum Inhalt hat, daß diejenigen 
Heimkehrer, die trotzdem noch von einer Spruch
kammer entnazifiziert werden wollen, das beantra
gen können. Und da bitte ich mir zu ,gestatten -
Herr Kollege Haas, nur das ist der Sinn meiner 
Ausführungen -, daß ich Sie ersuche, doch davon 
abzusehen. Ich habe zu diesem Zweck betont, daß 
wir einen Schlußstrich ziehen wollen. Einen Schluß
strich kann man nicht ziehen, wenn man für diese 
Fälle die Spruchkammern rioch weiter konserviert. 
Wir wollen doch vollständig reinen Tisch machen. 
Wir wollen iücht, daß es überhaupt noch Spruch
kammerverfahren gibt, die ja doch höchst unglück
lich und heute weiter nichts mehr sind als eine 
absolut leere Form. Herr Präsident Knör hat uns 
selbst bestätigt, daß die Leute, die mit Meldebogen 
kommen, gar nicht mehr nachgeprüft werden, son
dern lediglich den Stempel aufgedrückt bekommen, 
daß sie vom Gesetz nicht betroffen sind. Eine solche 
leere Form ist meiner Ansicht nach unwürdig, man 
sollte sie weglassen. 

Ich habe weiter betont, mit dem § 2 schafft man 
unwillkürlich zwei Arten von entnazifizierten 
Heimkehrern, nämlich solche, die ein für allemal 
schon kraft Gesetzes als vom Gesetz nicht betrof
fen gelten, und dann wieder solche: die durch ein 
besonderes Spruchkammerverfahren entnazifiziert 
sind. Ich kann Ihneh heute schon sagen, wie es 
kommen wird: Die zweite Kategorie gilt dann als 
die wertvollere. Man fordert sozusagen die Heim
kehrer auf: Wenn ihr vollgültig entnazifiziert wer
den wollt, dann geht, obwohl ihr schon vom Gesetz 
als nicht betroffen erklärt worden seid, trotzdem 
noch zur Spruchkammer und laßt euch noch einmal 
besonders entnazifizieren! 

(Zuruf des Abg. Dr. Lenz) 

- Herr Kollege Lenz, das ist ein Anachronismus, 
dem Sie hier nachgeben. Wenn Leute 81

/2 Jahre in 
Sibirien oder sonstwo gesessen haben„ soll man 
gar nicht mehr untersuchen, ob sie Schuld oder 
nicht Schuld haben. Das ist ein für allemal erledigt. 

.Meine Ausführungen gehen nur dahin: Wenn 
man den § 2 hinzufügt, macht man wieder eine 
halbe Sache. Man erklärt zwar die Heimkehrer als 
nicht betroffen, konserviert aber die Spruchkam
mern. Wie lange sollen sie noch konserviert wer
den? Wollen Sie auch noch nach fünf Jahren oder 
1960, wenn dann noch ein Spätheimkehrer zurück
kommt - wir wollen nicht hoffen, daß es so lange 
dauert, aber nach den Erfahrungen, die wir ge
macht haben, ist es möglich - wollen Sie auch noch 
1960 ein Spruchkammerverfahren haben? Das ist 
doch sicher nicht der Sinn dessen, was wir hier 
wollen. Wir wollen einmal reinen Tisch machen. 

Meine Damen und Herren! Zum Argument, das 
für den § 2 angeführt worden ist, nämlich, daß 
bei manchen Behörden immer noch ein besonderes 
Entnazifizierungszeugnis verlangt wird, kann ich 
nur folgendes wiederholen: Wenn solche anachroni
stischen Gedankengänge auftreten, so soll man 
ihnen nicht länger die Spruchkammern als Apparat 
zur Verfügung stellen und .konservieren, sondern 
die Gesetze ändern, 0.ie heute noch ein solches be
sonderes Entnazifizierungszeugnis bei Anstellung 
von Beamten oder bei Gewährung von Pensionen 
verlangen. Das wird sicher von Gesetzes wegen 
möglich sein. 

(Zuruf des Abg. Bantele) 

- Sie bekommen dann, Herr Kollege Bantele, ein 
Zeugnis, wonach sie nicht betroffen sind. Das ist 
eirie Sache der Verwaltungspraxis; dazu brauchen 
wir, glaube ich, keine Gesetze zu machen. 

Ich komme also zu folgendem Schluß: Streichen 
Sie bitte den vollkommen überflüssigen und dar
über hinaus sogar bedenklichen § 2! Machen Sie 
vollkommen reinen Tisch! Es genügt vollkommen, 
wenn wir hier durch den sicherlich einstimmig zur 
Annahme gelangenden § 1 erklären: Die Spät
heimkehrer gelten als vom Gesetz nicht mehr be
troffen. Dann haben wir das getan, was wir unse
ren Spätheimkehrern schuldig sind und wir machen 
endlich einmal den Arifang, dieses Institut der 
Spruchkammern aus der Welt zu schaffen. 

(Beifall beim EHE) 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt der Herr 
Abgeordnete Bezold. 

Bezold (FDP): Meine Damen und Herren, Hohes 
Haus! Ich kann die Ausführungen meines Herrn 
Vorredners nur als außerordentlich bedauerlich er
klären; denn sie stören gerade den Sinn dessen, 
was uns im Rechts- und Verfassungsausschuß -
und zwar sämtliche Fraktionen - veranlaßt hat, 
dieses Gesetz zusammen anzunehmen, nämlich die 
'l'atsache, daß wir vermeiden wollten, daß die Heim
kehrer das Gefühl bekommen, es würden über die 
Politik hinweg mit ihrem Schicksal in etwa Ge-
schäfte getrieben. • 

(Abg. Dr. Strosche: Das ist doch unrichtig, 
Herr Kollege Bezold!) 

Ich habe im Ausschuß ausdrücklich erklärt - und 
es hat niemand widersprochen -, der ethische Sinn 
dieses Gesetzes ist und muß sein, daß, wenn ein 
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Verschulden vorläge, uns allen bewußt ist, daß die
ses Verschulden durch die entsetzliche Tatsache 
weggewischt ist, daß die Leute Monate und Jahre 
unter Umständen in den schlimmsten Verhältnissen 
in der Gefangenschaft gelebt haben. Es wurde er
klärt, daß es vom Standpunkt der Dankbarkeit aus, 
die man den Leuten als Vaterland, dem sie ange
hören, schuldig ist, unmöglich sei, sich mH der Frage 
zu befassen, welche Folgen ihr Verhalten während 
des Nationalsozialismus haben soll. Diesem Gedan
ken kommt sowohl Ihre Erklärung als auch Ihr An
trag, Herr Kollege Simmel, ganz klar entgegen. 
Dieser Gedanke aber, Herr Kollege Simmel, ist 
nicht ein Gedanke der Beendigung der Entnazifi
zierung; denn dieser Gedanke der Beendigung gilt 
für alle Volkskreise und nicht nur für eine be
stimmte Gruppe, der gegenüber sich unsere Nation 
besonders verpflichtet· zu fühlen hat. Dieser hier 
angeschnittene Gedanke muß selbstverständlich. in 
einem Entnazifizierungsschlußgesetz zum Ausdruck 
kommen. Die Beendigung der Entnazifizierung muß 
von der Grundlage ausgehen, daß andere Gesetze 
allmählich von der Notwendigkeit abkommen kön
nen, daß bestimmte Eingliederungen bei der Ent
nazifizierung eine Bedeutung haben. Dabei dürfen 
wir immerhin nicht den Gedanken aus dem Auge 
lassen, daß wir in Deutschland nicht allein auf der 
Welt leben, sondern inmitten der Welt und daß es 
daher außerstaatlicher Besprechungen bedarf, um 
bei Auswanderungs- und irgendwelchen anderen 
internationalen Verfahren die Voraussetzung zu 
schaffen, die allein es erst möglich macht, die Ent
nazifizierung vollkommen zu beendigen. Dann müßte 
man ganz anders vorgehen. Sonst w.ürde man - ich 
darf mich so ausdrücken - das Pferd vom Schwanz 
aufzäumen und damit gerade das Gegenteil von 
Hilfe erreichen. Man würde nämlich manche Leute 
schlechter stellen, als sie mit dieser Entnazifizierung 
stehen. Dieser zweite Gedanke war es vor ·allem, 
der uns zu dem § 2 veranlaßt hat. 

Es ist richtig und kann nicht bestritten werden, 
die ethische Dankesschuld, soweit wir sie abdecken 
können, wird durch die Fassung des § 1 abgedeckt. 
Denn die Fassung des § 1 ist so - das haben auch 
andere derartige Gesetze bewiesen -, daß sie und 
die Entscheidung, die auf Grund des § 1 getroffen 
werden wird, jedem Rechtsanspruch jedem deut
schen und bayerischen Gesetz gegenüber genügt. 

Es gibt nun aber einmal Tatbestände, die über 
diesen Rechtsanspruch und über diese Gegeben
heiten und Notwendigkeiten hinausgehen. Das brau
chen nicht nur Tatbestände zu sein, die etwa aus 
der Sphäre internationalen Rechts kommen, das 
können sehr wohl auch Tatbestände sein, die sich 
aus innerstaatlichen Gegebenheiten entwickeln. 
Stellen Sie sich nur einmal vor, es wird ein Heim
gekehrter mit der Wertung „Gilt nicht als betrof
fen" qualifiziert und er bekommt in der Öffentlich
keit oder in der Sphäre seines Lebens irgenpwelche 
Vorwürfe aus seinem früheren Verhalten während 
der Zeit des Nationalsozialismus! Sie werden ihm 
doch in Gottes Namen nicht das Recht nehmen wol
len, nun zu sagen: Ich will diese Vorwürfe genau 

so, wie sie bei jedem anderen geklärt worden sind, 
klären lassen. · 

(Zuruf vom EHE: Dazu brauchen sie keine 
Spruchkammer!) 

- Entschuldigen Sie bitte, vielleicht haben Sie die 
Freundlichkeit zu sagen, zu welchem Gericht er 
geht. 

(Zuruf vom EHE) 

-- Wenn Sie noch vollends die Frage stellen: Wer 
macht den:ri. diese Vorwürfe?; dann haben Sie an
scheinend in den letzten ,Jahren die Presse nicht 
verfolgt und das ganze politische und zivile Ge
schehen nicht beobachtet. Die Vorwürfe können ge
macht werden, und dann muß der Betreffende -
das ist sein gutes Recht - die Möglichkeit haben, 
zu sagen: Nun will ich festgestellt haben, daß ich 
nicht betroffen bin. 

(Sehr richtig!) 

Stellen Sie sich einmal vo.r, es erginge ein Gesetz, 
wonach. das Falschfahren vom 1. September 1953 
ab nicht mehr strafbar ist. Ich bin angeblich falsch 
gefahren; es hat vielleicht sogar ein Unglück ge
geben wegen dieses angel;>lichen Falschfahrens. Nun 
läuft ein Strafverfahren. Der Richter wird gar 
nichts anderes tun können, als dieses Verfahren 
einzustellen, weil nämlich eine gesetzliche Grund
lage zur Bestrafung fehlt. Wollen Sie mir jetzt das 
Recht nehmen zu sagen: Ich verlange, daß das Ver
fahren nicht eingestellt, sondern durchgeführt und 
dadurch festgestellt wird, daß ich nicht falsch ge-

. fahren bin? Ich verlange es schon deshalb, weil es 
für den Zivilprozeß erforderlich ist. 

Jedes derartige Gesetz, das eine rechtliche Fiktion 
vorsieht, räumt die Möglichkeit ein, und muß sie 
um der Gerechtigkeit willen einräumen, daß der
jenige, der sich mit dieser rechtlichen J!'iktion nicht 
begnügt, die Möglichkeit hat, feststellen zu lassen, 
daß es sich bei ihm nicht um eine Fiktion, sondern 
um Tatsachen handelt. Und es wäre eine Benach
teiligung bestimmter Kreise und Menschen, wenn 
Sie ihnen diese Möglichkeit nehmen woUten. 

Es ist bereits vom Herrn Kollegen Donsberger 
durch seinen Zwischenruf und auch im Ausschuß 
darauf hingewiesen worden: Denken Sie an die 
Wiedergutmachung! Dort kann es sehr wohl darauf 
ankommen, ob der Betreffende nachweisen kann, 
daß er ethisch die Wiedergutmachung verlangen 
kann, ob er also nicht irgendwie in den Knäuel der 
früheren Geschichte verwickelt war. 

(Abg. Donsberger: Das ist entscheidend!) 

Das kann er aber nicht, wenn Sie diesen § 2 nicht 
annehmen. Und wenn Sie behaupten, es werden 
sich dann zwei Gruppen bilden, von denen die eine 
erklären wird: Wir sind nicht betroffen und Ihr 
geltet als nicht betroffen, dann steht das mit der 
Erfahrung in Widerspruch. Wir haben die gleiche 
Regelung bei der Jugendamnestie gehabt. Wir 
haben die gleiche Regelung bei der Behandlung von 

_zu Entnazifizierenden einer gewissen minderen Ge
haltsstufe gehabt. Es hat nirgendwo Schwierigkeiten 
gegeben. Tatsächlich werden sich diejenigen, die es 
nicht nötig haben, überhaupt nicht darum kümmern 
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und es werden nur einige wenige, die aus irgend
welchen gesetzlichen oder menschlichen Notwendig
keiten heraus glauben, eine tatsächliche Feststellung 
treffen lassen zu müssen, den Weg der tatsächlichen 
Feststellung gehen. Upd das können ihnen die ande
ren nicht übel nehmen. Das steht - und das ist d1e 
Frage - vor allem mit den Gedanken des Gesetzes, 
nämlich die Abtragung der Da;J.kesschuld, von der 
ich gesprochen habe, nicht in Widerspruch. Denn es 
kann niemand mehr von seinem Staat verlangen, 
als daß ihm das Gleiche in den gesetzlichen Rege-
1 ungen seines Staates gegeben wird wie jedem an
deren Mitbürger. Durch Ihren und unseren § 1 
dieses Gesetzes - wobei Ihnen das Prae gar nicht 
genommen werden soll - ist das festgestellt. Aber 
ich glaube, es muß durch § 2 _festgestellt werden, 
daß bestimmte Gruppen und bestimmte einzelne 
Heimkehrer. das gleiche Recht haben, wie es der 
Staat in solchen Fällen jedem Staatsbürger gibt 
und juristisch zu geben pflegt, nämlich das Recht, 
zu verlangen, daß in einem dazu geschaffenen und 
vorhandenen Verfahren die Tatsachen und die Fol
gerungen aus diesen Tatsachen festgestellt werden. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt aJs. Redner 
der iHerir AJbg,eoridnete Lipp·eTt. 

Dr. Lippert r(BiP): Herr Präsd!dent, meine Damen 
und Herren! Ich lmnn nur d.as eine sag:en: Schade! 
Wi:r haben doch 1e:in Üib:ereinkommen, 1bei 1edmstim
migen Beschlüssen a:richt ;zu 1debattieiren. Das Hohe 
HaUJS ihiat sich rdaran :bisher auch igehialten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Herr A!bgeordneter 
Dr. Lippert, ihteT muß ich idazwd!schen ibeme['ken: 
Der § 2 des GesetZies ist nicht -einstimmilg .ange
nommen woT1den. 

(.A!hg. 1Simmel:. NUT § 2!) 

Dr. Lippert 1(J3iP): · Dennoch muß ich s1aig,en, der 
einmütige Wille des Landtags, 

(.Albg. Dr. Korff: Sehr irichttg!) 

der im Rechts- und v;~rf1assungsarusschuß .zum Aus
druck geikommen fust, !hat ·einen so guten Eii:ndruck 
1gemacht, idiaß man lbefüTchten muß, 1er ,könnte durch 
diese iDeibatte w1eider verwischt we['den. Dieses 
Gesetz .soll doch nur 1eine stU.mme Demonstration 
des Larudta1gs s·ed,n, der d1amit zum Ausdruck hrin
:gen will, daß ·es i!hm eine Her.zen1s.ang1elegenJheit :ist, 
den Kriegsgief.angenen, den ISpätestiheimkehtern, zu 
·helfen. 

1~LelbhiafteT allgemeiner Beifall) 

Wias so s·eJJbstv1erstä'l1ldlich ist wie 1drlieses Geis·etz, 
Ülber 1das ibraiucht mcht ·erst 1gevedet zu werden. 

{BeifiaJ1) 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt d!er Herr 
Abg1eordnete Dr. F:i.scher. 

D1·. Fischer '(CSU): Meine Damen 1Unid Herren! 
Die Heirren Kol1egen Haiuß1ei1ier Uilld Ra~benstein 

haben 1einen Abänderungsantrag gestellt,· es möge 
im § 1 noch 1be1i:gefügt werden „odier noch festge
haltenen". Ich darl namens aller Fraktionen, die 
den Antrnig aurf Bei!Jaige 4669 runterschntehen halben, 
siaigen, 1daß ider Annahme d'i!eses AJbänderungs.an
t!l'ags nichts im Wege steht. An sich könnte man 
sich ;auf den Standpunkt stellen, der .AlbäI11c1erungs
antrag 'bein!halte 1etwas Selibs.1Jverstänc1liches. Ich 
kann mir a1ber Fälle denken, 1in deruen 1es lbe:z:ü:glich 
der Bez,ai!hlung rdeT Gehälter oder 1Pensionen an 
Fmuen, deren Männe[' noch in Ge:fiangensch1a1ft sfrl!d 
oder ZiiVilv,ersch1epp1Je sind, .Schwierig.keiten g,e1ben 
kann. Im übrigen {h.iaiJJe ich mir - das s1age ich . 
ganz offen - nd.cht vor.g1estellt, daß 1es ·zu ·einer 
solchen Deihatte kommt. 

(Sehr richti1g! Jin!ks) 

Ich ihabe dem IHiewn iKo11egen Simmel gewiß nich.ts 
dagegen vorzuhalten, rdaß er zum § 2 gesprochen 
hiaL Aher kh meine,- 1es1 wä;ve von größerer Wucht 
und der Bedeutung dd:eses Gesetz.es mehr 1ange
meissen 1gewesen, wenn mian sich zu rdem Sinn des 
GeseiJZies, der ffu 1Uns. alle 1eine ISelibstV'erstäI11dlich
keit ist, sonst überihiauipt nicht g1eäußert hätte. 

Me!ine Damen und Herren! !Man soll j.a nicht mit 
idem Gerdanlmn spielen, etwia aus. solchen, ins .In
;neriste dies Herzens gehenden D1!Iligen .ingenldiwie 
eine gewisse parteipolitische Propaganda · zu ma
chen. 

{Bew1egunig lbeir:h BHE) 

Wir a11e im Biayierd!schen Lan!dtag sind iun.s darnber 
einig, daß, wenn ·eine P1artei dies·en Antrag nicht 
giestellt (hätte, 'ihn sofort 1alle 1a'l.1lderien g1estellt ihät
ten. Es ist uns Ernst damit, unseren Spätestheim
kehrern unser1e v;e1ibuI11denhieit :zu 1zetgen und un
seren Dank ,auch in d1i1es1er Weise zu 1erstatten. 

{Beifall) 

Präsident Dr. Hundhammer: Z:u Wor.t ist noch
mals1 der Herr .A!bg1eordne1Je Sli.m!me1 g1eme1det. 

Simmel i(lBHE): Hoihes Hiaus, meine '.Damen und 
!Herren! Damit keine MiBiv1e:r:stäI1Jdnis1se 1aufkom
men, ida.rf \ich roeT a:roch 1einmaJ ·:fieststellen, 1daß ,dJas 
ganz1e Hohe Haus. er.freulicherwe1ise mit !dem von 
uns 1einge1br.achten § 1 völlig 1ein1V1erstan!den ]flt. 
Meine AusdfüihrUDJgen ging1en nrur 1da!hin; daß das 
Gesetz 1e1ne noch 1größer:e Wucht - iHerr Kolleg·e 
Dr. F!ische1r - g1eiha1bt haiben wü:Dde, wenn wir den 
§ 2 we1gg.el1as1sen (hätten. Wü wollen 1a'ber be:i der 
:besrnnde'l'.'en Mater-i1e nach ,außen lhiin keinesfaUs 
den IEirudruck eT<wecken, .als. wenn dais Hohe Haus 
nicht ·einig wä:r:e. Wie ich schon siagte, liegt dem 
Hohen Hause bereits der Entwurf des Entnazifizie
rungsschlußges1et1Z!es ivor. Wir werden idann die
jernigen GeldiankenigäI11ge, die ich j1etzt vorg1etr1agen 
hahe, wieideriho1en, wenn idas iEntnatzifiizierun:gs
schl!ußges-etz ziur Erörterung . kommen wti.rd. Wir 
wollen 1also heute, uniser1e Bedenken :zurückstellen 
u·n!d entgegen den AusführuI11gen, die ich g1emacht 
haibe, noch -einmal für den § 2 stimmen, damit das 
Hoihe 1F.1Jaus rdas1 Ge1setz 1e1instimmi:g ian[t]ehmen iklann. 

Präsident Dr. Hundhammer: Dd!e Aussprache ist 
g1eschlossen. Wir kommen zur A ib s t i m m u n g. 

----------------
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Dabei wird der Wort1aut des Gesetzes 1aiuf Bei
la.ge 4670 •zuigrunde g.e:Legt. 

Ich rufe auf § 1. !Der Rechts- und Verfassungs
ausschuß schlägt idiazu foJ.gende F1assu:nig vor: 

§ 1 

Alle nach 1dem 1. Januar 1953 hetimg.e,J.~ehr
ten Kriegsg,efängenen und Zivilv1erschleppten 
g·elten als vom Gesetz zur BefredJUng von Na
tion.alsozialismus 'Ul11d Mi1itarismius (Befreiunigs
g.esietz) vom 5. März 1946 ·(GVBJ.. S. 145) nicht 
1betroffen. 

In diesem T·ext sollen nach rdem VO'rli!egenden An
trag, der von den 1Disikussions11ed:ruern der :üJbriJgen 
Fr.aktionen ,aiktzepttert worden ist, !hinter dem Wort 
„heim:gekehrten" die Wo·rte „oder :noch f·estg·ehial
tenen" etl.ng·efügt werden . .Ich 1asse 1zrunächst ü:ber 
die !Etinfögu:ng idi!eser 3 Worte abstimmen. Wer 
ilieser Ednfügung ibeitritt, wo11e Plat·z lbefr1alten. -
Ich 1bitte um d:i!e Geg,enpro.be. - .Stimmenthaltun
gen - 1'1eg1en nicht vor. Dlte 3 Worte we11den e1n
gefügt. 

Wk stimmen 1a!b üJber den § 1 in der . j etzig·en 
ahg1eänderten ·F.'assung. Wer :ih:tn die Zustimmung 
ert·eii.lt, wolle PJ,atz !behalten. - Ich lbitte um die 
Geg·enprobe. - :Stimmentihaltu:ng1en - ltl.eg·en nicht 
vor. § 1 ist 1erinstimmig ,angenommen. 

Ich rufe 1auf § 2. Der 1Rechts- und Verfassungs
ausschuß 'beantragt folgenden Wortlaut: 

§ 2 

Jeider unter § 1 fällenide Kri!egsigd.angene 
Oider ZiviLverischleppte .kianin dd!e IDU'I'chführung 
1eines -ordentlichen Spruchk1ammerverfahrens 
geg1en sich 'beantr1agen. 

Wer dem zustimmt, wolle P:Latz !behalten. - Ich 
bitte um die Geg·e:nprolbe. - Stimmenthaltungen -
erfolgen nicht. 'Es ist 1etl.nstimmig so 1beschlossen. 

Ich rufe auf § 3. Der Rechts- 1und V1erfässungs
ausschuß schJ.ägt vor, iJhn folgendermaßen zu for
mulieren: 

§ 3 

Dieses Gesetz -ist 1dri111gHch. Es tritt .am 1. Ja
nuar 1953 tin Kr.aft. 

Ich nehme an, daß das Pro1b1'em der Beh1anidlung 
derjenig1en Heim~eihr·er; für id:Le inzwischen ein 
Spruchk.ammerv1er:Daihren durchgeführt worden ist, 
im Ausschuß hehanidelt worden ist. 

(Zu·rmfo: J,a !) 

Wer dem § 3 in dieser F1assung ·z·ustimmt, mög·e 
Pl1atz behalten. - 1Ich ibd.tte um d:i!e Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen - erfolgen nicht .. § 3 ist an
genommen. 

Hamit ist die erste Lesung :beendet. W.ir treten 
in d1e 1z w 1e i t 1e L e s u n g 1ein. Ich sch1aig'e vor „ 
diese 'Ulllnittelibar folgen :zu lassen; dch eröffne die 
Aus1spmche. - Eiine Wor.tmeJdunig rerfolgt nicht. 
Wi>r stimmen .a•b; entsprechend dem Besch1uß der 
ersten LesUil!g zunächst zu § 1 - ohne Erinnerung; 

1" ! 
1 ; 

§ 2 - ohne E>rinnerung; § 3 - ohne Ednnerung. 
Die dr·ei P1ar.agmplhen des Geseit:zies haiben die Zu
stimmung des ·Hauses auch d.n der ,zweiten Lesung 
gefunden. ·Die z,weite Lesung tist !beendet. 

Wir .kommen zur S c h 1 u ß a 1b s tim m u n ig. Ich 
sch1agre vm, 1d:i!ese1'be ·in 1einfacher Form vor.zuneh
men. - lD.as Hohe Haus i:st damit einverstaTIJden. 

Ich 1bitte diej1enig•en Mli>tgheder des iHolhen Hau
ses, rd1e dem Gesretz in ide·r .F,assrung der Beschlüsse 
der ·zweiten Lesung 1dllie Zustimmung ·erteiben, sich 
vom PI.atz zu 1erhe1ben. - Die Annahme des Ge
setz·es ist 1einsttimmig erfolgt. 

Der 1Rech.ts- und Verfassungs1ausischuß schlägt 
für rdas Ges:etz fo.1genden T:itel vor: 

Gesetz Ülber die 1Entna:zifizi!erung der Kriegs
gie:f1angenen IUilld Ziiv.ilverschJ.eppten. 

- Ich ste11e fest, daß 1a'Uch die Überschrift des Ge
s1etZies1 vom !Hohen Hause geibill1gt list. 

Der Antraig Bezold, :Rabenstein rund F:r,aktion 
g1emäß Be:i1age 46'63 ist damit 1g.egenstia111dslos und 
wird von den Antragste11ern ·zurück1gezogen. 

Es Hegen dem Hohen Hause :z1wei Dringlichkeits
anträge vor, die nicht -auf der 'Dag·eso!idnung stehen, 
sondern 1erst nachträigJ.ich 1eingerekht wurden. Ich 
darf .annehmen, daß Sie damit ·ed.111v1erstanden sind, 
wenn ich diese Antr~g,e jetzt im Anschluß .an das 
Ges·etz, mit dem s~e wenigstens !inhaltlich in Ver
bi:ndunig stehen, sofort aufriufe. 

Das erste ist 1ein 

D:ringlichkeits".intrag der J.1\.bgeordneten Dr. 
Baumgartner, !Bantele und Fraktion, Dr. Stro
sche und Fraktion, Bezold und Fraktion betref
fend bevorzugte und beschleunigte Unterbrin
gung der zuletzt aus russischer Kriegsgefan
genschaft heimgekehrten Gefangenen. 

E·r Lautet: 
Der Landtag wo11e 1beschließen: 

Die Staiatsr·egier;un:g wfod 'ersucht, im Vollzug 
des Heimkehrergesetzes die zuletzt aus russi
scher Gefangenschaft 1heimg,eikehrten Kri!egs
gefanigenen 1bevorzuigit und 1besch1eiunigt unter
zuibringen. 

Der Staatssekretär im Staiatsministerium für Ar
beit und soziale Fürsorg·e hat da1zu ·eine 1Erklärung 
a'bzuge!ben. 

Krehle,Staatssekretär: Meine Damen und Herren! 
Hierzu hat der bayerische Staatsminister für Arbeit 
und soziale ·Fürsor;g1e .bereits. vorg1estecrn 1einen 
Aufruf erlassen ran sämtlich·e privaten und öffent
lichen Arbeitgeber, die Spätheimkehrer, soweit als 
möglich, in ihre Betrieibe ,aufäuneihmen, sofern die 
Späiih:eim~ehrer nicht ,an sich iauf Grund des Heim
kehre11geseit·zes vom 17. August 1'953 'einen Rechts
anspruch nicht nur .aruf ·einen Arlbeitsplratz; sondern 
auf ihren aJ.ten Arbeitsplatz iha1ben. 

Wir haben uns ferner mit der Bundesanstalt für 
Ar1beitsv-ermittlu111g in Vieribindung igesetzt und g.e
heten, daß 1die Arbeitsämter, d~e j1a nicht meihr 
unserem Elinfluß unterstehen, g•ebeten werden, bei 
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der Vermittliung von .Spätheimkehrern sich 'einzu
schalten und rclia!für zu sorig,en, daß 1diJej·enig·en, die 
iihr·e Arbeitsplätze nicht mehr vordiinden oder die 
früher nicht !i.n rder- Bu!l!desDep1U1blik gearbeitet 
halben, in A:rföeit 1ge1bracht werden können. Sie haben 
aus den Pressemitteilungen 1der letzten T,age er
s~hen, daß sich ·auch eine Anzahl privater Arbeit
g·e>ber 1be·reit erklärt hat, foeiwillig 'ein größere Zahl 
von Heimkehrern aufzunehmen. Wir hoffen, daß 
der Aufruf sowohl in der privaten ·wd.rtschaft wie 
'auch ·bei den öf:Dentlichen Ämtern den notwendtgen 
Wi!de1füall 1fiTIJdet. 

Präsident Dr. Hundhammer: Meine iDamen und 
IHer:ven! Mit dieser Mitteilrurug rdes Viertreters der 
Staatsre:gLerung ist idia1s, was mit dem Antrag ge
wünscht wird, im wesentlichen, glauhe !i.ch, beireits 
geschehen. 

Der Herr .Afö:geoudnete Bante1e iJ:J..at das Wort. 

Bantele ·(BP): Herr Prästdent, meine sehr .g•eehr
ten 'Damen, meine Herr·en! Der Antrn.g wendet sich 
an die Staatsregierung, ste möchte in ihrem Bereich 
die unter A:rtimel 131 dia11enden Beamten Ul1Jd An
gestellten 1des !Staates bevorzugt und schnellstens 
untertbr.ingen. Das vierlangt ja das Heimkehrer
gesetz in § 7. >Dte Erklämng rdes ;St,aatsminis.teri
ums für Arbeit und soz·iale Fürsong·e wendet sich 
dagegen an 1die Arbeitgeber dra1Ußen in der Wirt
schia'ft, nicht an die öffontlichen Betdelbe, höchstens 
noch :an d'i!e Kommunen. Es ist 1a1ber :notwendig, 
daß sich der .Staat nun 'Ilm diLe Leute kümmert 
und s'i:e ansiteUt; denn wir 'halben ja idla:s Beispiel, 
daß Heimkehr·er, die 1948 und 1949 •zurückge.l>Jehrt 

. sind und diesen Rechts1anspr.uch ha1b:en, heute noch 
.a:uf Uin ter'bringung w,arten. 

t(Zumfe von verschiedenen Seit·en) 

Präsident Dr. Hundhammer: In diesem Falle 
wäre es wohl zw.eckmäßig gewesen, den Antrag 
etwas umzuformulieren. 

(Abg. Bantel!e: [Jas stand 'auch drin; 'es d.st 
•anscheinend im Amt nicht mehr g'eschrieiben 

worden!) 

- M!hr l:i!egt diese Fo'CTilulier.ung vor. 

'(Afö;g. iBantele: Mir ist das ai\lch .aufgefallen!) 

- Eine weitere Wortmeldung erfolgt nicht; der An
trag wd.I'id 1aurfoecht er!halten. Wir stimmen 1a:b. 

Wrer ideim Antrag, derr nunmehr durch die Aus
füih:rung.en dies Vorredners .kommentiert is.t, zu
stimmt, woUe Platz ibeihialten. - .Stimmenthaltun.
gen - erfolgen nicht. Der Antr.aig ist einstimmig 
angenommen. 

Ich rufe auf den 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten von 
Knoeringen, Stock und Fraktion betreffend 
Erholungsurlaub für aus Gefangenschaft zu
rückgekehrte Spätheimkehrer in den bayeri
schen Staatsbädern. 

Der Antrag lautet: 
Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, den aus 
Gefangenschaft zurückgekehrten Spätheimkeh
rern zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit 
einen mehrwöchigen Erhölungsl,lrlaub in deh 
bayerischen Staatsbädern zu gewähren. 

Hierzu erbittet ebenfalls das Wort der Herr 
Staatssekretär im Staatsministerium für Arbeit und 
soziale Fürsorge. 

Krehle, Staatssekretär: Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Ich habe vorhin bereits aus
geführt, daß von uns Vors01·ge getroffen ist, daß 
jeder Spätheimkehrer sofort entweder in ein Ver
sorgungskrankenhaus, in eine Versorgungsheilstätte 
- soweit es si<;:h um Lungenkranke handelt - oder 
in eine Versorgungskuranstalt kommen kann. In 
allen Kuranstalten ünd Krankenhäusern sind Bet
ten bereitgestellt. Wenn außerdem jemand eine 
besondere Kur braucht, ist es selbstverständlich, 
daß er, falls nicht eines unserer Versorgungskran
kenhäuser oder eine unserer Kuranstalten zur Ver
fügung steht, von der Versorgungsverwaltung in 
ein Staatsbad eingewiesen werden kann. · 

Übrigens hat de;r Ministerrat am vergangenen 
Dienstag bereits einen entsprechenden Beschluß ge
faßt. Ich darf aber zur Ergänzung noch sagen, es 
ist angeordnet, daß für Spätheimkehrer in der Ver~ 
sorgungsverwaltung jegliche Beschränkung des 
Parteiverkehrs aufgehoben ist, 

(Abg. Bantele: Bravo!) 
daß Anträge aller Art von Spätheimkehrern be
sonders gekennzeichnet und sofort bearbeitet wer
den müssen und daß, wenn Rentenanträge nicht 
umgehend entschieden werden können, eine Vor
schußzahlung entsprechend der angenommenen 
Minderung der Erwerbsfähigkeit sofort anzuwen
den ist. 

(Bravorufe und allgemeiner Beifall) 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich glaube, daß 
durch diese Maßnahme der Staatsregierung der 
vorliegende Antrag wirklich gegenstandslos und 
überholt ist. - Herr Abgeordneter Stock? 

Stock (SPD): Nur eine ganz kurze Bemerkung! 
(Abg. Bezold: Das kommt ja nur für Kissingen 

in Frage; Reichenhall wird geschlossen!) 
- Nein, sondern das Gegenteil ist der Fall. Mit 
Kissingen - selbstverständlich! Aber der Herr 
Staatssekretär Krehle hat ja erklärt, daß die Heim
kehrer, die eine besondere Krankheit haben - dar
auf kam es meinem Freund von Knoeringen, mir 
und der gesamten Fraktion an -, dann in diese 
Heilanstalten überführt werden, die der besonde
ren Krankheit Rechnung tragen. Nehmen wir mei
netwegen Bad Reichenhall an. 

(Abg. Bezold: Schließt am 1. November!) 
- Gut, dann müssen wir halt eine Heilanstalt 
suchen, die durchgehend geöffnet ist. Bad Kissingen 
ist durchgehend geöffnet. 

(Abg. Bezold: Weil Oberbayern dauernd 
benachteiligt wird!) 
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Nun bin ich auch mit dem Herrn Präsidenten 
der Meinung, daß dieser Antrag auf Grund der 
Erklärung des Herrn Staatssekretärs überflüssig 
ist. 

Präsident Dr. Hundhammer: - Er gilt damit als 
erledigt. 

Ich rufe nunmehr auf den Nachtrag 1 zur Tages-
ordnung: 

Antrag der Staatsregierung betreffend Vor
weggenehmigung für den Haushalt 1954; hier 
Genehmigung der Planung und der vorberei
tenden Maßnahmen zur Errichtung eines Neu
baues. für das Flurbereinigungsamt Bamberg 
(Beilage 4649). 

Den Bericht über die Beratung im Ausschuß für 
den Staatshaushalt (Beilage 4659) erstattet der Herr 
Abgeordnete Kraus; ich erteile ihm das Wort. 

Kraus, (CSU)., Berichterstatter: Herr Präsident, 
meine Damen und ·Herren! Der Ausschuß für den 
Staatshaushalt hat sich in seiner 233. Sitzung vom 
9. Oktober 1953 mit dem Antrag der Staatsregie
rung betreffend Vorweggenehmigung für den Haus
halt 1954, Antrag auf Genehmigung der Planung 
und der vorbereitenden Maßnahmen zur Errichtung 
eines Neubaus für das Flurbereinigungsamt Bam
berg (Beilage 4649) befaßt.. Berichterstatter war 
ich, Mitberichterstatter der Herr Abgeordnete 
Kiene. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r beantragte im Hin
blick darauf, daß die Flurbereinigung in Bayern 
unter allen Umständen vorwärts getrieben werden 
muß, was nur möglich sei, wenn das Personal und 
die Einrichtungsgegenstände in entsprechenden 
Räumen untergebracht werden können, Zustim
mung zu dem Antrag. 

Der Mi t b er i c h t e r s t a t t er war der An
sicht, die Maßnahme sei schon lange fällig, offenbar 
seien aber der Kostenvoranschlag und die Pläne 
zum Haushalt 1953 nicht fertiggestellt gewesen. 
Auch er beantragte Zustimmung. 

Staatsminister Dr. Sc h 1ög1 berichtete, 
das Flurbereinigungsamt Bamberg sei augenblick
lich in drei Gebäuden untergebracht, wodurch be
deutende Kosten für Miete, Heizung usw. entste
hen. Der Hauptteil befinde sich· in der ehemaligen 
Residenz, und es sei unbedingt notwendig, diese 
Räume, da dort nur Ofenheizung vorhanden ist, 
wegen der Brandgefahr aufzugeben. Nachdem sich 
der Staat entschlossen habe den Neubau selbst auf
zuführen, habe sich die Stadt Bamberg bereit er
klärt, dem bayerischen Staat ein Darlehen von 
700 000 DM mit einer Laufzeit von 4 Jahren bei 
voller Auszahlung und 7 Prozent Zins zur Ver
fügung zu stellen. Gerade in Franken sei die Flur
bereinigung sehr dringlich, die außerordentlich zahl
reichen Anträge könnten aber nicht behandelt wer
den, da die Büroverhältnisse ungenügend seien. 
Für die Planung würden augenblicklich etwa 
25 OOU DM benötigt, es sollte aber.noch im Oktober 
mit ·dem Bau selbst. begonnen werden, damit der 

Bauabschnitt I im nächsten Jahr durchgeführt wer
den könne. 

Abgeordneter St r ob 1 ersuchte um Auskunft, 
welcher Betrag im außerordentlichen Haushalt für 
den beabsichtigten Zweck vorhanden ist. 

Abgeordneter Dr. L i p p e r t hielt einen Bau, 
der 1,7 Millionen DM kostet, für ein Personal vori 
136 Beamten und Angestellten doch für sehr auf
wendig. Er richtete an den Minister die Frage, 
wann ein Ende der Flurbereinigung abzusehen sei. 

Staats m i. n ist er Dr. S c h 1ög1 erwiderte, 
nach dem jetzigen Tempo der Flurbereinigung 
könne damit gerechnet werden, daß sie in 35 Jah
ren beendet sein wird. 

Es wurde noch eine Reihe von Fragen gestellt 
und beantwortet. Schließlich schlug der V o r s i t -
z ende folgende Formulierung des zweiten Satzes 
vor: 

Die hiefür bis 1. April 1954 anfallenden Ko
sten in Höhe von 130 000 DM können aus Mit
teln des außerordentlichen Haushalts 1953 für 
unvorhergesehene dringende staatliche Bau
maßnahmen bestritten W\"rden. 

B e i d e B e r i c h t e r s t a t t e r beantragten Zu
stimmung zu dieser Formulierung, die dann auch 
bei einigen Stimmenthaltungen angenommen 
wurde. 

Ich bitte das Hohe Haus, dem abgeänderten An
trag beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Der Herr Bericht
erstatter hat nicht den ganzen Antrag wieder
gegeben, wie er auf Beilage 4659 als das Ergebnis 
der Beratungen vorliegt. Ich darf ihn verlesen: 

Für die Errichtung eines Gebäudes für das 
Flurbereinigungsamt in Bamberg auf dem 
staatseigenen Gelände der ehemaligen Klaris
senkaserne kann die Staatsregierung die Pla
nung und die vorbereitenden ·Maßnahmen vor 
Verabschiedung des Haushalts 1954 in Angriff 
nehmen. Die hierfür bis 1. April 1954 anfallen
den Kosten in Höhe von 130 000 DM können 
aus Mitteln des außerordentlichen Haushalts 
1953 für unvorhergesehene dringende staatliche 
Baumaßnahmen bestritten werden. In den 
Haushaltsentwurf für das Rechnungsjahr 1954 
ist die Errichtung des Gebäudes mit einem Ge
samtkostenbetrag in Höhe von 1 715 000 DM 
und mit einem Haushaltsbetrag für den ersten 
Bauabschnitt in Höhe von 1 345 000 DM einzu
stellen. 

Eine Wortmeldung liegt nicht vor. Wir stimmen ab. 
Wer dem Vorschlag des Ausschusses für den Staats
haushalt die Zustimmung erteilt, wolle Platz be
halten. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimm
enthaltungen? - Eine Stimmenthaltung. Im üb
rigen besteht Einstimmigkeit. Es ist beschlossen, 
wie vom Ausschuß vorgeschlagen. 

Es folgt als nächster Punkt: 
Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichts
hofs betreffend Antrag des Herrn Dr. Felix 
Schmeidler in München, Bevoilmächtiger RA. 
Dr. W. Kießling in München, auf Feststellung 
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der Verfassungswidrigkeit des Gesetzes über 
Röntgemeihenuntersuchungen vom 6. Juli 1953 
(GVBI. S.103). 

Über die Verhandlungen des Ausschusses für 
Rechts- und Verfassungsfragen (Beilage 4656) be
richtet Herr Abgeordneter Dr. Fischer. Ich erteile 
ihm das w o,rt. 

Dr. Fischer (CSU}, Berichterstatter: Herr Präsi
dent, meine Damen und Herren! Die vorliegende 
Popularklage richtet sich gegen das von uns be
schlossene Gesetz über Röntgenreihenuntersuchun
gen, das unter dem 6. Juli 1953 verkündet worden 
ist. Im wesentlichen werden in dem Antrag, der 
zum Verfassungsgerichtshof eingereicht wurde und 
der bezweckt, daß das Röntgenreihenuntersuchungs
gesetz als verfassungswidrig erklärt wird, die 
Gründe wiedergegeben, die seinerzeit von den Geg
nern dieses Gesetzes hier und in den Ausschüssen 
behandelt worden sind. Es w.ird gesagt, daß das Ge
setz als ganzes und in seinem Kern gegen Arti
kel 101 und Artikel 102 Absatz 2 der bayerischen 
Verfassung verstoße. In diesen Artikeln ist die per
sönliche Freiheit des einzelnen gewährleistet. Wei-' 
ter wird gesagt, das Gesetz verstoße auch gegen 
Artikel 100 der bayerischen Verfassung, der die 
Würde der menschlichen Persönlichkeit, vor allem 
auch in de:r Gesetzgebung, zum Gegenstand hat. Es 
erübrigt sich, im einzelnen auf diese Begründung 
einzugehen. 

Interessant ist der Teil der Begründung, der sich 
damit befaßt, daß das Gesetz im wesentlichen von 
fiskalischen Erwägungen ausgehe, zum Teil- ins 
Leere stoße, weil zwischen den einzelnen zwangs
weisen Untersuchungen ein zu weiter Spielraum 
liege, und der darauf hinweist, daß man mit dem
selben Recht oder vielleicht noch mit mehr Recht 
auch bezüglich anderer Krankheiten, die sich zu 
einer Volkss~u~e entwickeln könnten, ein solches 
Gesetz erlassen könnte. 

Der Rechts- und Verfassungsausschuß hat sich 
mit diesem Antrag an den Verfassungsgerichtshof 
am 8. Oktober 1953 befaßt. Berichterstatter war ich, 
Mitberichterstatter der Herr Kollege Simmel. Bei 
meiner Berichterstattung im Rechts- und Verfas
sungsausschuß habe ich keinen Zweifel darüber ge
lassen, daß ich am liebsten der Argumentation die
serVerfassungsbeschwerde zustimmen würde; leider 
ist das nicht möglich, weil der Landtag dem Gesetz~ 
entwurf zugestimmt hat. 

Der Rechts- und Verfassungsausschuß ist dann zu 
folgendem einstimmigen Beschluß gekommen: 

I. Der Landtag beteiligt sich an dem Ver
fahren. 

II. Der Antrag vom 31. 8. 1953 wird als un
begründet zurückgewiesen. 

III. Als Vertreter des Landtags wird der Ab
geordnet~ Dr. Karl Fischer bestimmt. 

IV. Auf mündliche Verhandlung wird 
da es sich im wesentlichen um Rechtsfragen 

handelt -
verzichtet. 

Ich bitte, diesem Ausschußbeschluß beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
liegt nicht vor. - Wer dem vom Berichterstatter 
vorgetragenen Ausschußvorschlag beitritt, wolle 
Platz behalten. ~Ich bitte um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen - erfolgen nicht. Es ist be
schlossen, wie vom Ausschuß empfohlen. 

Es folgt das 
Schreiben des Verfassungsgerichtshofs betref
fend Antrag des Landrats Willy Grömling in 
Aschaffenburg auf Feststellung der Verfas
sungswidrigkeit des Artikels 1 Absatz 1 und 
des Artikels 7 des Gesetzes über die beamten
und dienststrafrechtliche Stellung, Besoldung 
und Versorgung der kommunalen Wahlbeamten 
(Gesetz über kommtinale Wahlbeamte) vom 
10. Juli 1952 (GVBI. S. 223) sowie des § 79 der 
Dienststrafordnung vom 29. April 1948 (GVBI. 
s. 67). 

Den Bericht des Ausschusses für Rechts- und Ver
fassungsfragen (Beilage 4657) erstattet wiederum 
der Herr Abgeordnete Dr. Fischer. 

Dr. Fischer !(CSU), Berichterstatter: Herr Präsi
dent, med.ne Diamen. und .Herrren! 'Der Rechts- und 
Verfassungsausschuß 1hat sich. iam 8. Oktober 1953 
mit dem vorHegend!en Arutrag befaßt, der sich r1echt
lich 1als Pop:ul1arkla;§e quali'ftztert. Berichterstatter 
W1ar ich, Mitiberichterntatter der· \Hierr KoUege 
Kr,amer. 

Der A:ntraig 1dJes He1r·rn Landrats GrömHng aus 
A:schaffeniburg vom 20. Auigust 1953 1behauptet 
die Vierfassungsw:i!driigikeit 'V'erschi!edene·r Bestim
m:un~en des Ges1etzes iüihe1r kommuOCJJale Wrahfüe·amte 
und •e[ne1r Bestimmung der iDtenststra;fol'dnung vom 
J,ahr·e 1948. Im wesentlichen g·eht .es um rd:ie Fraige, 
oh id:i!e kommuIJJaJen Wahliheamten, .also L1andräte, 
deren Stellvertr·eter :und id:iJe Bürig•ermeis1Jer, Beamte 
im Sirme des. Artikel 94 mit 97 ider !bayerischen 
V:erfass'tkng sinid. Nach Ansicht des Herrn Lrand
rats Grömling sind die kommunalen Wahlbeamten 
keine Beamt·en, weil ihnen die wres·entlichen Voraus
setzungen des Berufsibe.amten (Larubaihnvorsch•rif
ten, Wettbewrerrbsprüfumg, Leibensstellung, Verset- · 
2'ungsmöglichkeit usw.) fohlen. Der kommunale 
WahJJbe.am1Je ist, so sraigt Herr L1andr.at Grömling, 
Pol:Ut1ker, ider nuir 1bei Verlust ides passti.ven Wahl- · 
r·echts oder dies Viertrauens 1der wählenden Bevöl
keir:un1g a1b:beruffien 1werrden kann. Albrberiufung·en 
durch die Rechtsraufsichts'behöirde, die rdem politi
sch,en :Minister untersteht, können von politischen 
Erwägungen !heeiniflußt :se:in. !Der Artiil~el 33· des 
Grunidges·etz,es, wonach das 1Recht des öf:ßentlich·en 
Dienstes unter Berücksichügun1g 1der iheir.gebrr.achten 
GruI11dsätzre 1des Beriufsibeamtentui:ns 1ziu ·vergeln ist, 
se:i. nach einer :E1ntschedidung des Bundesg•erichtsihofs 
vom J,ahr·e 1953 urnmittelib1ar g·eltendes 1Recht. 

Demge1geniüibe1r - das ha1be ich arus.g,eführt -
muß auf Artikel 94 der bayerischen Verfassung 
v,erw1esen werden. 'Danach ist 'es der Gesetz
g,eibunrg a'Illhe·1mgesteÜt, für die Beru:ßung 1der Beiam
ten 'ZWei 'Systeme ran:zuwenrden, ·entwedeir: d:ite Wahl 

. durch 1das Volk oder die Ernennung durch die zu
stä111dirg,e Beihö!'de. Der Waihlibe.amte ist gemäß Ar
tikel 94 uns:er·er Verfass:ung ig,e'IlJaU so Beamter 'im 
Sinne ideir: Verfassung wire dßr ernannte Beramte. 
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Dem steht 1auch .A!rtikel 33 des Grrundgesetz·es 
nicht entgegen. 

Der Antragsteller, der .auch den Artikel 7 des 
Gesetzes über diJe kommunalen Wahl!beamten für 
verfassu.nigsw:tdri!g 1erklären Jassen wHl, stößt sich 
an dem Wort „entsprechend" :in diesem Art·ikel 7. 
Dieser Ausdruck, so sagte 1er, sei zu unbestimmt 
und 1asse dem ·Ermessen dies Gerichts ·einen zu 
weiten Sp1e1r.aum, Gesetz,geibeir s1ei damit in Wirk
lichkeit das Gericht. An dem Ausdruck „ent
sprech·eTI!d" k!ann sich aber wohl 1kein Mensch mit 
Recht stoßen. Er ibesa1gt ·einfach, daß nur di!e Be
stimmungen angewendet werden können, di:e für 
dLe kommunalen Wa1hlbeamten passen. ·Die Auf
fühTUng de•r ·einz•elnen Bestimmungen wäre über
flüssig:e AI'!beit g·ewesen. 

Nicht ganz :unber·echtiigt, so war die Meinung des 
Be 1r ich t ·erst a t t 1e r s , sind ·alber die .A!usrfüh
rungen des Antriagste11ers zum § 79 der D1enst
s·1mafordrmng, und ·zwar soweit von dem Antrag
stel11'er 1das F·eihlen ·eines Rechtsmittels gegen die 
vorläuftg1e iDd:enstenthelbung durch die Einleitungs
behörde :im Rahmen des Disziplinairver.Jialb.rens g1e
r"\}gt wird. Die Dienstaufs!i.chtsibeischweride kann ein 
förmliches Rechtsmittel nicht ·ersetzen, we:il sie nicht 
an eine St·elJe außerhalb des poldtisch·en Systems 
g·eht. 

Weiter dst von dem Antragsteller be1antriagt, der 
Ve[".f.assungsig1erichtsihof möge in einer •einstweild!gen 
V·erfügung - rdas d:st nun eine sehr .Jnter.essante 
Ang1e}eg·enheit - ibis zur 1Entsch.eidung über die 
Popu1ark1ag·e die Anwendung des § 79 1der Dienst
stmfordnung vorläufig unterbinden. Über die Frage 
- so habe 'ich 1als B ·er ich t •erst ia tt 1e r 1aus
g.eführt - i0ib der Ver1f.assungsigerichtslhof einst
weihg:e Vierfügungen erlass·en .~ann, !herrscht Streit. 
Der Vierf.assunigsg:er.ichtsihof se1Jber hat diJese Be
fuign:is bejaht, wenn ·er 1di:e GestaJ.tung des streitigen 
Rechtsiv.erhäitnisses 1au.ch. durch Urtei·l ihe11beiführen 
kann. In uns·er·em ,F,alle würde i.liür den Erlaß 
einer ·einstweiHigen Verfügung durch den Ver
fassungsgerichtshof ·kein Raum !bestehen. 

Es wur·de dann vom Vorsitzenden des 
- Rechts- und Ver:ßa:ssungsausschusses wiederholt der 

Wunsch geäußert, idiaß die D~enststirad:v·erfiaihren 

möglichst Jbeschl:eunigt werden 'Sollen. Man komme 
dann um solch·e Verfass1ungs1beschwerden iherrum. 

E'instimmig kam der Ausschuß zu foJ.gendem 
Beschluß: 

I. Der Lianidtag 1beteiHgt sich an dem Vienfahren. 
IiI. •Der Antriag des L·andmts Gcrömling ist als 

unbegründet 1zurückzuw:e.is·en. 
UI. Als Vertreter des Landtaigs wird Abgeord

neter ·Dr. Fischer :bestimmt. 
IV. Auf mündliche Verhandlung wird 

- weil es sich hier um Rechtsfragen handelt -
verzichtet. 

Ich ·bitte föe, diesem BeschJ:uß be.iziutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
liegt nicht vor - Wd.r stimmen ·aib. Wer dem vom 

Berichterstatter vol'gefa~aigenen Vorschlag des Aus
schusses :für Rechts- und Veirf.assungsfr.a.g.en gemäß 
Beilage 4657 zustimmt, wo11e Platz behalten. -
Ich hitte um die Geg1enpro1be. - Stimmenthaltun
gen - erfo1gen nicht. Es ist einstimmig beschlossen, 
w:i!e vom Aussch1uß empfoh1en. 

Ich riufe aUJf 

Antrag der Abgeordneten Dr. Schönecker und 
Klotz betreffend Änderung des § 86 Abs. 1 der 
Geschäftsordnung des Bayerischen Landtags 
(Beilage 4542). 

1Den Bericht des Ausschusses für die Geschäfts
ordnung '(Beilage 4654) •erstattet der Herr Abgeorid
nete Puls; lieh erte.He filhm das Wort. 

Puls (BHE), Berichterstatter: Herr Präsident, 
Hohes Haus, meine Damen und Herren! Der Aus
schuß für die Geschäftsordnung befaßte sich in 
seiner 30. Sitzung am 7. Oktober mit dem Antrag 
der Abgeordneten Dr. Schönecker und Klotz betref
fend Änderung des § 86 Absatz 1 der Geschäftsord
nung des Bayerischen Landtags. Der Antrag ist auf 
Beilage 4542 abgedruckt. Berichterstatter w,ar 
meine Wenigkeit, Mitberichterstatter der Herr Kol
lege Ospald. Der Antrag hat folgenden Wortlaut: 

Der Landtag wolle beschließen: 

§ 86 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Bayeri
schen Landtags erhält folgende Fassung: 

„Erscheint das Ergebnis der Abstimmung 
dem Präsidenten oder einem der beiden 
Schriftführer zweifelhaft, so wird es in folgen
der Weise festgestellt: 

Nachdem die Abgeordneten auf Aufforde
rung des Präsidenten den Sitzungssaal verlas
sen haben, werden die Türen bis auf 3 Abstim
mungstüren geschlossen. An jeder dieser Türen 
stellen sich 2 Schriftführer auf. Auf ein Zeichen 
des Präsidenten betreten die Abgeordneten 
durch die mit „Ja", „Nein" oder „Enthaltung'" 
bezeichnete Tür wieder den Sitzungssaal und 
werden von den Schriftführern laut gezählt. 
Zur Beendigung der Zählung gibt der Präsi
dent ein Zeichen. Abgeordnete, die später ein
treten, werden nicht mitgezählt. Der Präsident 
und die diensttuenden Schriftführer geben ihre 
Stimme öffentlich ab. Der Präsident verkündet 
alsdann das Ergebnis. 

Der Berichterstatter führte aus, es handle 
sich um die im Bundestag bereits bewährte Ein
führung des Hammelsprungs. 

Der Mitberichte r statte r hatte gegen die 
Einführung des Hammelsprungs grundsätzlich 
nichts einzuwenden. Er meinte, es sei nur die Frage 
zu prüfen, ob man den vorliegenden Antrag nicht 
dem Unterausschuß des Ausschusse~ für die Ge
schäftsordnung zur Behandlung zuleiten sollte. 

Antragsteller K 1 O· t z glaubte nicht, daß der zur 
Überarbeitung der Geschaftsordnung eingesetzte 
Unterausschuß vor Ablauf der gegenw.ärtigen Legis
laturperiode einen fertigen' Entwurf für eine neue 
Geschäftsordnung vorlegen. kann. Er erklärte, der 
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Zweck des Antrags sei, die Abstimmung zu verein
fachen. Bekanntlich kämen namentliche Abstim
mungen praktisch nur in zwei Fällen vor: i. Wenn 
Abgeordnete eine namentliche Abstimmung bean- · 
tragen, um die einzelnen Abgeordneten hinsichtlich 
ihrer Stimmabgabe festzulegen, und 2. wenn sich 
das Präsidium über eine Abstimmung nicht im 
klaren sei. 

Nach einer längeren Aussprache wurde dann der 
Antrag mit der Befürwortung beider Berichterstat
ter bei einer Stimmenthaltung angenommen. Ich 
bitte das Hohe Haus, sich diesem Antrag anzu
schließen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es ist vom Herrn 
Berichterstatter nicht verlesen worden, daß in den 
Text, der Ihnen nunmehr auf Beilage 4654 vo,rliegt, 
hinter der Bemerkung .„an jeder dieser Türen stel
len sich 2 Schriftführer auf einzufügen ist: „(§ 12 
Abs. 2 findet Anwendung)". 

Eine Wortmeldung erfolgt nicht? 

(Zuruf des Abg. Wimmer) 

- Herr Abgeordneter Wimmer. · . 

Wimmer (SPD): Ich möchte nur eine Frage stellen: 
Werden die Namen der betreffenden Abgeordneten, 
die entweder rechts, links oder in der Mitte herein
kommen, festgestellt, da es in dem Antrag heißt: 
„ ... betreten die Abgeordneten durch die mit „Ja", 
„Nein" oder „Enthaltung" bezeichnete Tür wieder 
den Sitzungssaal und werden von den Schriftfüh
rern laut gezählt." Ist darunter zu verstehen, daß 
der Name aufgerufen wird? 

(Zurufe: Nein!). 

Bis jetzt war es so, daß bei der namentlichen Ab
stimmung die Namen aufgerufen wurden. 

(Zuruf: Das hat mit der namentlichen Ab
stimmung nichts zu tun!) 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Namen-werden 
nicht mehr festgestellt. 

Der Herr Abgeordnete Haußleiter meldet sich 
zum Wort. · 

Haußleiter (fraktionslos): Hohes Haus, meine Da
men und Herren! Als bei Schaffung der Geschäfts
ordnung beschlossen wurde, bei unklaren Abstim
mungen die namentliche Abstimmung herbeizufüh
ren, hatte das einen sehr guten Sinn. Es sollte ganz 
bewußt bei unklaren Abstimmungen, bei nicht ge
nauer Feststellung durch die Geschäftsführer auch 
der Abgeordnete veranlaßt werden„ in so schwieri
gen und kritischen Fällen mit seinem Namen zu 
entscheiden, weil die unklaren Abstimmungen ja 
immer solche sind, bei denen das Haus durchaus 
grundsätzlich geteilter Meinung ist. Wenn Sie jetzt 
dieses Verfahren durch den Hammelsprung ersetzen 
wollen, halte ich das für eine· Änderung, die an sich 
in diesem Haus nicht notwendig ist. Außerdem 
haben wir heute erlebt, daß über die mangelnde 
Disziplin von Abgeordneten, ihr Fernbleiben von 

·-----------
Sitzungen geklagt worden ist. Die immer mögliche 
namentliche Abstimmung bei unklaren Entschei
dungen des Hauses, die nie vo,rauszusehen ist, hat 
sich als ein ausgezeichnetes Mittel zur Aufrecht
erhaltung der inneren Disziplin des Bayerischen 
Landtages erwiesen. 

(Abg. Bezold: Soll erhalten bleiben! - Abg. 
Junker: Sie sorgen dafür, Herr Kollege, daß 
immer wieder namentlich abgestimmt wird! 

Dann sind wir wieder beisammen!) 
- Herr Kollege Junker, ich finde aber nicht immer 
30 Kollegen zur Unterstützung meiner Anträge, 
deshalb muß ich in diesem Fall etwas umsichtig 
verfahren. Ich würde also in diesem Fall durchaus 
dafür plädieren, es bei der bisherigen Ordnung der 
Geschäftsordnung zu belassen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile noch
mals das Wort dem Herrn A!bge~rdneten Wimme~. 

Wimmer (SPD): Herr PräsMent, meine sehr ver
ehrten Kolleginnen und Kollegen! Worauf es mir 
ankommt, ist, daß diese Abstimmungsmethode 
einer namentlichen Abstimmung gleichgesetzt 
werden kann, mit allen F'olgeerscheinungen. Das 
geht in der Form, daß man z. B. die Formulierung 
in folgender Weise ergänzt: 

Auf ein Zeichen des Präsidenten betreten die 
Abgeordneten durch die mit „Ja", „Nein" oder 
„Enthaltung" bezeichnete Tür wieder den 
Sitzungssaal, g e b e n ihr e K arte ab und 
werden von den Schriftführern laut gezählt. 

(Zuruf: Dann brauchen wir keinen 
Hammelsprung!) 

- Ja, bitteschön, was wollen Sie denn? Sie wollen 
die Unklarheit beseitigen, wenn das Präsid,ium sich 
nicht einig ist. Was ist dann meistens der Fall? 
Dann gibt es sofort eine namentliche Abstimmung. 

(Abg. Junker: Dann gibt es den Hammel
sprung! - Weiterer Zuruf: Das soll nicht 

mehr geschehen!) 

- Das soll nicht mehr geschehen? Wann gfüt es 
dann e!ine namentliche A!bstimmung? 

(Zuruf: Wenn es beantragt wird!) 

- Wenn es beantragt wird. Ich befürchte nur, daß 
dann die namentlichen Abstimmungen sehr wenig 
werden mit allen ihren Konsequenzen. 

(Abg. Junker: Da haben Sie Recht!) 

Präsident Dr. Hundhammer: Meine Damen und 
Herren, ich möchte den Vorschlag des Herrn Abge
ordneten W~mmer sehr ernst nehmen. Ich kann 
mir durchaus . vorstellen, daß Differenzen beim 
Zählen entstehen. In dem Moment, in dem jeder 
A!bgeordnete seine Karte an der Tür abgibt, hat 
man die Karten in der Hand. Man kann garnz klar 
und eindeutig feststellen, wieviele Abgeordnete 
durch die Türe den Saal betreten haben und welche 
nicht, und ich glaube, es ist ganz gut, wenn die 
Namen derer, die •bei den Abstimmungen fehlen, 
künftig festgehalten werden. 

(Beifall ibei der SPD und teilweise bei 
der CSU) 
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Ich möchte meinerseits als Präsident - das darf 
ich hier zu dieser Geschäftsordnungsfrage sagen -
den Vorschlag Wimmer nachdrücklich unterstützen. 
Er würde eine Sicherung der Abstimmung und 
dieses Abstimmungsmodus bringen. 

Zum Wort gemeldet ist als nächster Redner der 
Herr A;bgeordnete Ospald. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Ospald (SPD): Herr Präsident, meine Damen und 
Herrer{! Die Geschäftsordnung des Bayerischen 
Landtags wird zur Zeit von einem Unterausschuß 
überarbeitet. Der Unterausschuß soll dem Hohen 
Haus Vorschläge unterbreiten, welche Bestimmun
<Yen reformbedürftig sind und welche ergänzt wer
den sollen. Nun ist dieser Antrag zur Einführung 
des sogenannten Hammelsprungs .gestellt worden. 
Ich kann die Bedenken, die dazu geäußert wurden, 
nicht ganz teilen. Der Bundestag hat doch eine 
gewisse Erfahrung mit dem Hammelsprung sch.on 
gemacht. Wir führen wirklich - das muß auch hier 
einmal ausgesprochen werden - über manche 
Nichti:gikeiten namentliche Abstimmungen durch. 
Das kann durch den Hammelsprung erspart wer
den. Ich möchte aber eindeutig sagen: Die nament
liche Abstimmung als solche wil'd gar nicht abge
schafft sie blei'bt nach wie vor bestehen. Der Ge
schäfts~rdnun <Ysausschuß war sogar der Meinung, 
daß Gesetze, ~or allem wichtige Gesetze, nicht in 
der ziemlich würdelosen Form durch Aufstehen 
und Sitzenblei1ben angenommen werden sollten, 
sondern daß man Gesetze von einem gewissen 
Gewicht in der Schlußabstimmung durch nament
liche Abstimmung annehmen sollte. Aber man 
wollte hier eine Erleichterung durchführen. Ich 
glaube, man sollte es zum mindesten einmal aus
probieren, zumal, wie ich bereits sagte, der Unter
ausschuß die Geschäftsordnung ü1berarbeitet und 
der neue Landtag sich wahrscheinlich mit einer 
neuen Geschäftsordnung befassen muß. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt als Redner 
der Herr Abgeordnete Knott. 

Knott ('BP):. Ich verzichte. Ich wollte genau das 
sagen, was der Vorredner sagte. 

Präsident Dr. Hundhammer: Nächster Redner ist 
. der Herr A!bgeordnete Michel. 

Michel (CSU): Herr Präsi:dent, Hohes Haus! Wenn 
wir dem Antrag des Kollegen Wimmer nähertre
ten wollen, dann geht es, glaube ich, auf dasselbe 
hinaus, wie es :bisher gewesen ist. Dann bin ich 
aber dafür, daß die Erwägungen, die wir vor 
6 Jahren anstellten, als wir die Geschäftsordnung 
geschaffen haben, ·doch richtig waren und daß man 
den Antrag a!blehnen möge. Nachdem aber der 
Antrag des Kollegen Wimmer ein neuer Antrag 
ist, der sehr weittr.agende Folgen. für das Hohe 
Haus hat, stelle ich den Antrag, den .vorliegenden 
Antrag auf Grund des Antrags des· Kollegen Wim
mer nochmals an den Geschäftsordnungsausschuß 
zurückzuverweisen. 

(Widerspruch)· 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt der Herr 
Abgeordnete Bezold als Redner. 

Bezold (FDP): Meine Damen und Herren, Hohes 
Haus! Wir müssen bei der Frage zwei Dinge aus
einanderhalten, die aus vollständig verschiedenen 
Gesichtspunkten kommen. Die namentliche Ab
stimmung ist - und soll es sein - im Grunde 
nicht deshalb namentlich, um dem Präsidium die 
Arbeit zu erleichtern, sondern sie ist namentlich, 
um den A!bgeordneten zu einer Entscheidung zu 
zwingen und diese für die Zukunft festzuhalten. 

(Sehr richtig!) 

Es ist ganz klar, daß dieser Gedanke verwaschen 
wird, wenn die gleiche Form der Aibstimmung in 
einem Fall angewendet werden muß, wo die Wich
tigkeit der Materie 'Zwar nicht für die namentliche 
Abstimmung spricht, die Unsicherheit des Präsi
diums aber einen Ausweg sucht und haben muß, 
um die Kräfteverhältnisse im Landtag festzustel
len. Aus diesem Grunde ist im Bundestag - es 
war auch im früheren Reichstag so und ist in 
anderen Parlamenten s.o. - der sogenannte Ham
melsprung eingeführt w.orden. Er soll gar nichts 
anderes bewirken, als in einer formlosen Abstim
mung - und dazu gehört er - die Feststellung 
des Resultats zu erleichtern oder sicherzustellen. 
Der Gedanke des Herrn Kollegen Wimmer geht 
aber ganz klar in den anderen Gedanken hinüber. 
Er sagt: Ich will zugleich, wenn d~s Präsidium sich 
unsicher ist, durch Kartenabgabe festgestellt haben, 
wie der einzelne Abgeordnete abgestim:rp.t hat. 

(Abg. Wimmer: Nein!) 

Anders ist es gar nicht möglich; denn er muß ja 
entweder eine blaue, eine rote oder eine weiße 
Karte abgeben. Nolens volens wird dadurch etwas 
erreicht, was nur im Zusammenhang mit einem 
anderen Gedankengang erreicht werden soll. Das 
wäre nicht richtig. Wenn zwei Leute an den Türen 
stehen, ist es ohne weiteres möglich, festzustellen, 
wie viele für Ja, wie viele für Nein und wie viele 
für ~nthaltung gestimmt haben. 

Die Anregung zu diesem Antrag ist auf eine De
batte· zurückzuführen, die wir··vor einigen Monaten 
im Landtag gehabt haben, als sich der Landtag 
einmal der Meinung des Präsidiums nicht anschlie
ßen konnte daß eine Partie die Mehrheit gewesen 
sei, und a~ch nach dem Spruch des Präsidiums 

· daran gezweifelt hat. Ich gebe ganz offen zu und 
darauf habe ich auch hingewiesen, als wir im Ge
schäftsordnungsausschuß die Frage behandelt ha
ben: Das letzte Anliegen ist mit dieser Fassung 
noch nicht ausgeräumt; denn dieses letzte Anliegen 
ist die Tatsache, daß es das Präsidium, wenn es 
sich über eine Abstimmung einig ist, in seiner 
Hand hat, zu sagen: So war es, so ist es geschehen. 

(Abg. Dr. Lacherbauer: Die präzise 
Feststellung!) 

- Ja, eine präzise Feststellung zu treffen: Nach 
unserer Geschäftsordnung kann an dieser Feststel
lung auch nachträglich nichts mehr geändert wer
den, selbst wenn durch Zeugenaussagen oder durch 
irgendwelche sachliche Äußerungen festgestellt 
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würde, daß sich das Präsidium geirrt hat, was ja 
einmal durchaus möglich sein könnte. Wir haben 
also nur einen Teil des Gedankens durchgeführt 
und nur einer Unannehmlichkeit abgeholfen. Wenn 
die Herren im Ausschuß damals ausgeführt haben, 
es sei höchste Zeit, daß vor den abschließenden 
Beratungen über die neue Satzung die Dinge sich 
entwickeln sollen, dann kann man, glaube ich, 
nichts dagegen einzuwenden haben, daß eine Fas
sung angenommen wird, die in anderen Geschäfts
ordnungen, auch in der Geschäftsordnung des Bun
des, enthalten ist, die sozusagen nur einen gewissen 
Sicherheitskoeffizienten und eine Hilfe für das 
Präsidium darstellen soll. 

Meine Damen und Herren! Wir haben auch dar
über gesprochen, daß das einzige und beste Mittel, 
jeden Irrtum zu vermeiden, eine Einrichtung wäre, 
wie sie in den amerikanischen- Parlamenten gang 
und gäbe ist, nämlich mit Hilfe einer Abstim
mungsmaschine· die Resultate festzulegen. Das geht 
sehr schnell. Jeder Abgeordnete drückt auf einen 
roten, einen weißen oder einen schwarzen Knopf. 
Die Maschine macht alle übrige Arbeit. In Minuten, 
ja in Sekunden ist es geschehen und ein Irrtum ist 
nicht möglich. 

(Abg. Haas: Es geht viel Persönliches dabei 
verloren.) 

- Gewiß, es geht Persönliches verloren. Es gehen 
aber auch gewisse Unannehmlichkeiten verloren, 
die sich, das bitte ich zu beachten, bei allen Ab
stimmungen, vor allem bei der namentlichen Ab
stimmung ergeben, die ja dann gewählt werden 
soll, wenn es sich um bestimmte. feierliche Formen 
handelt. Aber zwischen der Möglichkeit, ein solches 
Verfahren bei u,ns anzuwenden, liegt wahrschein
lich das Nein des Herrn Finanzministers. Ich glaube, 
man könnte dem Gedanken, wie er in dem Ab
änderungsantrag ausgedrückt ist, nähertreten. Man 
kann diesem Gedanken aber in keiner Art aus
weichen; denn dann vermischt man den beider
seitigen Willen. Man kann es auch nicht . durch 
den Antrag des Herrn Präsidenten, den er in die
sem :Falle von seinem Präsidentenstuhl aus gestellt 
hat. 

P1räsident Dr. Hundhammer: Der Präsident kann 
in einem solchen Fall eine Angelegenheit vom Prä
sidentenstuhl aus regeln; er kann Anregungen 
geben. 

(Abg. Bezold: Nein, das kann er nicht!) 

- Der Herr Abgeordnete Bezold hat sich mit seiner 
Argumentation geirrt. Im übrigen hat diese An
regung der Herr Abgeordnete Wimmer gegeben. 

(Abg. Bezold: Sie haben die Anregung zum 
Antrag erhoben, Herr Präsident!) 

Es folgt als Redner der Herr Abgeordnete Klotz. 

Klotz (BP): Hohes Haus, meine Damen und Her
ren! Nur zwei Sätze! Wir sind von dem Gedanken 
ausgegangen und haben den Antrag gestellt, weil 
wir davon eine technische Vereinfachung unserer 

Geschäftsordnung erwarten und weil wir auch der 
Auffassung sind, daß durch eine namentliche Ab
stimmunrg üiber Ange11egenhei.rben mi:nideretr. Beideiu-

. tung die namentliche Abstimmung als solche ent
wertet wird. 

Die andere Frage, die vom Kollegen Bezold auch 
schon im Ausschuß angeschnitten worden ist, ist 
die: Wie könnte man eine bessere Kontrolle dar
über haben, ob die Entscheidungen des Präsidiums 
richtig sind oder nicht? Das wäre doch eine An
gelegenheit des Unterausschusses, der sich jetzt 
gerade mit der Neuordnung der Geschäftsordnung 
befaßt. · • 

Wie gesagt, ich darf Sie bitten, unserem Antrag 
zuzustimmen, weil ich bestimmt glaube, daß wir 
uns dabei nichts vergeben, wie ein anderer Kollege 
angenommen hat, der meinte, e·s sei gegen die 
Würde des Hohen Hauses, wenn die Abgeordneten 
wie Hammel gezählt würden. Ich glaube, was dem 
Bundestag recht ist, kan:n uns in diesem Falle nur 
billig sein und empfehle dem Antrag zuzustimmen. 

(Heiterkeit) 

Präsident Ur. Hundhammer: Es folgt a:ls Redner 
der Her.r hbg.eordnete Dr. Lacherbiauer. 

Dr. Lacherbauer '(BiP): Meine !Damen und Herreni 
Unsere Geschäfto11dmmg kennt ·zw·ei Arten von -
AJbstimmlUil!g: Die namentliche hbstimmung urid 
id1e sogenannte ·ein:liache AJbstdmmung. D!i:e nament
liche Abstimmung ist durch 1die Geschäftsordnung 
bei der AJbstimmung rfrber Gesetzesvorlagen vor
gesch·delben. Wir wissen, daß id!er Präs-i!dent dieses 
iHa1USes lin den aHermeisten Fäl1en dem Hause vor
schlägt, 1an 1SteJ1e rder sogenannten :namentlichen 
Albstimmung 1cHe ·einfache Albstio:nmtmg vorzuneh
men. Im übrigen gilt deo:- sogenannte einfache Ab
stimmungs;modus, dias iheißt 1dlurch Aufsteihen bz.w. 
fötz;en'b1ei'ben, für dien Fall, daß nicht d.m Einzel
·:ßall etw;as .anderes verabr.edet whd, und das 1k;ann 
j'a a'Uch g.esch·ehen. 

Nun sagt unsere Geschäftso11dnuI11g, daß !in 1al1en 
übrigen Fä11en, wenn 30 Albg1eordnete 1e.s ver1ang,en, 
namentlich 1a<bgestimn:it werden oniuß, 1also nicht nur 
bei Gesetzesvorlagen, schränkt da:s ·aber wiederum 
dahin ein, daß für die sogenannten Bagatellfälle 
die namentliche Abstimmung nicht begehrt werden 
kann. 

W.as ist denn dier Sinn der namentlichen Ab
stimmung? ·Der Sinn der llJJamentlichen Abstim
mung ist nicht etwa die PräziJSion der FeststeLlung, 
sondern gerade, diaß j.eder Abg·eo11dnete kundtut, 
wie er sich im ·einz.elnen Fall zu einem Antrag 
verhalten will. Es muß vorausgeschickt werden, 
daß ·es ibei der namentlichen A'hstirrnmun,g keinen 
Zweifel daruber 1gi:bt, wievide Stimmen mit Ja, 
w!ieviele mit Neih rund wieviele mit Enthaltung 
. a!bg.e1g.e1ben worden sdnd. Bei der einfachen Ab
stimmung wfod zunächst sozusagen optisch über 
den Daumen 1gepeilt. Jetzt erhe1bt sich d:iJe Frage, 
wenn !beim 1Präs1diluan •ein Zweifel entsteht, ob ein 
Antriag d:iJe Mehrheit gefunden hat, wie man nun 
Iden Zweifel ausräumt. Dazu gibt es zwei Möglich
keiten, ·entweder zäMe ich die Stimmen dadurch, 
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daß ich namentlich die 'Stimm:oettel abgeben lasse, 
oder ich 1ass1e :in einfacher Fmun die drei Entschei
drungsmöglichkeiten dadurch feststeJilen, daß die 
einen Abg.eordneten durch rdie eine, die andern 
durch rdie 1andere iund die dritten durch die dritte 
Tür g.eihen~ Wias :ist ;a'ber die Nebenabsicht? Vielfach 
wird, wenn wegen eines aiuftauchenden ZweifeJs, 
namentHch abgestimmt wird, das .gleichz·eitig dazu 
benützt, ·uo.n festziustellen, wie sich der einzelne 
persönlich tl:n 1einer Sache verhält. Es gibt 1auch 
noch andere NeibenaJbsichten, die dabei verfolgt 
weriden; 

'(Heiterkeit) 

diese will ich 1a!ber g1ar n:i.cht erwähnen. 

Zweck ·der namentlichen .A!bstimmung ist es, bei 
rder zunächst 1einf.achen Form der .kbstimIDJU~g einen 
Zweifel bezüglich der Zahl auszuräumen. Dieser 
Zweifel ·kann -in der einfachen Form ausgeräumt 
werden, wie s1ie rder Geschäft:sordnrungs1aus:schuß 
vorschlägt und wie sie 1auch fo anderen P1arlia
menten prakti.!Ziert wil'd. Aus d1'esem GrtUnd kann 
nach meiner Aiudlfassurug dieser Vorsch1ag des Ge
schäf.tso11dnungsau:sschusses die ZUlStimmung des 
Hauses finden. · 

Meine Damen !Ull!d Herren! Eis ist ein Unter -
.aus s c h ·u ß eingesetzt, rder diie 1ges1amte Geschäfts
O.):'dI11Ung ·einer Revision unternieht rund der Vor
schläge arus1aribeitet. Alber so einfach ist es nicht! 
Wir beschäftigen runs mit die:sien Fragen äußerst 
:intensiv, unid ich muß Ihnen s1aigen: Es ist nicht 
zu erwarten, daß di·eser Unter,aussch!uß in wen:i:gen 
Wochen seine Ar1beit !beendet; ·er lkann ja meistens 
nur ·einmal :in der Woche ·.ta.g1en, samstags oder 
v·ieHeicht einmal montags. Hätten wir den Hammel
sprung bisher schon geihaibt, rcLa;rm wären w:ir über 
manche völl.iig run1bedeu1Jende 111amentl:iche .A!bstim
mrung schnell ihinwegg1ekommen und ihätten dadurch 
nicht kost'haT·e Zeit verge1U1det. 

Präsident Dr. Rundhammer: Es fo'lgt -als Redner 
der Herr Aibgeoridnete WJmmer. 

Wimmer i(SPD): Meine seihr verehrten Damen 
und Herren! Ich hätte nicht geg1arubt, daß ein. so 
einfacher Vorschla.g auf so igroßen Widerstand 
stoßen würde. Ich ihin mir klar, !Herr Kollege 

· Bezold, <laß Ihr Gediankenig1ang nichts mit der 
namentlichen .A!bstimmung zu rtun hat. \Deswegen 
ha!be ich mir er1anxbt, meinen Vorschlag zu machen, 
we:iJ. ich ifür Sicherheit und Einfachheit bin. Wenn 
einer durch die ld.nk!e Tür, ein weiterer durch die 
mitt1ere Tür und ein dritter durch die rechte Tür 
hereingeht Uil!d seine Karte 1aibg.iJbt, rdann ist durch 
di1e Zäihlung, di!e die Amtsdiener' oder Bürodi,ener 
vorzunehmen iha1ben, jeder Zwei1fel über das Zählen 
a;usg·eschlossen uil!d in g1anz kunzer Ze;it kann der 
Präsident das Er.geibnis '.fieststellen. Weiter gar nichts 
ais Siche11heit! 

(Aibg. ·Bezold: [)ann. müßte man ein:e vierte · 
Art von K1arten dl1Ucken 11assen!) 

J,etzt !heißt es, der Amtsdiener soll laut zählen. 
Sie .sehen doch, wie die Abstimmungen vor sich 

gehen! 1Es 1b11aucht nicht der A•bstimmuil!gszettel 
oder di1e K!arte zu sein, di!e wir haben. Ich denke 
,an eine einfache Abstimmungskarte, die der Ab
g1eordnete 1beim Hereingehen dem Amtsdiener gibt, 
'l.l'nd damit aus. Dann hat man die Gewäihr und die 
Sicherheit, daß ,foe:in Verzä1hlen vorkommt. 

(Zuruf) 

Wenn Sie das nicht für einfach rund iklar halten, 
dann ibeschli!eßen Sie nach Ihrem Grutdünken! Ich 
bin der Auffiassung, idiaß dias die sicherste rund ein
.fachste kbS'timmungsmethode ist, d:ie man sich 
vorstellen kann. 

(Ahg. Junker und 1andere: Sehr richtig! 
Bravo!) 

Präsident Dr. Rundhammer: Es folgt als Redner 
der Herr Abgeordnete Haußleiter. 

Haußleiter (fraktionslos): Hohes Haus, meine Da
men und Herren! Der Herr Ko.Uege Klotz hat mich 
mit seiner Argumentation ein wenig überrascht. Er 
hat gesagt, in Bonn habe sich der Hammelsprung 
ausgezeichnet bewährt, also sollten wir ihn auch im 
bayerischen Parlament einführen. Bisher war ich 
der Überzeugung, daß die Bayernpartei bemüht ist, 
bewährte bayerische Einrichtungen auf Bonn zu 
übertragen, 

(Heiterkeit und Zurufe) 

und nicht umgekehrt. 

(Zuruf von der BP: Es handelt sich um kein 
Politikum!) 

Für mich ist es also überraschend, daß jetzt der 
Herr Kollege Klotz den Bayerischen Landtag nach 
Bonner zentralistischem Muster normen möchte. 

(Heiterkeit) 

Zur Sache darf ich nun folgendes sagen: In der 
Tat hat die namentliche Abstimmung im Bayeri
schen Landtag zwei völlig verschiedene Motive, und 
zwar zunächst das einer besonders wichtigen Ent
scheidung. Dazu gehört an sich jede Entscheidung 
über jedes Gesetz. Ich bedauere außerordentlich, 
daß wir jetzt mit diesem Antrag nicht gleich den 
nächstfolgenden beraten; denn im nächsten Antrag 
wird ja auch die namentliche Abstimmung über Ge
setzesvorlagen abgeschafft; 

(Zuruf: Nein!) 

es soll nämlich der § 86 Absatz 2 der Geschäftsord
nung gestrichen werden. Wenn dieser Weg gegan
gen würde, würde das in der Tat bedeuten, daß 
eine namentliche Abstimmung nur noch auf Antrag 
von 30 Abgeordneten möglich ist. Wir haben in der 
Praxis doch erlebt, daß es sich, wenn eine nament
liche Abstimmung wegen der Unentschiedenheit im 
Präsidium erfolgte, immer um eine nicht uninter
essante . Kampfabstimmung gehandelt hat. Über 
Lappalien haben wir namentliche Abstimmungen 
sehr selten in diesem Hause erlebt. Es war dann 
immer sehr interessant, im einzelnen Falle zu sehen, 
wo die Grenze in und zw,ischen den Fraktionen ver
laufen ist. Deshalb halte ich diese immer von neuem 
wiederkehrenden lebendigen Kampfabstimmungen 
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im Bayerischen Landtag für ein durchaus interes
santes Element. Es hat dem bayerischen Parlament 
eine gewisse Lebendigkeit gegeben und auch die 
Herren Abgeordneten verpflichtet, sich jede dieser 
Entscheidungen sorgfältig zu überlegen. 

Dann kommt noch ein zweites dazu. In der Tat 
hat der Blick auf die Möglichkeit einer überraschen
den namentlichen Abstimmung auch dazu geführt, 
daß das Haus, das glaube ich sagen zu dürfen, im
mer sehr gut besucht war im Vergleich zu anderen 
Parlamenten. Auch aus diesem Grunde einer inne
ren Selbstdisziplin des Hauses ist die Möglichkeit 
einer überraschenden namentlichen Abstimmung 
durchaus vernünftig gewesen. 

Der Herr Kollege Wimmer müßte 
0

bei seinem 
Vorschlag erklären; ob er im Grunde genommen 
·nur eine ".:ereinfachte Form der namentlichen Ab-, 
stimmung meint. 

(Abg. Wimmer: Nein, ·eine Zählung!) 

- Das will er also nicht, sondern er will die Karten
abgabe nur zur Kontrolle der Zählung. Dann haben 
wir aber nach meiner Meinung folgendes. Bis alle 
hinausgehen und dann durch die verschiedenen 
Türen wieder hereinkommen· und. ihre Karte ab
geben und bis dann die Karten gezählt sind, ver
gehen auch einige Minuten. Die Abgeordneten, die 
nicht da sind, geben keine Karte ab, entgehen aber 
der Strafe für unentschuldigtes Fernbleiben. Der 
Vorschlag, der hier gemacht wird, würde also -
und das, glaube ich, will Herr Kollege Wimmer an 
sich nicht - nur dazu führen, daß das Fernbleiben 
von den Beratungen erleichtert wird. Daran hat 
aber meines Erachtens das Haus kein Interesse. Ich 
glaube, daß sich die bisherige Praxis durchaus be
währt hat. Wir haben ja gar nicht so lange ge
braucht bei diesen namentlichen Abstimmungen. 
Wenn hier 500 Abgeordnete säßen - und damit 
komme ich auf die Ausführungen des Herrn Ab
geordneten Klotz zurück - und diese 500 an die 
Urne treten müßten, wäre ich auch für den Ham
melsprung. Da es aber nur 200 Abgeordnete sind 
und somit der Vorgang relativ rasch abgewickelt 
werden kann, ist meines Erachtens eine so grund
sätzliche Änderung der bewährten bayerischen Par
lamentsordnung nicht notwendig. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt als Redner 
der Herr AbgeoJ:dnete Knott. 

Rnott (BP): Meine Damen und Herren! Herr 
Kollege Haußleiter, der Vorwurf oder der Vorhalt, 
den Sie der Bayernpartei gemacht haben, beweist 
nur eines, daß nämlich die Bayernpartei gar nicht 
so s'tur ist, wie Sie ihr das immer gerne nachsagen 
möchten, sondern daß sie bereit ist, sehr wohl auch 
von anderswoher gute Gedanken zu beziehen und 
sie in Anträge umzusetzen. 

Eines darf ich Ihnen, Herr Kollege Haußleiter, 
aber vielleicht noch sagen. Ich kenne Leute in die
sem Hause, die durchaus noch in den Kategorien 
des Dritten Reiches denken und auch gerne han
d.eln würden, wenn es ihnen möglich wäre, und 

trotzdem die demokratischen Einrichtungen des 
Parlaments für ihre Politik benützen. Das ist die 
andere Seite! Vielleicht erlauben Sie aber trotzdem, 
daß wir auch eine Meinung haben. 

Es gibt zwei verschiedene Ansichten hier, und 
beide gehen auf dasselbe hinaus. Herr Kollege Wim
mer von der SPD ist sicher von dem Gedanken und 

. dem Willen beseelt, das Ergebnis der Abstimmung 
um jeden .Preis sicherzustellen. Herr Kollege Hauß
leiter aber hat ganz andere Absichten. Auf Grund 
der Bedeutungslosigkeit seiner kleinen Gruppe hat 
er immer noch eine Möglichkeit der Einwirkung 
darin gesehen, daß er andere tratzen konnte, indem 
er eine namentliche Abstimmung verlangt hat, bei 
der dann einige von den feindlichen Brüdern in 
diesem Hause nicht anwesend waren, so daß er 
wenigstens das eine erreichen konnte, daß diese mit 
30 DM bestraft wurden. Vielleicht hat er in diesem 
Gedanken und in diesem Tun eine gewisse Genug
tuung dafür empfunden, daß er sonst nicht allzu 
stark vertreten war. 

Nun glaube ich eines, meine Damen und Herren: 
Es dürften im Bayerischen Landtag weder Abge
ordnete sitzen noch Leute angestellt sein, die nicht 
in der Lage sind, bis 200 zählen zu können. Es 
braucht einer nicht einmal das kleine Einmaleins 
zu können, um hier richtig zählen zu können. Meine 
Meinung ist, daß man wirklich dem Vorschlag, der 
vom Ausschuß gemacht und dort auch überlegt 
wurde, zustimmen kann, unbeschadet einer anderen 
generellen Regelung durch den Unterausschuß des 
Geschäftsordn ungsa ussch usses. 

Ich bitte deshalb, nunmehr vielleicht doch die 
Debatte zu beenden - sie wäre in dieser Länge 
nicht notwendig gewesen - und endlich abzustim
men. 

Präsident Dr. Hundhammer: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete ,Georg Bachmann. 

Bachmann Georg (CSU): Meine verehrten Damen 
und Herreri! Wenn man die Aussprache in der letz
ten halben Stunde verfolgt hat, dann könnte man 
- nehmen Sie mir das nicht übel - zu der Mei
nung kommen, daß wir doch kein Hohes Haus, 
sondern ein recht kleines Parlament sind. Ich darf 
daher aus meiner Erfahrung im Deutschen Reichs
tag als einer, der die Dinge mehr als ein Jahrzehnt 
lang mit praktiziert hat, ein paar Sätze sagen: , 

Wenn wir durch eine namentliche Abstimmung 
die Bedeutung eines Gesetzes oder eines Antrags 
unterstreichen wollen, dann haben wir aus dem 
Haus heraus ohne weiteres die Möglichkeit dazu. 

(Abg. Dr. Lacherbauer: Sehr richtig! Wenn 
einer widerspricht, muß namentlich abge-

stimmt werden.) 

- Ja, bei Gesetzentwürfen genügt 1 Mitglied, und 
bei Anträgen reichen 30 Mitglieder hiefür aus. 
Würden wir den Vorschlag von Kollegen Wimmer 
annehmen, nämlich daß wir den Hammelsprung 
zum Teil praktizieren und gleichzeitig Karten ab
geben, dann kann es sehr wohl sein - das hier 
rechts wird wohl die Ja-Türe sein, das dort links 
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die Nein-Türe und die dritte Türe die Enthaltungs
Türe -, daß einer zur Ja-Türe hereingeht, aber 
anstatt einer blauen Karte eine rote Karte abgibt. 

(Widerspruch - Zurufe: Nein, es werden 
gleichgeartete Karten abgegeben!) 

Es werden die Karten abgegeben, gezählt werden 
beim Hammelsprung aber die Personen, nachher 
werden die Karten gezählt und dann stimmt es 
wieder nicht. Das gibt nur Unklarheiten. 

(Erneuter Widerspruch) 

- Dann müssen Sie eine besondere Enthalte-mich
Karte oder eine Hammelsprung-Karte vorsehen, 
wenn es glatt gehen soll. 

Also, meine Damen und Herren, ich glaube, die 
ganze Frage hat nicht die große Bedeutung, die 
wir ihr beimessen. Ich kann Ihnen, meine ver
ehrten Kolleginnen und Kollegen nur sagen, daß 
mir aus dem Deutschen Reichstag kein einziger 
Fall bekannt ist, in dem es auch nur einmal einen 
Zweifel bei der Auszählung des Hauses gegeben 
hätte. Das Verfahren hat den Vorzug der Zeit
ersparnis; denn in einem Bruchteil der bisherigen 
Zeit ist die Sache erledigt. Es wird auch vermieden, 
daß in kleinsten Sachen eine.namentliche Abstim
mung stattfinden muß. Wie oft haben wir in 
namentlicher Abstimmung über belanglose An
träge entschieden, von denen keiner im ganzen 
Hause sagen konnte, sie seien eine namentliche Ab
stimmung wert gewesen. · 

Und nun ·darf ich Ihnen einen Vorschlag ma
chen! Es ist wiederholt davon gesprochen worden, 
daß wir einen Unterausschuß haben, der eine neue 
Geschäftsordnung ausarbeitet. Praktizieren wir 
nun einmal eine Zeitlang diese Art der Abstim
mung, also der Auszählung durch den sogenannten 
Hammelsprung! Dann werden wir sehen, ob sie 
uns befriedigt, und wir haben dann gegebenenfalls · 
bei der Verabschiedung der neuen Geschäftsord
nung die Möglichkeit, das Verfahren wieder ab
zuschaffen. 

(Sehr gut! bei der CSU) 

Es ist nicht nötig, daß wir uns streiten und daß 
wir alle miteinander zu Dingen Stellung nehmen, 
die die meisten von uns aus d~r Praxis gar nicht 
kennen. 

(Sehr gut! Ausgezeichnet! bei der CSU) 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt als Redner 
der Herr Abgeordnete Gräßler. 

Gräßler (SPD): Meine Damen und Herren! Ge
statten Sie mir als Abgeordnetem und vielleicht 
auch - · trotz Ihrer Erschütterung, Herr Kollege 
Korff -

(Abg. Dr. Korff: Ja!) 

als Präsidiumsmitglied zu diesem Problem einige 
Worte. 

(Abg. Dr. Korff: Es war nämlich schon 
a bstimmungsreif ! ) 

Es klang manchmal - ich darf das wohl mit Zu-
. stimmung meiner Kolleginnen und Kollegen des 
Präsidiums sagen - schon in den Ausschußbera
tungen als auch in der Interpretation der Presse 
im Bericht über die Ausschußberatungen der Vor
wurf durch, daß es manchmal so geschienen hätte, 
als ob doch die eine oder andere Entscheidung des 
Präsidiums etwas anfechtbar gewesen wäre. 

(Abg. Bezold: Nichts lag uns ferner, Herr 
Kollege!) 

- Wenn das nicht der Fall war, darf ich das viel
leicht mit einer unglücklichen Interpretation ent-· 
schuldigen. 

Aber ich darf doch grundsätzlich feststellen, daß 
im Geschäftsordnungsausschuß ganz offen davon 
gespro'chen wurde - jetzt rede ich als Präsi
diumsmitglied und auch als Abgeordneter, der 
für seine Wähler einzutreten hat -, daß es in der 
Hauptsache darum geht, der unangenehmen Be
strafung zu entgehen .. 

(Aha! und Sehr richtig!) 

Das muß doch auch einmal in diesem Hause ganz 
offen gesagt werden. 

· (Zuruf des Abg. Dr. Lacherbauer) 

- Ja, Herr Kollege, von denen, die da waren. Ich 
muß Ihnen schon sagen, daß ich wie auch das 
übrige Präsidium uns manchmal sehr unglücklich 
gefühlt haben, wenn wir uns der dauernden Vor
würfe der in Strafe genommenen Kollegen ·er
wehren mußten. Wenn schon gesprochen wird, wol
len wir einmal offen über die Dinge reden. 

(Zuruf des Abg. Dr. Korff) 

Ich möchte feststellen, daß es hier beim Prä
sidium sehr wenig Differenzen gegeben hat. Diei_:;e 
wenigen mußten sich a'ber ergelben. Sie haben zur 
namentlichen Abstimmung geführt. 

(Abg. Dr. Lacherbauer: Zur exakten 
Feststellung!) 

Dazu darf· ich folgendes sa:gen. Wir haben einmal 
versucht, namentliche Abstimmungen zu umgehen, 
indem wir ·zählten. Damit wollten· wir in einem 
ganz schwierigen Fall, in dem es auf des Messers 
Schneitle stand, wo die. Mehrheit steht, die nament
liche A!bstimmung umgehen. 

(Zuruf: Dann ist es schon zweifelhaft!) 

Da wurde uns a1us. dem Hause - ich sehe den 
Herrn Kollegen Bezold heute noch, wie er sich 
entrüstet hat - w~dersprochen, daß wir die Kopf
zählung vornehmen. Also muß das Präsidium 
schätzen. Bei dieser Schätzung kann es dann vor
kommen, wie es auch tatsächlich des öfteren pas
siert ist, daß solche Schätzungen des Präsidiums 
angezweifelt werden. Sie wurden angezweifelt, ich 
darf sagen, mit einer·zweifellos mangelnden parla
mentarischen Toleranz gegenüber einem Präsidium. 

(.A!bg. Bezold: Wieso verlangt das Präsidium 
Toleranz?) 

Ich habe festgestellt, daß sich in anderen Parla
menten, nicht nur des Bundesgebiets, sondern be
sonders von außerdeutschen demokratischen Län-
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dern das Präsidium immerhin einer gewissen 
Hochachtung urrd auch einer gewissen Anerken
nung seiner Beschfüsse erfreut. 

(Ahg. Bezold: Das tut es bei uns auch! -
· Zuruf des Abg. Dr. Lacherhauer) 

- Herr Kollege Dr. Lacherbauer, ich glaube mic.11 
erinnern zu können, daß wir uns gerade in Ame
rilm eingehend über dieses Pmblem unterhalten 
haben 

(Abg. Dr. Lacherbauer: Da werden Sie ge
. sehen haben, daß die Körperschaft der 

Herr ist!) 

und daß wir uns beim Studium der amerikani
schen Zählmaschinen überzeugt haben, daß 

(Abg. Dr. Lacherbauer: - Präzision 
herrscht!) 

man so etwas bei uns gar nicht braucht. Denn das 
Präsidium ist 1bei uns in •Deutschland unantastbar. 

(Allgemeine Heiterkeit - Abg. Bezold: Heißt 
das „unfehl!bar"? - Zuruf des Aibg. Klotz) 

- Herr Kollege Klot;;:, die Lautstärke überzeugt 
nicht. 

Ich möchte die Aufmerksamkeit noch auf eine 
andere Frage lenken. Wer gibt denn nun die Ge
währ für eine richtige Feststellung, meine sehr 
verehrten •Damen und Herren? Ich. nehme e[nmal 
den Fall: Es ist ü'ber einen Antrag abzustimmen, 
den zwei Parteien des Hauses unterstützen, die 
anderen drei Parteien aiber ablehnen. Wir haben 
fünf Schriftführer. Der Herr Präsident wird einen, 
manchmal noch ·zwei oder drei Ersatzschriftführer 
ernennen müssen. Nun will es das Unglück, daß 
bei der Ja-Türe, zu der die Abgeordneten herein
kommen sollen, n[cht springend, sondern gehend 
hereinkommen sollen, gerade •zwei Schriftführer 
der Neinpartei stehen. 

(Abg. Bachmann Georg: Die ·zählen doch 
auch wahrheitsgemäß!) 

Ich sehe die Ge:liahr - ~ 

(Entrüsteter Widerspruch - hbg. Junker: 
J)ie müssen doch laut zählen!) 

Ich möchte, lernend aus und fußend auf unserer 
Erfahriung und Beobachtung von dieser Triqüne 
aus, ganz offen einmal sagen, daß ich die Gefahr 
sehe, daß wir selibst bei solchen Abstimmungen 
das Mißh'auen der unterlegenen P,artei da und 
dort 1auch noch ä.n Kauf nehmen müssen. Deswegen 
unterstütze ich den Antrag des Herrn Kollegen 
Wimmer, der vorsieht, daß mit einer Karte das 
Ergebnis festgestellt wird. Ich möchte aber bitten, 
daß die Angelegenheit vorlher noch einmal im Ge
schäftsordnungsaus~chuß besprochen wird. 

Präsident Dr. Hundhammer: Das Wort erhält der 
Herr Abgeordnete Klotz. 

Klotz (BP): Meine Damen und Herren! Mich 
kann der Herr Kollege Gräßler nicht überzeugen. 
Das kann ich ihm gleich sagen. Wenn er hier sagt, das 

Präsidium sei unantastbar, so hoffe ich wenigstens, 
daß er dabei nicht an Unfehlbarkeit gedacht hat. Ich 
muß ·es aber zurückweisen, Wenn Herr Kollege 
Gräßler sagt, in erster Linie seien fiskalische Be
weggründe für unseren Antmg entscheidend ge
wesen, we!il ja ohne weiteres bis zum Schluß der 
Sitzung - bis eine Minute vor Schluß der Sitzung 
- die Möglichkeit besteht, zu irgendeinem Punkt 
der 'Dagesordnung eine namentliche Abstimmung 
herbeizuführen, wenn dies gewünscht wird. Das 
ist meines Erachtens das Entscheidende. Wir kom
men nö.cht daran vorbei, daß der Hammelsprung 
zweifellos eine technische Vereinfachung darstellt . 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Aussprache ist 
geschlossen. Wir kommen zur Ab stimm u n g. Zu
nächst ist der Antrag gestellt, die Materie zur noch
maligen Beratung an den Geschäftsordnungsaus
schuß zu verweisen. Wer diesem Antrag zustimmt, 
möge sich vom Platz erheben. - Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Der An
trag ist abgelehnt. 

Dann dst vom Herrn Abgeordneten Wimmer 
der Antrag gestellt, in den vorliegenden Text des 
Ausschußvorschlags gemäß Beilage 4654 hinter den 
Worten ,;bezeichnete Tür wieder den Sitzungssaal" 
einzufügen „geben ihre Karte a!b".· Dann geht es 
weiter: „und werden von den Schriftführern laut 
gezählt". 

Wer dieser Einfügung zustimmt, wolle sich vom 
Platz erheben. - Ich bitte um die Gegenprobe. -
Der Antrag iist abgelehnt. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über 
den Vorschlag des Ausschusses für ·die Geschäfts
ordnung, wie er Ihnen auf Beilage 4654 vorliegt. 
Wer dem zustimmt, wolle sich vom Platz erheben. 
- . Ich bitte um die Gegenprobe. - Das erstere 
war die Mehrheit; der Antrag ist angenommen. 

Ich :riufe. 1auf 

Antrag des Abgeordneten Stock und Fraktion 
betreffend Streichung des § 86 Abs. 2 de1· Ge
schäftsordnung des Bayerischen Landtags 
(Beilage 4617). 

Den Bericht des Ausschusses für die Geschäfts
ordnung (Beilage 4655) erstattet der Herr Abgeord
nete Zillibiller; ich erteile ihm das Wort. 

Zillibiller (CSU), Berichterstatter: In derselben 
Sitzung des Ausschusses für die Geschäftsordnung, 
in der die Änderung des Artikels 86 Absatz 1 der 
Geschäftsordnung behandelt wurde, lag auch ein 
Antrag der SPD-Fraktion vo;r, wonach Absatz 2 
desselben Artikels 86 gestrichen werden soll. Das 
würde bedeuten, daß in Zukunft der Präsident die 
Möglichkeit hätte, nur dann über Gesetze nament
lich abstimmen zu lassen, wenn eine Anzahl von 
30 Abgeordneten den Antrag auf namentliche Ab
stimmung stellt. Bisher war die Handhabung so, 
daß der Präsident nur dann in der einfachen Form 
über Gesetze abstimmen lassen konnte, wenn kein 
Mitglied des Hauses widersprochen hat. Nach An
sicht der Antragsteller hat sich nun herausgestellt, 
daß diese Möglichkeit zum Teil von einzelnen Ab
geordneten zu einer reinen Obstruktion benützt 
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worden ist, so daß durch namentliche Abstimmung 
über Gesetze, bei der sich zum Beispiel nur drei, 
vier Gegenstimmen ergaben, der Landtag in seiner 
Arbeit durch einzelne Abgeordnete aufgehalten 

·wurde. 
Der Ausschuß war sich darüber einig, daß die 

bisherige Handhabung geändert werden sollte. Er 
war sich aber auch darüber klar, daß nicht eine 
Zahl von 30 Abgeordneten notwendig sein sollte, 
um bei Gesetzen eine namentliche Abstimmung zu 
ermöglichen. Der Ausschuß hat sich vielmehr dahin 
geeinigt und diesen Beschluß einstimmig angenom
men, daß der zweite Satz des Absatzes 2 lauten soll: 

Wenn nicht mindestens 10 Mitglieder oder eine 
Fraktion widersprechen, kann der Präsident in 
einfacher Form abstimmen lassen. 

Ich bitte das Hohe Haus, dem Antrag des Aus
schusses zuzustimmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wo,rtmeldung 
zu diesem Punkt der Tagesordnung erfolgt nicht. 

Wir kommen zur Ab stimm u n g. Der Bericht
-erstatter hat den Antrag des Ausschusses wieder
gegeben. Wer ihm die Zustimmung erteilt, wolle 
sich vom Platz erheben. - Ich bitte um die Gegen
probe. - Der Antrag ist mit Mehrheit angenom
men. 

Ich schlage vor, die Beratungen jetzt abzubre
chen. Die Sitzung wird morgen früh um 9 Uhr fort
gesetzt. 

Die Sitzung ist für heute geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 17 Uhr 52 Minuten) 




